






bisherige Entwicklungen erfassen. Neben der Tat-
sachenfeststellung müssen anschließend solche
Bereiche ausgewählt werden, die für beide Seiten
relevant sind und sinnvoll besprochen werden kön-
nen, Benchmarks müssen transparent vereinbart
werden. Entsprechend muss ein Menschenrechts-
dialog thematisch-systematisch aufgebaut, lang-
fristig angelegt sein und sich konkreten Frage- und
Problemstellungen zuwenden. So mag es interes-
sant und auch wichtig sein, die nationale Rechts-
tradition und ihre Quellen auf ihre Bestimmungen
zu Misshandlung und Folter zu befragen („Wie es
einmal war bzw. sein sollte.“). Es muss aber auch
debattiert werden können, welche Praktiken von
bestimmten Institutionen, wie zum Beispiel Sicher-
heitskräften und Justiz, der Umsetzung der Anti-
Folter-Konvention entgegenstehen („Wie es ist.“).
Nur dann kommt auch regionalen und kulturellen
Besonderheiten die Rolle zu, die sie verdienen: Sie
sind der Kontext, in dem Menschenrechte durchge-
setzt werden und keine normative Alternative für
universale Menschenrechte. Die Casablanca-Erklä-
rung der Arabischen Menschenrechtsbewegung
von 1999 formuliert diesen Zusammenhang prä-
zise. Sie verwehren sich gegen: „any attempt to use
civilizational or religious specificity to contest the
universality of human rights. Commendable speci-
ficity is that which entrenches the dignity and
equality of citizens, enriches their culture and pro-
motes their participation in the administration of
public affairs.“46
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Informationen schwierig macht. Im Folgenden wird
die USA im Mittelpunkt stehen müssen. Dies mag
von manchen Leserinnen und Lesern als einseitig
oder als zu Amerikakritisch empfunden werden,
waren sie doch das Hauptopfer des Angriffs. Es ist
dies aber einfach die Konsequenz der Tatsache,
dass die USA Führungsnation des, wie es dort heißt,
„Global War on Terrorism“ ist und im eigenen Land,
in Guantánamo, im Irak und Afghanistan und in
vielen Teilen der Welt die entscheidende Macht-
stellung inne haben.
Die Beobachtung, was Staaten tun, lag in den letz-
ten drei Jahren vor allem bei den Medien, besonders
der New York Times und der Washington Post, bei
privaten Menschenrechtsorganisationen wie am-

nesty international, Human Rights Watch, Human
Rights First, beim UN-Hochkommissariat für Men-
schenrechte, Berichterstatter/-innen zu Folter und
anderen Bereichen der UN-Menschenrechtskom-
mission sowie den UN-Expertenausschüssen. In den
wichtigen Medien lässt sich insgesamt eine kritische
Berichterstattung zu Methoden des Kampfes gegen
den Terrorismus, mit Ausnahme des Falles Abu
Ghraib, meist nur als Randnotiz finden, obwohl
unterdessen eine ganze Fülle von gut recherchier-
ten Berichten vorliegt. Auch in gängigen Sammel-
bänden zum Thema Terrorismus fehlen regelmäßig
selbstkritische Beiträge zur Art und Weise, wie die-
ser Kampf geführt wird, besonders aber zu Men-
schenrechtsverletzungen. Ob dieses Thema in poli-

VORBEMERKUNGEN

Die furchtbaren Terroranschläge von New York und
Washington im September 2001 und späteren At-
tentate konfrontierten die westliche Welt mit dem
Problem, wie die Täter ermittelt und bestraft und
weiteren Gewalttaten vorgebeugt werden kann.
Eine Vielzahl von Maßnahmen zur besseren Koope-
ration zwischen Polizei, Geheimdiensten und ande-
ren staatlichen Stellen wurden beschlossen, die
meisten unproblematisch aus der Sicht des inter-
nationalen Menschenrechtsschutzes. Andere Maß-
nahmen lassen sich durchaus als rechtsstaatlich
bedenklich oder sogar als rechtswidrig einordnen
und über einige von ihnen wird in diesem Beitrag1

die Rede sein. Es geht aber auch um das Recht der
Öffentlichkeit darauf, möglichst umfassend infor-
miert zu werden, ob und in welchem Umfang es bei
der Terrorismusbekämpfung zu Rechtsverletzun-
gen kommt, besonders wenn demokratische Staa-
ten Verantwortung tragen.
Das Thema Terrorismus ist eher schwer zu bearbei-
ten, weil manche Staaten ihre Maßnahmen über
das Notwendige hinaus geheim halten, und dies
die Beschaffung und verlässliche Einschätzung von
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Internationale Terrorismusbekämpfung 
und Menschenrechtsschutz
WOLFGANG S. HEINZ

Nach dem 11. September 2001 stellt sich
für die internationale Staatengemein-
schaft die Frage, welche Strategien und
Regeln für die Bekämpfung des Terro-
rismus gelten sollen und wer ihre Einhal-
tung überprüft. Unter dem Bedrohungs-
potenzial entgrenzter terroristischer Ge-
walt wächst die Bereitschaft, im Zuge
von Gegenmaßnahmen die moralischen
und rechtlichen Grenzen zu verschieben.
Die Vorfälle in Abu Ghraib sind nur ein 
Beleg für Verletzungen der Menschen-
rechte und des Humanitären Völker-
rechts im Gefolge des Irak-Krieges. Wolf-
gang S. Heinz schildert exemplarisch vier
Typen von Menschenrechtsverletzungen
im Irak und in Afghanistan. Opfer die-
ser militärischen Überreaktionen, legiti-
miert durch die Kriegsmetapher „Global
War on Terrorism“, sind Gefangene und
auch die Zivilbevölkerung. Bedenklich
sind vor allem die damit einhergehenden
rechtsstaatlichen Kontrollverluste und
die Entwicklung „rechtsfreier Inseln“ in
Gefängnissen und Lagern. Von entschei-
dender Bedeutung – auch und gerade 
für die in Misskredit geratene westliche
Menschenrechtspolitik – wird es sein, bei
der Bekämpfung des internationalen Ter-
rorismus Menschenrechtsnormen ein-
zuhalten. Schlussfolgerungen und Emp-
fehlungen am Ende des Beitrags mahnen
eine umfassende und unabhängige Men-
schenrechtsbeobachtung des Kampfes
gegen den Terrorismus an. Red.
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tischen Foren angesprochen und bearbeitet wird, ist
kaum bekannt. (Der Deutsche Bundestag hat zwei
Beschlüsse zu Guantánamo und dem absoluten Ver-
bot der Folter verabschiedet.)

TERRORISMUS UND MENSCHENRECHTE

Nach dem Völkerrecht sind Staaten der Haupt-
adressat für die Förderung und den Schutz der
Menschenrechte. Sie haben meist zahlreiche Men-
schenrechtsabkommen unterschrieben und ratifi-
ziert, und sie bestimmen die internationale Diskus-
sion in der UN-Menschenrechtskommission in
Genf. Von ihnen erwartet die Bevölkerung auch ei-
nen möglichst effektiven Schutz gegen terroristi-
sche Anschläge und Bedrohungen.
Nach dem 11. September 2001 ist an bestimmten
staatlichen Maßnahmen aufgrund der mutmaß-
lichen Verletzung der Menschenrechte und auch
des Humanitären Völkerrechts erhebliche Kritik ge-
äußert worden. In vielen Ländern, darunter unter
anderen Ägypten, Australien, China, Indien, Ma-
laysia, Mazedonien, Nepal, Russische Föderation,
Sambia, Simbabwe, Südkorea, Türkei und Usbekis-
tan kam es zu Verschärfungen in der Gesetzgebung
und Verwaltungspraxis.2 Die Kritik hat unterdessen
eher noch zugenommen. Betroffene Regierungen
haben ganz überwiegend uninteressiert oder offen
ablehnend auf sie reagiert.

MENSCHENRECHTE UND
AUSNAHMEZUSTAND

Der völkerrechtliche Menschenrechtsschutz hat
nicht alle Menschenrechte als absolute Rechts-
standards gefasst, die jederzeit gelten müssen,
sondern Einschränkungen für den Notstandsfall
zugelassen. So ist zum Beispiel im UN-Pakt über
bürgerliche und politische Rechte (Zivilpakt) nach
Art. 4 die zeitweilige Außerkraftsetzung (Deroga-
tion) von Rechten möglich, wenn „das Leben der
Nation (des Staates) bedroht“ und der Notstand
amtlich verkündet wurde. Die Staaten können dann
Maßnahmen ergreifen, die die Lage unbedingt er-
fordert, vorausgesetzt, dass diese ihren sonstigen
völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht zuwider-
laufen und keine Diskriminierung allein wegen der
Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache,
der Religion oder der sozialen Herkunft enthalten.
Absolut verboten sind auch Sklaverei und Folter. Zu
schützen ist das Recht auf Gedanken-, Gewissens-
und Religionsfreiheit (Zivilpakt, Art. 4). Problema-
tisch und menschenrechtlich klärungsbedürftig ist
die Frage, ob die Praxis einer potenziell unbegrenz-
ten Inhaftierung ohne Anklage und Gerichtsver-
fahren mit dem Recht auf persönliche Freiheit und
Sicherheit vereinbar ist (Art. 5 Europäische Kon-
vention zum Schutze der Menschenrechte/EMRK
und Art. 9 des Zivilpaktes). Das Recht auf persönli-
che Freiheit und Sicherheit ist in Art. 15 Abs. 2
EMRK und Art. 4 Abs. 2 Zivilpakt nicht ausdrück-
lich als notstandsfest anerkannt. Es stellt sich da-
her die Frage, ob dieses Recht in Notstandszeiten
vollständig außer Kraft gesetzt werden darf, oder
ob sich nicht aus anderen derogationsfesten3

Vorschriften (insbesondere Art. 7 Zivilpakt, Art. 3
EMRK) und dem Erfordernis, dass es die „Lage un-
bedingt erfordert“, Einschränkungen in dieser Hin-
sicht ergeben.
Maßnahmen sollen dann diese Gefahr möglichst
zeitnah verringern und bedürfen einer offiziellen

Notstandserklärung des betreffenden Staates ge-
genüber den Vereinten Nationen. 
Von den westlichen Staaten hat bisher nur Groß-
britannien eine entsprechende Erklärung gegen-
über den Vereinten Nationen und dem Europarat
(in der Europäischen Menschenrechtskonvention
regelt Art. 15 den Notstandsfall) abgegeben – aber
nicht die USA. 

MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN

Im Folgenden werden exemplarisch vier Typen 
von Menschenrechtsverletzungen skizziert: selek-
tive Tötungen, Festnahme und Inhaftierung ohne
Anklage oder Gerichtsverfahren, Misshandlungen/
Folter und Opfer der Kriegsführung im Irak.

SELEKTIVE TÖTUNG VON
MUTMASSLICHEN TERRORISTEN

Die USA haben dieses Mittel bisher in einem spek-
takulären Falle eingesetzt. Am 3. November 2002
kam es auf einer Straße in Ma‘rib (Jemen) zur Ex-
plosion eines Geländewagens mit sechs Insassen.
Unter ihnen befand sich der gesuchte Al-Qa‘ida-
Führer, Qa‘id Sinan al-Harithi. Jemenitische Sicher-
heitsbehörden bestätigten die Explosion und be-
stritten zunächst irgendeine Involvierung der USA.
US-Behörden bestritten zunächst eine Beteiligung
an dem Vorfall. Später räumten sie ein, dass eine
von einer Drohne abgefeuerte Rakete den Tod aller
sechs Insassen verursacht hat, die sich unter Kon-
trolle des US-Geheimdienstes CIA befand. Der
Sprecher des US-Außenministeriums gab eine
recht kryptische Erklärung ab. Er betonte, die mehr-
fach gegenüber der israelischen Regierung zum
Ausdruck gebrachte amerikanische Ablehnung von
außergerichtlichen Hinrichtungen und gezieltem
Mord sei durch diese Aktion zwar nicht grundsätz-
lich berührt, aber doch mit den speziellen Faktoren
des Nahostkonfliktes verbunden. Allerdings – und
dies ist ein wichtiger Befund – wurde diese Praxis
später, soweit bekannt, nicht fortgesetzt.
Einige israelische Regierungen haben gezielte Tö-
tungen von Terrorismusverdächtigen durch die Ar-
mee angeordnet. Nach Angaben des israelischen
Informationszentrums für Menschenrechte B’Tse-
lem ließ die israelische Armee seit Beginn der 2. In-
tifada im Zeitraum vom 29. September 2000 bis
November 2004 mindestens 181 Palästinenserin-
nen und Palästinenser töten. Hierbei kamen auch
106 unbeteiligte Passantinnen und Passanten ums
Leben, wovon 29 Kinder oder Jugendliche waren.4

Begründet werden die gezielten Tötungen mit den
Notwendigkeiten einer wirksamen Terrorismusbe-
kämpfung.
Im Januar 2005 wurde bekannt, dass im US-Vertei-
digungsministerium die Option diskutiert wird, mit
dem Instrument der Todesschwadrone – wie in El
Salvador – gezielt Anführer der Rebellen im Irak für
Verhöre zu entführen oder zu töten. Es sollen schi-
itische und kurdische Milizen hierfür geworben
und ausgebildet werden.5

FESTNAHMEN UND INHAFTIERUNG OHNE
BEACHTUNG DER SCHUTZRECHTE

Es gibt keine offiziellen Zahlen, wie viele Terroris-
musverdächtige weltweit festgehalten werden, sei
es als Gesamtzahl oder aufgegliedert nach den USA

und anderen Ländern. Zuletzt sprach man in den
USA im Frühjahr 2003 von weltweit rund 3.000 Ter-
rorverdächtigen in Haft, vielfach an Orten, die kei-
ner rechtsstaatlichen Kontrolle unterliegen, wie in
Guantánamo, Diego Garcia, der von den USA ge-
mieteten und gemeinsam mit England genutzten
Insel im Indischen Ozean, dem US-Luftwaffen-
stützpunkt Bagram in der Nähe von Kabul, auf
Schiffen der US-Marine und an anderen Orten.6 Die
US-Nicht-Regierungs-Organisation Human Rights
First hat im August 2004 den Bericht „Ending 
Secret Detention“ hierzu veröffentlicht, Human
Rights Watch im Oktober 2004 den Report „The
United States ‚Disappeared‘. The CIA's Long-Term
‚Ghost Detainees‘“. In den deutschen Medien gibt es
kaum veröffentlichtes Material.

SO GENANNTE ÜBERSTELLUNGEN
(RENDITIONS)

Nach Angaben von amnesty international wurden
2002 mehr als 400 Pakistani, Afghanen und Men-
schen nahöstlicher Herkunft „unter Verstoß gegen
innerstaatliche Auslieferungsvorschriften und un-
ter Verletzung des international gültigen Grund-
satzes des non-refoulement ohne angemessene
Vorkehrungen zum Schutz ihrer Menschenrechte”
willkürlich festgenommen und an US-Stellen aus-
geliefert.7 Human Rights Watch berichtet, „über-
stellt“ worden sei an Syrien, Usbekistan, Pakistan,
Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien und Marokko.8

MISSHANDLUNGEN UND FOLTER IN
GUANTÁNAMO

In Guantánamo wurden seit 2002 jeweils rund 600
Gefangene als „feindliche Kämpfer“ ohne Anklage
und Gerichtsverfahren festgehalten, ohne dass
Zahlen und ihre Namen von der US-Regierung be-
kannt gegeben wurden. Die Regierung Bush vertrat
die Auffassung, sie könne die Gefangenen ohne
Beteiligung der US-Justiz festhalten. Dies lehnte
der Oberste Gerichtshof der USA in einer Entschei-
dung im Juni 2004 ab und schrieb eine Überprü-
fung der Inhaftierung vor. Zur Zeit laufen Verfah-
ren gegen vier Gefangene vor eigens eingerichte-
ten so genannten Miltärkommissionen, die außer-
halb der zivilen US-Gerichtsbarkeit und auch der
Militärgerichtsbarkeit verhandeln.
Die US-Regierung erkannte weder Taliban- noch Al
Qa’ida-Gefangene als Kriegsgefangene an, erklärte
aber gleichwohl, dass den Internierten viele Privile-
gien dieser Gefangenenkategorie eingeräumt wer-
den.9 Freilich ist anzumerken, dass es aufgrund der
Weigerung der US-Regierung, die Öffentlichkeit
auch nur minimal ernsthaft über diese Fälle zu in-
formieren, für die Öffentlichkeit und Experten
nicht möglich ist, den Wahrheitsgehalt dieser Aus-
sage zu prüfen.
Anfang Oktober 2003 kritisierte das Internationale
Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) nach einem zwei-
monatigen Besuch auf der Militärbasis in Guantá-
namo Bay öffentlich die USA. Die psychologische
Lage vieler Gefangener würde sich zunehmend
verschlechtern, sie hätten keine Perspektive für ihr
Leben, und es gäbe auch kein rechtliches Überprü-
fungsverfahren. Es hatte 32 Selbstmordversuche
von 21 Gefangenen gegeben. Die US-Regierung
wies die Kritik mit den Worten zurück, es seien
schließlich „feindliche Kämpfer“. Hier muss man
deutlich machen: Kriegsgefangene genießen keine
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Immunität vor Strafverfolgung. Die Einstufung als
Kriegsgefangene soll lediglich eine angemessene
Behandlung nach Grundsätzen der Genfer Konven-
tionen von 1949 und den beiden Zusatzprotokollen
von 1977 sicherstellen (BGBl. 1990 II, S. 1551, S.
1637; die beiden Zusatzprotokolle wurden von den
USA nicht ratifiziert).
In jedem Fall, so betonte das IKRK, müsse gemäß
Art. 5 der III. Genfer Konvention ein ordentlich kon-
stituiertes, unabhängiges Gericht über den Status
der Gefangenen entscheiden – das heißt, etwa im
Fall Guantánamo, nicht die Regierung der USA.10

Der Status eines Kriegsgefangenen lässt durchaus
eine Strafverfolgung, auch von terroristischen Straf-
taten, zu.
In den letzten Monaten sind zunehmend Berichte
über Misshandlungen in Guantánamo öffentlich
geworden, darunter auch Augenzeugenberichte
von FBI-Angehörigen, die dagegen protestiert hat-
ten. Das Ausmaß der Misshandlungen in Afgha-
nistan und Guantánamo geht deutlich aus Doku-
menten des Verteidigungsministeriums und des FBI
hervor, deren Veröffentlichung im Dezember 2004
die American Civil Liberties Union gegenüber der
Regierung erzwungen hat (im Rahmen des Free-
dom of Information Act). Aus den Memoranden
wird deutlich, dass es ein Missverständnis unter
den für die Verhöre Verantwortlichen gab. Sie hät-
ten den Eindruck gewonnen, dass der stellvertre-
tende Verteidigungsminister Paul Wolfowitz oder
Präsident Bush den Einsatz von „abusive techni-
ques“ angeordnet hätte. Niemand hat sich die
Mühe gemacht, nachzuforschen, was dieses Miss-
verständnis verursacht hat. Alberto Gonzales,
Rechtsberater im Weißen Haus, erklärte in einem
Memorandum die Genfer Konventionen für die Ge-
fangenen als „obsolet“ (Er wurde im Januar 2005
zum Justizminister/Generalstaatsanwalt ernannt).
Die Memoranden stammen von den Besuchen von
militärischem Personal und dem FBI vor Ort.11

Aber auch Unterstützer der Regierung melden sich
zu Wort, stellen in Frage, ob es wirklich Folter gege-
ben hat und fordern, das Thema der Vernehmungs-
methoden müsste aktiv diskutiert werden, so zum
Beispiel das Wall Street Journal im Januar 2005 un-
ter dem schönen Titel „,Torture’ Showdown. By all
means let’s have a debate over interrogation“.12

DIE SITUATION IM IRAK 

Aus den Medien ist die enorme Brutalität des Kon-
fliktes im Irak bekannt: Anschläge, Entführung und
Ermordung von Geißeln, Kriminalität und Krieg. Im
Folgenden wird nur auf die Praxis der Koalitions-
kräfte eingegangen.

MISSHANDLUNGEN IN US-
MILITÄRGEWAHRSAM

Seit Beginn der Kampfhandlungen gegen den Irak im
März 2003 unterhalten die USA Gefangenenlager.
Nach Informationen vom Januar 2004 umfasst das
Gefängnissystem zehn Hauptlager sowie einige klei-
nere Einrichtungen auf Militärstützpunkten.13 Hu-
man Rights Watch berichtet von einer zentralen Da-
tenbank für die Hauptlager, in denen im Januar 2004
8.968 Inhaftierte aus 21 Ländern aufgenommen wa-
ren.14 Wie viele Personen in den kleineren Durch-
gangslagern festgehalten werden, ist unbekannt.
Die unabhängige Beobachtung der Haftbedingun-
gen ist für andere Organisationen oder Familienan-

gehörige kaum möglich. Human Rights Watch hat
nach eigenen Angaben mehrfach vergeblich ver-
sucht, Zugang zu den Hafteinrichtungen zu erhal-
ten. Seit November 2003 gibt es ein so genanntes
General Information Center, in denen Familienan-
gehörige von Gefangenen deren Identifikations-
nummer und Aufenthaltsort erfragen können, um
Besuche machen zu können. Allerdings müssen die
Angehörigen in vielen Fällen monatelang auf die
Genehmigung zum Besuch warten.

DIE VORFÄLLE IN ABU GHRAIB

Die Ereignisse in Abu Ghraib sind aus den Medien
bekannt, so dass sie hier nicht noch einmal darge-
stellt werden müssen. Die US-Armee hat insgesamt
mindestens sieben Untersuchungen durch das ei-
gene Militär in Auftrag gegeben. Verteidigungsmi-
nister Rumsfeld beauftragte eine hochrangige
Untersuchungskommission unter dem früheren
Verteidigungsminister James Schlesinger, die sich
in ihrem Bericht mit Schwächen im US-Verteidi-
gungsministerium befasste und Empfehlungen
aussprach. Von den acht Berichten sind öffentlich
zugänglich der Bericht des Generalinspekteurs der
US-Armee, des Generalmajor Taguba und der
Schlesinger-Kommission (Der Taguba-Bericht wur-
de von unbekannt in das Internet gestellt).15

Die Vorfälle im Gefängnis Abu Ghraib machen
deutlich, wie wichtig eine unabhängige Beobach-
tung (Monitoring) gerade bei kriegerischen Ausei-
nandersetzungen ist.16 Durch deutlich mehr Trans-
parenz und durch Kooperation mit den Verein-
ten Nationen und nicht-staatlichen Menschen-
rechtsorganisationen hätten höchstwahrschein-
lich schwere Menschenrechtsverletzungen in vie-
len Fällen verhindert werden können.
Eine (militär-)strafrechtliche Verfolgung der Ver-
antwortlichen für die Vorfälle im Gefängnis Abu
Ghraib ist unabdingbar und die entsprechend ein-
geleiteten Maßnahmen des US-Militärs sind be-
grüßenswert. Die Untersuchungen dürfen jedoch
nicht bei den bereits angeklagten bzw. verurteilten
sieben Militärpolizistinnen und Militärpolizisten
Halt machen. Auch die Rolle höherrangiger Offi-
ziere und des US-Militärgeheimdienstes, der CIA
und der privaten Sicherheitsdienste müssen einge-
hend beleuchtet werden. Die Einschaltung einer
unabhängigen, zivilen Untersuchungsinstanz, die
außerhalb jeglicher militärischer Hierarchie bzw.
Befehlsstruktur und frei von militärischem Korps-
geist ermittelt, ist dabei unerlässlich.
Im Hinblick auf die Opfer der Misshandlungen, die in
unseren Medien als Menschen weit gehend unsicht-
bar bleiben (Interviews sind mir nicht bekannt), ist
ein Mangel an Informationen zu ihrem Verbleib be-
ziehungsweise weiteren Schicksal zu kritisieren.
Wird ihnen ermöglicht – und wenn ja, wie –, recht-
liche Schritte gegen die Täter einzuleiten? Erhalten
sie rechtlichen Beistand? Auch muss sichergestellt
werden, dass diesen Menschen geholfen wird, ihre
traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten und dass
die von ihnen erlittenen Misshandlungen geahndet
werden. Dies gilt unabhängig davon, ob sich unter
den Betroffenen möglicherweise Kriegsverbrecher
oder Kriminelle befinden. Denn weder Kriegsverbre-
chen noch sonstige Straftaten, von welcher Schwere
sie auch sein mögen, rechtfertigen die Anwendung
von Folter oder grausamer, unmenschlicher und er-
niedrigender Behandlung, wie sie auf den Bildern
aus dem Gefängnis Abu Ghraib zu sehen ist. Eine in
vielen Punkten ähnlich kritische Entwicklung hat es

auch in Afghanistan bereits vor Abu Ghraib gege-
ben. Aber das Fehlen von spektakulären Bildern und
wohl auch Interesse hat dazu geführt, dass die dor-
tigen Entwicklungen praktisch kaum von den Me-
dien berichtet wurden.17

IRAK: OPFER DER KRIEGSFÜHRUNG

Im Dezember 2003 veröffentlichte Human Rights
Watch eine Studie über die Methoden der Kriegs-
führung durch die Koalitionsstreitkräfte im Irak
und deren Auswirkungen auf die Zivilbevölke-
rung.18 Die Studie ist das Ergebnis einer Feldrecher-
che, die im Zeitraum von Ende April bis Anfang Juni
2003 vor Ort durchgeführt wurde. Darin kritisiert
Human Rights Watch, dass sich die Hauptbeteilig-
ten des Irak-Krieges kaum um die Auswirkungen
ihrer Kriegsführung auf die zivile Bevölkerung ge-
kümmert haben und insbesondere die Anzahl der
getöteten Zivilistinnen und Zivilisten keine Rolle
spielte. Die Untersuchung wurde federführend von
drei Spezialistinnen bzw. Spezialisten durchge-
führt, darunter ein ehemaliger Geheimdienstbe-
amter der U.S. Defense Intelligence Agency sowie
eine Expertin für Humanitäres Völkerrecht und
Probleme des Einsatzes von Streubomben. In Vor-
bereitung der Studie wurden Presseberichte zu zi-
vilen Opfern bei den Kampfhandlungen nach Ort,
Datum und Zeit sowie nach beteiligten Streitkräf-
ten und der Kampftaktik analysiert. In zehn Städ-
ten wurden Orte, an denen es zu Kampfhandlungen
und insbesondere zum Einsatz von Streubomben
gekommen war, sowie Krankenhäuser aufgesucht.
Zudem wurden Opfer, deren Angehörige, Soldatin-
nen und Soldaten befragt sowie ballistische Unter-
suchungen vorgenommen. Im Vordergrund stand
die Frage, worauf die zivilen Opfer zurückzuführen
sind, das so genannte Battle Damage Assessment
(BDA), nicht jedoch die Erstellung einer eigenen
Statistik über die Zahl der Opfer. Dennoch sind der
Studie einige Opferzahlen aus den Hauptkampfge-
bieten zu entnehmen. 
Im Wesentlichen stellt die Studie folgende Kritik-
punkte in Bezug auf die Kriegsführung heraus:
Zum einen konstatiert sie die Fehlerträchtigkeit 
gezielter „Enthauptungsaktionen“ gegen irakische
Führungskräfte, vor allem durch die Luftwaffe,
aufgrund unzureichender Informationen von Auf-
klärungskräften und/oder Geheimdiensten. Dazu
gehört namentlich das Problem der Ortung von
Personen anhand unpräziser Mobilfunkdaten. Bei
Aktionen dieser Art sei es zu zahlreichen zivilen Op-
fern gekommen. Dies stände ganz im Widerspruch
zum Proportionalitätsgrundsatz des Humanitären
Völkerrechts.19 Nach diesen Rechtsnormen muss
von Militärschlägen abgesehen werden, wenn aller
Wahrscheinlichkeit nach zivile Opfer zu erwarten
sind und deren Anzahl nicht im Verhältnis zum mi-
litärischen Nutzen einer vorgesehenen Aktion
steht.20

Generalleutnant Michael Moseley, Chief Allied War
Commander im Irak-Krieg 2003, merkt zu dieser
Rechtsnorm an: “Air war commanders were requi-
red to obtain the approval of defense secretary Do-
nald L. Rumsfeld if any planned air strike was
thought likely to result in deaths of more than 30
civilians. More than 50 such strikes were proposed,
and all of them were approved.”21

Des Weiteren wird in der Studie die massive Verwen-
dung von Streubomben durch die US-Armee, insbe-
sondere auch in unmittelbarer Nähe von Wohnge-
bieten, kritisiert. Hierdurch sei es nicht nur zu
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zahlreichen zivilen Opfern, darunter Toten oder
Schwerverletzten, gekommen. Als Folge der Kampf-
handlungen seien auch zahlreiche „Blindgänger“ (de
facto-Landminen) zurückgeblieben.
Schließlich weist die Studie auf mangelnde Sorg-
falt bei der Einsatzplanung hin, die die Vermeidung
so genannter Kollateralschäden zu wenig berück-
sichtigt habe. 
Ein besonders tragischer Fall ereignete sich im Mai
2004: Ein US-Helikopter beschoss eine Hochzeits-
gesellschaft in einem Dorf an der Grenze zu Syrien.
Mehr als 40 Personen wurden nach Angaben iraki-
scher Regierungsbeamter getötet, einschließlich
15 Frauen und zehn Kinder. Bei der Hochzeit war
landestypisch in die Luft geschossen worden. Ge-
neral Kimmitt antwortete auf Fragen der Medien,
man hätte eine Gruppe ausländischer Kämpfer an-
gegriffen, aber nicht die Hochzeitsgesellschaft. Ein
Videoband, das dem Fernsehsender Associated
Press Television zugespielt wurde, zeigt Bilder der
Hochzeit.22 (Dieser Fall kommt nicht in der Studie
vor.)

ÜBER DIE GESAMTZAHL DER OPFER GIBT
ES KEINE STATISTIK

Über die Gesamtzahl der verletzten und getöteten
Zivilisten gibt es keine Statistik der Koalitions-
kräfte. In einem BBC-Bericht werden Zahlen zwi-
schen 14.000-16.800 seit März 2003 (die NGO Iraqi
Body Count), 27.000 bis Oktober 2003 (US Broo-
kings Institute) bis hin zu 100.000 seit März 2003
(Forschungsgruppe der Johns Hopkins Universität,
s.u.) genannt. Offizielle Stellungnahmen gibt es
hierzu nicht; die US-Armee hat den Medien auf An-
frage mitgeteilt, es würden keine Statistiken zu to-
ten oder verwundeten Zivilisten geführt. (Lokal
scheinen aber einige US-Kommandeure durchaus
Daten zu sammeln im Rahmen des Battle Damage
Assessment.) Im Oktober 2004 hat eine Forschungs-
gruppe der angesehenen US-Johns Hopkins Uni-
versität Ergebnisse einer Haushaltsbefragung im
Irak veröffentlicht, nach der rund 100.000 Zivilis-
ten im Irak ums Lebens gekommen sind: „Making
conservative assumptions, we think that about 
100.000 excess deaths, or more have happened
since the 2003 invasion of Iraq. Violence accoun-
ted for most of the excess deaths and air strikes
from coalition forces accounted for most violent
deaths. We have shown that collection of public-
health information is possible even during periods
of extreme violence. Our results need further veri-
fication and should lead to changes to reduce non-
combatant deaths from air strikes.”23

Die britische Regierung wies diese Schätzung zu-
rück, bot aber direkt keine eigenen Zahlen an. (Je-
doch hat Außenminister Straw im November 2004
als realistischste Zahl 3.853 getötete Zivilisten und
15.517 Verletzte zwischen April und Oktober 2004
genannt.) Daraufhin forderte eine Gruppe bekann-
ter Persönlichkeiten in England, darunter der Bi-
schof von Coventry, General Sir Hugh Beech, und der
frühere Assistenz-Vorsitzende (assistant chief of
defence staff) des Verteidigungsstabes, Lord Gar-
den, Premierminister Blair dazu auf, die Regierung
sollte eine eigene umfassende Untersuchung unter-
nehmen:24 „Having made no effort to count Iraqi ca-
sualties at all, the British government now says that
reliable figures are not available. (...) However, with-
out counting the dead and injured, no-one can know
whether Britain and its coalition partners are meet-
ing (their) obligations (under international humani-

tarian law).” (Text in Klammern – A.d.V.) Bisher ist
keine politische Bereitschaft der britischen Regie-
rung bekannt geworden, entsprechende Schritte zu
unternehmen. Jim Turner, Sprecher des US-Verteidi-
gungsministeriums, wird übrigens in einem BBC-
Bericht mit den Worten zitiert „I have nothing on
Iraqi civilian casualties“.

EMPFEHLUNGEN AN BUNDESREGIERUNG
UND DEN DEUTSCHEN BUNDESTAG

GLOBALER „KRIEG“ GEGEN TERRORISMUS
ODER TERRORISMUSBEKÄMPFUNG?

Abschließend greife ich die Empfehlungen unserer
Studie „Internationale Terrorismusbekämpfung und
Menschenrechte. Entwicklungen 2003/2004“ (Ber-
lin 2004) auf, auch wenn sie thematisch über das
hinausgehen, was in diesem kurzem Beitrag behan-
delt werden konnte.

BETEILIGUNG AN MILITÄREINSÄTZEN,
BESONDERS KAMPFEINSÄTZEN

Die von der Regierung Bush eingeführte Kriegs-
metapher „Globaler Krieg gegen den Terrorismus“

bei der Bekämpfung des Terrorismus ist fragwürdig.
Sie stellt auf einen unjuristischen Kriegsbegriff ab,
der wohl „Härte“ und „langjähriger Kreuzzug“ zum
Ausdruck bringen soll, aber das Völkerrecht weitge-
hend außen vor lässt. Vorfälle wie in Abu Ghraib und
Afghanistan machen deutlich, dass es zu einer se-
lektiven Absage an die eigenen völkerrechtlichen
Verpflichtungen als kriegsführende Partei gekom-
men ist. 
In Afghanistan und im Irak wurden wahrscheinlich
mehrere tausend Zivilisten im Rahmen militäri-
scher Operationen getötet, ohne dass bis heute von
den kriegsführenden Staaten Statistiken über ver-
wundete und getötete Zivilistinnen und Zivilisten
veröffentlicht wurden. Die Regierung der USA, der
Führungsnation der Koalitionen in Afghanistan
und im Irak, ihre Militärführung und die Mitglieder
der Koalition sind in keiner für die Öffentlichkeit
nachvollziehbaren Weise ernsthaft Hinweisen auf
Verletzungen der Menschenrechte nachgegangen.
■ Bundesregierung und Deutscher Bundestag soll-

ten internationale Terrorismusbekämpfung vor
allem als Vorbeugung gegen und Ahndung von
internationaler Kriminalität verstehen und nicht
dem Kriegsbegriff der US-Regierung folgen.

■ Bundesregierung und Bundestag sollten auch in
Zukunft zurückhaltend auf die Aufforderung zur
Beteiligung an Militäreinsätzen zur Terrorismus-
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bekämpfung reagieren und diese sehr genau prü-
fen, da diese Einsätze bisher zu erheblichen Men-
schenrechtsverletzungen und Verletzungen des
Humanitären Völkerrechts geführt haben. Für 
einen solchen Einsatz sollte ein Mandat des UN-
Sicherheitsrates vorliegen, das eine klare Selbst-
verpflichtung zur Einhaltung der Menschenrech-
te und des Humanitären Völkerrechts enthält.

SYSTEMATISCHE BEOBACHTUNG DER
EINHALTUNG DER MENSCHENRECHTE 

Es fehlt eine systematische Beobachtung, inwie-
weit Menschenrechte während der internationalen
Terrorismusbekämpfung eingehalten werden. Die
Geheimhaltung verbirgt nicht nur das strategische
und operative Vorgehen – dies ist ja nachvollzieh-
bar –, sie deckt offensichtlich auch zahlreiche il-
legale Maßnahmen. Angesichts dieser Entwicklun-
gen und der wiederholten zum Ausdruck gebrach-
ten Grundposition der Bundesregierung, es solle
keinen Terrorrabatt für Menschenrechte verletzen-
de Staaten geben (zum Beispiel durch Außenminis-
ter Fischer in der UN-Menschenrechtskommission),
fehlt es grundsätzlich an einer systematischen, 
unabhängigen Beobachtung der Menschenrechts-
konformität von Anti-Terror-Maßnahmen. 

■ Die Bundesregierung sollte in internationalen
Organisationen Initiativen zur systematischen
Beachtung der Einhaltung der Menschenrechte
ergreifen. Hierzu bieten sich an: die Diskussionen
und Resolutionen zum Thema bei der Menschen-
rechtskommission der Vereinten Nationen, im Si-
cherheitsrat und besonders in dessen Counter
Terrrorism Committee, bei dem eine verstärkte
Menschenrechtskomponente in die jetzt neu zu
schaffende Verwaltungsstruktur – Executive Di-
rectorate – eingefügt werden sollte, ebenso wie
im so genannten Al-Qa’ida/Taliban-Sanktions-
ausschuss.

■ Eine systematische Beobachtung der Einhal-
tung der Menschenrechte sollte auch in den bi-
lateralen Beziehungen erfolgen, da sich zuneh-
mend zeigt, dass Oppositionsgruppen in man-
chen Ländern ganz allgemein mit dem Terro-
rismusvorwurf belegt werden, um eigene, auch
rechtswidrige, Maßnahmen rechtfertigen zu
können und sich des Verständnisses des Auslan-
des zu versichern.

GEFANGENENBEFRAGUNG IN RECHTLICH
UNGEKLÄRTER HAFTSITUATION

Nach Medienberichten haben deutsche Beamte den
Deutsch-Syrer Mohammed Haydar Zammar in ei-
nem syrischen Gefängnis und Gefangene in Guan-
tánamo besucht. In Guantánamo soll es sich um An-
gehörige des Bundesnachrichtendienstes und des
Bundesamtes für Verfassungsschutz gehandelt ha-
ben, bei Zammar wird von Ermittlern gesprochen.
Die Meldungen wurde vom Bundesministerium des
Innern weder bestätigt noch dementiert.25

Folter und folterähnliche Verhörpraktiken sollten
von Mitgliedsstaaten der Anti-Terror-Koalition in
keinem Fall angeordnet oder geduldet werden. Auch
indirekte Vorteile sollten aus solchen Praktiken nicht
gezogen werden. Deutsche Beamte des Bundes-
nachrichtendienstes, des Bundeskriminalamtes oder
einer anderen Behörde sind – als Teil der staatlichen
Gewalt – auch im Ausland sowohl bei Deutschen als
auch bei Ausländern an die Grundrechte gebunden,
wenn sie in durch diese geschützte Rechtsgüter ein-
greifen (Art. 1 Abs. 3 und Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz).
Es sollte daraus folgen, dass unter solchen Bedingun-
gen keine Informationsbeschaffung stattfindet. Dies
gilt insbesondere für das genannte Beispiel der Fol-
ter, weil es nicht nur Verpflichtung aller staatlichen
Gewalt ist, die Würde des Menschen zu achten, son-
dern sie auch zu schützen (Art. 1 Abs. 1 GG). Bei der
Informationsbeschaffung für Strafverfolgungszwe-
cke besteht zudem in der Regel ein Verwertungsver-
bot für Aussagen, die unter Anwendung von Folter
oder anderer verbotener Vernehmungsmethoden
zustande gekommen sind.26

■ Die Bundesregierung darf in ihren Ermittlungen
bei der Terrorismusbekämpfung nicht auf die
Ergebnisse der Befragung von Gefangenen zu-
rückgreifen, die unter in völkerrechtlicher Hin-
sicht fragwürdigen Bedingungen festgehalten
werden (Guantánamo), oder bei denen Hinweise
vorliegen, dass sie misshandelt wurden. 

EINSATZ FÜR DEN SCHUTZ VON
MENSCHENRECHTSVERTEIDIGERN

Die Verfolgung von Menschenrechtsverteidigern
und -verteidigerinnen hat im Rahmen der Terroris-
musbekämpfung noch zugenommen. Diese sind in
einer ganzen Reihe von Ländern besonders staat-
lichen Repressionsmaßnahmen ausgesetzt. Das gilt
nicht nur für konkrete Maßnahmen der vollziehen-
den Gewalt, sondern auch für Gesetzgebung. Die
NGO Observatory for the Protection of Human
Rights Defenders berichtete im Mai 2004, dass
Menschenrechtsverteidiger und -verteidigerinnen
besonders oft staatlichen Repressionsmaßnahmen
ausgesetzt sind. Genannt wurden zum Beispiel die
Länder Ägypten, Malaysia, die Russische Födera-
tion, Kolumbien und Kuba.27

■ Bundesregierung und Deutscher Bundestag
sollten besonders auf den Schutz von Men-
schenrechtsverteidigern und -verteidigerinnen
im Zusammenhang mit der Bekämpfung des
Terrorismus achten und zeitnah wirkungsvolle
Reaktionsformen entwickeln, um diese vor poli-
tischer Verfolgung zu schützen.

MONITORING BEI MILITÄRISCHER
TERRORISMUSBEKÄMPFUNG

Die Bundeswehr wird in Zukunft bei Auslandsein-
sätzen wahrscheinlich mehr als bisher Aufgaben der
Terrorismusbekämpfung gegenüberstehen. In den
Verteidigungspolitischen Richtlinien des Bundes-
ministeriums der Verteidigung vom Frühjahr 2003
wird Terrorismus als eine der zentralen Bedrohun-
gen erwähnt, ebenso wie in EU- und NATO-Konzep-
ten. Der politische und rechtliche Rahmen solcher
Einsätze ist noch genauer zu klären.28

Es fehlt bisher ein auch nur halbwegs umfassendes,
wirksames offizielles Menschenrechts-Monitoring
zu den Militäreinsätzen in Afghanistan, aber auch im
Irak, und es fehlen wirksame Beschwerdemöglich-
keiten zu Übergriffen für die dortige Zivilbevölke-
rung. Hierzu wäre in jedem Fall ein UN-Mechanismus
einzurichten, der mit eigenem Personal vor Ort prä-
sent ist und dessen Anbindung an das Hochkommis-
sariat für Menschenrechte auf der Hand liegt.
■ Die Bundesregierung sollte darauf hinwirken, dass

bei einem militärischen Einsatz deutscher Streit-
kräfte ein umfassendes und transparentes Moni-
toring der Einhaltung der Menschenrechte und
des Humanitären Völkerrechts gewährleistet wird,
etwa bei der Bestimmung des Mandats durch den
UN-Sicherheitsrat und durch Unterstützung des
UN-Hochkommissariats für Menschenrechte auf
dem Gebiet Terrorismus und Menschenrechte.

EINE MENSCHENRECHTSBERICHTSPFLICHT 
FÜR ANGEHÖRIGE DER BUNDESWEHR?

Durch geeignete Maßnahmen sollte bei zukünfti-
gen Einsätzen verhindert werden, dass es wieder zu
Rechtsverletzungen wie in Afghanistan und in Irak
kommt. Daher sollte für Bundeswehrangehörige
eine Berichtspflicht eingeführt werden zu mut-
maßlichen Verletzungen der Menschenrechte und
des Humanitären Völkerrechts durch Bundeswehr-
angehörige selbst, aber auch zu Verletzungen
durch andere Länderkontingente der Anti-Terror-
Koalition (bis hin zu verbündeten Kräften wie Poli-
zei und Militär sowie lokale Verbündete, wie zum
Beispiel General Dostum in Afghanistan).
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■ Der Deutsche Bundestag sollte bei Auslandsein-
sätzen eine Berichtspflicht für Bundeswehran-
gehörige zu Menschenrechtsverletzungen in
zukünftige Mandate aufnehmen, wie sie schon
durch das Wehrstrafgesetz und das Völkerstraf-
gesetzbuch vorgezeichnet sind. Die entspre-
chenden Anforderungen sollten jeweils klar im
UN-Mandat, dem betreffenden Beschluss des
Deutschen Bundestages und besonders den Ru-
les of Engagement spezifiziert werden. Darüber
hinaus sollte eine eigene Instanz mit dem Mo-
nitoring der Einhaltung von Menschenrechten
und Humanitärem Völkerrecht im Einsatzland
befasst werden, die kontinuierlich der Regie-
rung, dem Deutschen Bundestag und der Öf-
fentlichkeit berichtet. 

UNTERSUCHUNG VON MUTMASSLICHEN
RECHTSVERLETZUNGEN DURCH
MILITÄRANGEHÖRIGE

Beschwerden internationaler Menschenrechts-
NGOs über Verletzungen der Menschenrechte und
des Humanitären Völkerrechts richteten sich in Af-
ghanistan und im Irak gegen Angehörige der Mili-
tärkoalitionen. Es existiert kein transparentes Ver-
fahren der Aufklärung.
■ Bei Rechtsverletzungen in internationalen be-

waffneten Konflikten bedarf es unabhängiger
strafrechtlicher Untersuchungen. Daher sollte
sich die Bundesregierung nur an Militäraktio-
nen beteiligen, bei denen auf der Ebene der Ko-
alitionskräfte Übergriffe von einer unabhängi-
gen Justiz untersucht, Beschuldigte vor Gericht
gestellt werden und eine öffentlich zugängliche
Statistik hierzu geführt wird. Die Führung der
Streitkräfte sollte in der Aus- und Fortbildung
der Bundeswehr die bisher bekannt gewordenen
Erfahrungen zum Beispiel in Afghanistan und
im Irak berücksichtigen.

WAHRNEHMUNG DER
KONTROLLFUNKTIONEN DER
BUNDESTAGSAUSSCHÜSSE

Im Deutschen Bundestag ist vor allem der Aus-
schuss für Verteidigung für die Beobachtung der
Auslandseinsätze zuständig; auch die Ausschüsse
für Auswärtige Angelegenheiten sowie für Men-
schenrechte und Humanitäre Hilfe sind beteiligt.
Ausschüsse tagen fast immer unter Ausschluss der
Öffentlichkeit. Notwendig ist besonders eine kom-
petente Menschenrechtsberichterstattung (vgl.
auch erste Empfehlung auf S. 28). Die Beachtung
der Menschenrechte sollte regelmäßig in Bundes-
tagsbeschlüssen zum Mandat von Auslandseinsät-
zen aufgenommen werden, ebenso wie die er-
wähnte Monitoring-Instanz, die die Einhaltung der
Menschenrechte im Einsatzland beobachtet und
öffentlich hierzu berichtet, wenn Bundeswehr-
kräfte dorthin entsandt werden.
■ Der Deutsche Bundestag, besonders der Aus-

wärtige, Verteidigungs- und Menschenrechts-
ausschuss, sollten ihre Kontrollfunktionen zu
Auslandseinsätzen intensivieren, stärker ex-
terne Expertise berücksichtigen und die Öffent-
lichkeit aktiver informieren.

Abschließend bleibt festzuhalten: Ganz besonders
für die Terrorismusbekämpfung gilt, dass Verlet-
zungen der Menschenrechte und des Humanitären
Völkerrechts das Vertrauen unterminieren, das für

eine ernst gemeinte, wirksame Zusammenarbeit
zur Bekämpfung des Terrorismus unabdingbar ist.
Auch hier, wie beim Terrorismus, handelt es sich bei
den Opfern bestimmter Formen von Terrorismus-
bekämpfung um unschuldige Frauen, Kinder und
Männer, die nie angeklagt oder von einem Gericht
verurteilt wurden. Darüber hinaus ist zu bedenken,
dass nicht wenige politische und militärische Akti-
vitäten westlicher Staaten in den Gesellschaften
der Einsatzländer deutlich anders beurteilt (auch:
verurteilt) werden, als wir, die wir in dem gewohn-
ten westlichen Medienumfeld leben, uns manch-
mal deutlich machen.
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Vertreter waren damals zu der Überzeugung
gelangt, dass sich das internationale Men-
schenrechtsregime seit der Verabschiedung
der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte von 1948 zwar auf dem Papier und in
den internationalen Gremien weiterentwickelt
habe, aber die Welt von einer wirkliche Kultur,
Umsetzung und Einhaltung der Menschen-
rechte noch weit entfernt war.1

DER LANGE WEG ZUR UN-DEKADE

Der bis 1989/90 dauernde Kalte Krieg erlaubte
indes keine Dekade zur Verbreitung der Men-

tur und Unterdrückung. Die Dekade war zu-
gleich das Ergebnis jahrelanger Bemühungen
von Nicht-Regierungs-Organisationen (Non-
Governmental Organizations/NGOs), die ein
stärkeres weltweites Menschenrechtsbewusst-
sein und Engagement für Menschenrechte ge-
fordert hatten.
1987 befürwortete die Unterorganisation der
Vereinten Nationen, die UNESCO (United Na-
tions Educational, Scientific and Cultural Or-
ganization/Organisation der Vereinten Natio-
nen für Bildung, Wissenschaft und Kultur), auf
einer Konferenz in Malta eine UN-Dekade für
Menschenrechtsbildung. Staaten und NGO-

schenrechte. Es war damals kaum denkbar, die
Menschenrechte ohne ideologischen Ansatz zu
verbreiten, zu lehren und umzusetzen. Zu
unterschiedlich waren die Interpretationsho-
heiten zwischen den politischen Blöcken, wel-
che Menschenrechte primär und welche sekun-
där seien. Erst nach dem Ende der Blockpolitik
konnten NGOs und die Vereinten Nationen den
Versuch wagen, die Unterscheidung zwischen
politischen und individuellen Menschenrech-
ten als primäre sowie den sozialen, wirtschaft-
lichen und kulturellen Rechten als sekundäre
Menschenrechte aufzuheben. Alle Menschen-
rechte, wie in der Allgemeinen Erklärung der

Menschenrechte (1948) und in den Menschen-
rechtspakten der Vereinten Nationen, insbe-
sondere dem so genannten „Zivilpakt“ (1966)
und „Sozialpakt“ (1966), postuliert, sollten nun
in gleicher Weise als Grundlagen für die He-
rausbildung einer Menschenrechtskultur durch
Menschenrechtsbildung dienen. Gleichwohl
spiegelten die von den Vereinten Nationen zu-
grunde gelegten Argumente für die UN-Dekade
noch das Bild eines von westlichen Regierun-
gen dominierten Menschenrechtsverständnis-
ses wider. Dieses konzentrierte sich in erster Li-
nie auf die politischen Rechte, nämlich die
Vermeidung von politischen Menschenrechts-
verletzungen, der Förderung individueller Frei-

DIE UN-DEKADE FÜR
MENSCHENRECHTSBILDUNG

Am 10. Dezember 2004, am Internationalen
Tag der Menschenrechte, zogen die Vereinten
Nationen eine ernüchternde und zugleich rea-
listische Bilanz der Dekade zur Menschen-
rechtsbildung von 1995-2004. Die General-
versammlung der Vereinten Nationen schloss
die Dekade ab mit den Worten, dass die letzten
zehn Jahre nur mehr ein „Katalysator“ gewe-
sen seien, um Regierungen zu einem aktiven
Handeln bei der Verbreitung der Menschen-
rechte und Gestaltung einer Menschenrechts-
kultur „zu bewegen“. Anders ausgedrückt: Das
Ende der Dekade ist ein Anfang, um das Ziel
der Menschenrechtsbildung langfristig umzu-
setzen. Dieses Ziel besteht darin, möglichst
viele Menschen zu befähigen, ihre Rechte zu
kennen, die der anderen zu respektieren und
sich für sie einzusetzen. 
Die Dekade war Anfang der Neunzigerjahre,
nach dem Ende des Kalten Krieges und der
Jahrzehnte andauernden Blockadepolitik der
verfeindeten Machtblöcke erst möglich ge-
worden. Sie entstand in einer Welle der Eu-
phorie über den vermeintlichen Sieg der De-
mokratie und der Menschenrechte über Dikta-
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DAS ENDE DER DEKADE IST ERST EIN ANFANG

Die UN-Dekade für Menschenrechtsbildung – 
Eine Bilanz
ANJA MIHR

Die von den Vereinten Nationen ausge-
rufene Dekade zur Menschenrechtsbil-
dung (1995-2004) endete im vergange-
nen Jahr. Die Erfolge dieser Dekade wer-
den eher skeptisch eingeschätzt. In
seiner ernüchternden Bilanz konstatiert
das UN-Hochkommissariat für Men-
schenrechte, dass die Dekade kaum
mehr als ein „Katalysator“ sein konnte.
Immerhin bewirkte die Dekade, dass
sich staatliche und nicht-staatliche Ak-
teure mit unterschiedlichem Ausmaß
engagierten, um ein größeres Bewusst-
sein für Menschenrechte zu schaffen.
Anja Mihr bilanziert in ihrem Beitrag die
UN-Dekade zur Menschenrechtsbildung
und legt dabei ein ganzheitliches Ver-
ständnis von Menschenrechtsbildung zu-
grunde. Eine Vielzahl von Akteuren und
damit verbundene Partikularinteressen,
zu abstrakte Zielvorgaben, unterschied-
liche Interpretationen, wie Menschen-
rechtsbildung inhaltlich zu füllen und in
der Praxis zu gestalten ist, und letztlich
auch ein mangelnder Wille zur Umset-
zung beschreiben die Gemengelage, die
für die bescheidene Bilanz verantwort-
lich ist. Die Umsetzung in Deutschland
zeigt, dass auch hierzulande noch ein er-
heblicher Nachholbedarf im Bereich der
Menschenrechtsbildung besteht. Red.

DIE UN-DEKADE FÜR MENSCHENRECHTSBILDUNG WAR AUCH DAS ERGEBNIS JAHRELANGER BEMÜHUNGEN VON

NICHT-REGIERUNGS-ORGANISATIONEN (NGOS), DIE EIN STÄRKERES ENGAGEMENT FÜR MENSCHENRECHTE GEFORDERT

HATTEN. MIT DER LOSUNG „50.000 SCHRITTE FÜR EINE WELT OHNE FOLTER“ STEHEN AKTIVISTEN DER MENSCHEN-
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heitsrechte sowie den Aufbau demokratischer
und rechtsstaatlicher Gesellschaften.2

UN-WELTMENSCHENRECHTSKONFERENZ
IN WIEN 1993

Im Zuge der weltpolitischen Veränderungen
gelang es 1993 schließlich einigen Experten
und NGOs, das Thema auf die Tagesordnung
der Vereinten Nationen und der Wiener UN-
Weltmenschenrechtskonferenz zu setzen. Die
Konferenzteilnehmer, an der fast alle Staaten
der Welt teilnahmen sowie Hunderte von
NGOs, sprachen sich am Ende für eine UN-De-
kade für Menschenrechtsbildung aus. Zuvor
hatte die NGO „Peoples Decade for Human
Rights Education“ (PDHRE), die sich eigens
1988 gegründet hatte mit dem Ziel, eine UN-
Dekade ins Leben zu rufen, das Zeitfenster des
politischen Umschwungs Anfang der Neunzi-
gerjahre genutzt und ihre Lobbyaktivitäten auf
UN-Ebene verstärkt. Die PDHRE überzeugte in
vielen Einzelgesprächen und öffentlichen Ver-
anstaltungen die Staatenvertreter, die Ver-
einten Nationen, die UNESCO sowie Experten 
und NGOs von der Notwendigkeit einer Men-
schenrechtsbildungs-Dekade. Ihre Bemühun-
gen hatten Erfolg. Im Vorfeld der Weltmen-
schenrechtskonferenz in Wien fand im Früh-
jahr 1993 in Montreal eine UNESCO-Konferenz
statt mit dem Ziel, einen Aktionsplan für Men-
schenrechtsbildung zu erstellen. Dieser Plan
wurde später zur Grundlage für die UN-De-
kade für Menschenrechtsbildung. Über siebzig
Staatenvertreter unterstützen diesen Aktions-
plan. Gemeinsam sprachen sie sich für eine
UN-Dekade aus, und sie empfahlen der einige
Monate später in Wien stattfindenden UN-
Weltmenschenrechtskonferenz, eine Dekade
ins Leben zu rufen. 
Mitglieder des Ausschusses für den Sozialpakt
der Vereinten Nationen nahmen die Empfeh-
lung auf und erstellten ein Konzept für die De-
kade. Ein Jahr später brachten die australi-
schen UN-Delegierten am 10. Dezember 1994
eine Resolution für das Ausrufen der UN-De-
kade für Menschenrechtsbildung in die Gene-
ralversammlung ein. Die Resolution wurde
einstimmig angenommen, das Konzept des
Sozialausschusses übernommen und noch im
selben Monat rief der UN-Generalsekretär
Boutros-Boutros Ghali die UN-Dekade aus, die
dann am 1. Januar 1995 in Kraft trat.3

Die ersten politischen und ideologischen Hür-
den schienen überwunden zu sein, doch die
größte Herausforderung lag in der Umsetzung
der Dekade, die alles andere als leicht war.

ABSTRAKTE ZIELVORGABEN ERSCHWEREN
DIE UMSETZUNG

Die Zielvorgaben der UN-Dekade waren zu-
nächst nur vage formuliert. Sie wurden defi-
niert als: (1.) das Wissen und Information über
Menschenrechte zu verbreiten; (2.) die Ent-
wicklung von Werten und persönlichen Ein-
stellungen zu fördern und (3.) die aktive Teil-
habe, um Menschenrechte zu verteidigen.4 Die
abstrakte Darstellung hatte ihren Grund darin,
dass ein Konzept der Menschenrechtsbildung,
wie in der heute vorliegenden Form, damals
unbekannt war. Der Aktionsplan der UN-De-
kade konnte allenfalls Schwerpunkte festlegen
und Vorschläge unterbreiten, wie etwa

■ die Erarbeitung von Menschenrechtsbil-
dungsmaterial;

■ die Erweiterung des Angebots an Men-
schenrechtsbildungsprogrammen;

■ die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte von 1948 in möglichst viele Spra-
chen zu übersetzen und zu verbreiten;

■ die Einbeziehung der Massenmedien, um
ein größeres Menschenrechtsbewusstsein
zu verbreiten;

■ die Zusammenarbeit zwischen Regierun-
gen und NGOs.5

Hinzu kam, dass alle Staaten, die der UN-Dekade
zugestimmt hatten, sich selbst beauftragten,
Nationale Aktionspläne für Menschenrechts-
bildung zu erarbeiten – unabhängig von ihren
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jeweiligen formalen und informalen Bildungs-
systemen – sowie Nationale Kontaktstellen 
für Menschenrechtsbildung zu schaffen und
Ressourcen und Mittel bereitzustellen, um die
Menschenrechtsbildung zu fördern. Doch was
fehlte, war eine genaue Interpretation dessen,
was unter Wissen, Werten und aktiver Teilhabe
zu verstehen ist und wie diese drei Elemente der
Menschenrechtsbildung in Programme, Ma-
terialien eingearbeitet und der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden konnten. Im Er-
gebnis, so die Zwischenbilanz der Vereinten Na-
tionen im Jahr 2000, fehlte es der überwiegen-
den Zahl der Regierungen und zuständigen
Bildungs- und Kultusministerien an überzeu-
genden Inhalten und Darstellungen darüber,
wie Menschenrechte zu lehren seien und was
Menschenrechtsbildung bewirken solle. Zudem
resümierte das UN-Hochkommissariat für
Menschenrechte, dass es am politischen Willen
und finanzieller Unterstützung seitens der
Staaten bislang gefehlt habe.6

POLITISCHE HÜRDEN

Um welche politischen Hürden handelte es
sich? Die Gründe dafür sind vielschichtig und
finden sich letztlich in der ernüchternden Bi-
lanz am Ende der Dekade wieder. Darin konsta-
tiert das UN-Hochkommissariat für Menschen-
rechte, dass die Dekade kaum mehr als ein
„Katalysator“ sein konnte. Damit war weniger
die Vorrichtung eines Autos gemeint, sondern
vielmehr ein chemischer Stoff, der chemische
Reaktionen herbeiführt oder beeinflusst, selbst
aber unverändert bleibt. Mit anderen Worten,
die Dekade war insofern erfolgreich, indem sie
die Rahmenbedingungen eröffnete und Vor-
schläge unterbreitete, mit deren Hilfe sich
NGOs und Regierungen bemühen konnten, Maß-
nahmen zur Verbreitung eines breiten Men-
schenrechtsbewusstseins zu unternehmen.
Immerhin bewirkte die Dekade, dass sich ge-
sellschaftliche Akteure aus Politik und Zivil-
gesellschaft engagierten, durch kurz angeleg-
te Programmfinanzierungen, Seminare sowie
Verbreitung von Schulungsmaterialien ein grö-
ßeres Menschenrechtsbewusstsein zu schaf-
fen. Das Defizit der Dekade lag und liegt aber
darin, dass nach wie vor die Menschenrechte in
unterschiedlicher Weise interpretiert, unter-
richtet, verbreitet oder für politische Zwecke
genutzt werden – gleich ob es sich um autori-
täre Regime oder Demokratien handelt.

DAS KONZEPT DER
MENSCHENRECHTSBILDUNG

Menschenrechtsbildung ist nach wie vor ein
neues Konzept7, welches hervorgegangen ist
aus der politischen Bildung, der Anti-Rassis-
mus-Arbeit und Anti-Diskriminierungs-Arbeit,
der Friedens-, Toleranz- oder Demokratieerzie-
hung. Sie alle verfolgen – je nach gesellschafts-
politischer Lage – eine friedliche, gerechtere
und demokratischere Gesellschaft. Diese Bil-
dungs- und Erziehungskonzepte sind das Er-
gebnis jahrzehntelanger Bemühungen von 
Pädagogen, Hochschuldidaktikern, politischen
Akteuren, NGOs und Vertretern internationaler
Organisationen. Sie versuchen mit Hilfe von 

Bildungskampagnen nach Kriegen, Konflikten
oder dem Sturz von Diktaturen stabile und vor
allem demokratische Gesellschaften aufzu-
bauen. Diese Bemühungen waren in ihren 
Ansätzen erfolgreich, jedoch führten sie nicht
notwendiger Weise zu einem stärkeren Men-
schenrechtsbewusstsein.
Der Ursprung dieser Bildungspolitik liegt in Eu-
ropa und hat vor allem in der politischen Bil-
dung und Demokratieerziehung nach dem
Zweiten Weltkrieg in Deutschland seine Wur-
zeln. Sie war ebenso erfolgreich nach dem Ende
der Militärdiktaturen in Spanien, Portugal und
Griechenland in den Siebzigerjahren und wird
heute maßgeblich in den osteuropäischen Staa-
ten zum Aufbau der Zivilgesellschaft von der
Europäischen Union und privaten Stiftungen
gefördert. Allerdings hat die politische Bildung
nicht dazu geführt, Gesellschaften tatsächlich
frei von Folter, Todesstrafe, Diskriminierung
oder etwa Rassismus zu machen. Es gab und gibt
bis heute Menschenrechtsverletzungen in de-
mokratischen Ländern, die trotz politischer Bil-
dung nicht vermieden werden konnten. Denn
die politische Bildung zielt von ihrem Wesen her
darauf ab, den Menschen ein Demokratiever-
ständnis im Rahmen der staatlichen Verfas-
sung, dem Grundgesetz, der gängigen Rechts-
praxis, einer Wahlordnung oder gar Treue zu
politischen Institutionen beizubringen. Rechts-
praxis oder Verfassungslehre sind aber jeweils
nur ein Bestandteil von Menschenrechtsbil-
dung. Denn die Menschenrechtsbildung zielt
nicht allein darauf ab, dass die Bürgerinnen und
Bürger eines Landes ihre Verfassung und Ge-
setze kennen, die theoretisch mit jedem (auto-
ritären) Regierungswechsel geändert, außer
Kraft gesetzt oder missachtet werden können. 

DAS WICHTIGSTE ZIEL DER
MENSCHENRECHTSBILDUNG

Menschenrechtsbildung hat vielmehr zum Ziel,
das Konzept der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte von 1948 ins Bewusstsein der
Menschen zu rufen. Die in der Erklärung dekla-
rierten Menschenrechte, wie das Recht auf 
soziale Absicherung, Bildung und Arbeit, die
Wahl-, Meinungs-, Presse-, Versammlungs-
oder Bewegungsfreiheit sind holistisch, d.h.
ganzheitlich und interdependent; somit stets
im Zusammenhang zu sehen. Sie sind zudem
unveräußerlich – gleich welche politischen
Rahmenbedingungen existieren. Wird die All-
gemeine Erklärung der Menschenrechte, ihre
Entstehung und Intention als ein ganzheitli-
ches Konzept gelehrt und verstanden, so er-
schließt sich für jeden Einzelnen ein umfassen-
des Menschenrechtsverständnis unabhängig
von Verfassung und Gesetzen. Denn der we-
sentliche Unterschied zwischen den Menschen-
rechten und einer Verfassung oder Gesetzen ist
der, dass die Menschenrechte unveräußerlich
und universell sind, Verfassung und Gesetze
aber jederzeit geändert werden können. Bei-
spielhaft sind hier zu nennen die Einschrän-
kung individueller Freiheitsrechte in vielen
westlichen Demokratien im Rahmen der Maß-
nahmen und Gesetze zur Bekämpfung des Ter-
rorismus nach dem 11. September 2001. Diese
sind zwar mit der politischen Absicht, die Si-
cherheit der Bürgerinnen und Bürger zu schüt-

zen, verabschiedet worden, in ihrer Konsequenz
allerdings bedeuten sie eine Einschränkung der
Menschenrechte für jeden Einzelnen.

DER UNTERSCHIED ZUR
FRIEDENSERZIEHUNG

Von der Menschenrechtsbildung zu unter-
scheiden ist auch die Friedenserziehung, die
sich vor allem seit den Sechzigerjahren nach
Kriegs- und Konfliktzeiten bewährt hat. Sie
beinhaltet ebenfalls eine Reihe von Men-
schenrechtsaspekten. Die Friedenserziehung
zielt aber ihrem Wesen nach auf Konfliktpar-
teien, die infolge von Krisen- und Konfliktsi-
tuationen entstanden. Friedenserziehung oder
Bildungsprogramme zur Friedenserziehung ha-
ben zum Ziel, dass verfeindete Gruppen, ehe-
malige Kombattanten, zerstrittene Familien-
clans oder Parteien wieder miteinander kom-
munizieren, friedlich zusammenleben oder
gemeinschaftlich ein politisches System und
Rechtsstaatlichkeit aufbauen. Solche Pro-
gramme wurden beispielsweise in ostafrikani-
schen Staaten oder auf dem Balkan erfolg-
reich durchgeführt. Diese Programme konzen-
trieren sich auf den gegenseitigen Respekt vor
Religion und Tradition oder auf Methoden 
der Konfliktbewältigung und gegenseitigen
Hilfeleistung. Friedenserziehungsprogramme
sind jedoch keine Menschenrechtsbildungs-
programme per se, da sie kein holistisches
Menschenrechtskonzept haben, sondern sich
nur an bestimmte Zielgruppen richten und be-
stimmte Menschenrechte berücksichtigen.

MENSCHENRECHTSBILDUNG VERFOLGT
EINEN GANZHEITLICHER ANSATZ

Die Menschenrechtsbildung geht weiter und
beinhaltet sowohl soziale, wirtschaftliche wie
auch politische und individuelle Menschen-
rechte und richtet sich an alle Menschen,
gleich welcher Berufs- oder Altersgruppe und
unabhängig von Herkunft, Staatsangehörig-
keit oder Ethnie. Sie möchte Politiker, Juris-
ten, Mediziner, Schüler, Lehrer, Sozialarbeiter
ebenso weiter- und ausbilden, wie Angehörige
von Minderheitengruppen und Ausländer. Sie
sollte im formalen Bildungssektor (z.B. Schule
und Hochschule) in gleicher Weise heimisch
sein, wie im informalen Bildungssektor und
Freizeitbereich. Menschenrechtsbildung ist le-
benslanges Lernen, unabhängig von bestimm-
ten Zielgruppen, politischen Rahmenbedin-
gungen oder Krisensituation. Sie schließt
keine Gruppe aus und muss daher ihre Bil-
dungsprogrammatik entsprechend didaktisch
gestalten.
Menschenrechtsbildung muss sich – je nach
der länderspezifischen Situation – den Be-
dürfnissen der Menschen insofern anpassen,
als sie die Menschenrechtsprobleme vor Ort
wahrnimmt und reflektiert. In dieser Reflexion
muss der holistische Ansatz der Menschen-
rechte berücksichtigt, gelehrt und verstanden
werden. Es kann zum Beispiel nicht sein, das
ein Angehöriger einer Minderheitengruppe in
einer Gesellschaft nur „seine“ Minderheiten-
rechte kennt und diese für sich beansprucht,
ohne dabei die Menschenrechte der anderen
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Gruppen in einer Gesellschaft zu respektieren,
gleich ob dies soziale oder politische Rechte
sind. Ein „Herauspicken“ von je nach Bedarf in-
dividuell „angenehmen“ Menschenrechten ist
nicht statthaft.
Menschenrechtsbildung ist dann erfolgreich,
wenn jede und jeder in einer Gesellschaft so-
wohl ein Wissen über die Menschenrechte, ein
Verständnis und Bewusstsein von Menschen-
rechten sowie die Fähigkeiten erworben hat,
sich für seine und die Menschenrechte ande-
rer einzusetzen. Didaktisch ist dies so ange-
legt, dass Menschenrechtsbildung dann er-
folgreich ist, wenn (1.) kognitiv ein Wissen über
die Genese, Normen und Standards der Men-
schenrechte, ihre rechtlichen Grundlagen so-
wie Instrumentarien erworben werden kann,
wenn (2.) aufgrund von persönlicher oder pas-
siver Unrechtserfahrung ein Gefühl der Empö-
rung über Menschenrechtsverletzungen und
Unrecht ausgelöst wird und wenn (3.) dies zu
einem aktiven Handeln führt, das den Einsatz
für die Menschenrechte nach sich zieht. Dieser
Einsatz kann zu persönlichem Engagement für
die Rechte anderer, das Einklagen seiner eige-
nen Rechte oder die weitere Verbreitung und
Achtung der Menschenrechte im Berufs- und
Alltagsleben führen.
Projektieren wir die Menschenrechtsbildung
auf den Menschen und personalisieren wir 
den holistischen Ansatz8 und die ganzheitliche
Ausbildung des Menschen, stellt sich dies wie
folgt dar: Das (kognitive) Wissen über Men-
schenrechte im Kopf, die Emotion und Em-
pathie im Bauch, Unrecht und Menschen-
rechtsverletzungen empörend zu empfinden,
schaffen gemeinsam ein (verändertes) Men-
schenrechtsbewusstsein, das den Menschen
dazu befähigt, aktiv für Menschenrechte ein-
zutreten.9

HAUPTAKTEURE DER
MENSCHENRECHTSBILDUNG

Wer aber sind die Hauptakteure in der Men-
schenrechtsbildung? Die Resolution der Gene-
ralversammlung zur UN-Dekade hatte sie be-
reits alle genannt: die internationalen Orga-
nisationen, Regierungen, die NGOs, Medien,
Experten und Multiplikatoren. Dazu gehören
beispielsweise die Unterorganisationen der
Vereinten Nationen, wie etwa die UNESCO, 
die staatlichen Bildungsministerien, Wissen-
schaftler ebenso wie die Grassroot-Experten,
die seit langem auf dem Gebiet der Menschen-
rechtsbildung tätig sind.
Im Laufe der Dekade von 1995–2004 organisier-
ten die großen internationalen Staatenorgani-
sationen wie etwa der Europarat oder die Orga-
nisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) einige Konferenzen und publi-
zierten Schulungsmaterial, allerdings mit einer
Schwerpunktsetzung auf Demokratieerzie-
hung. So etwa veröffentlichte der Europarat
1999 eine erste Studie zum Stand der Men-
schenrechtsbildung in Europa, in deren Folge ei-
nige Menschenrechtsbildungsprogramme ini-
tiiert worden sind. Die Europäische Union
förderte finanziell eine Reihe von Menschen-
rechtsbildungsprojekten, die allerdings auf we-
nige Monate oder Jahre begrenzt waren und
hauptsächlich in den Staaten Osteuropas

durchgeführt wurden. Die OSZE führte zum
Ende der UN-Dekade im März 2004 in Wien eine
internationale Konferenz durch, auf der die
staatlichen Akteure einmal mehr betonten, wie
wichtig die Menschenrechtsbildung sei. Die
UNESCO wiederum unterstützte regionale
Menschenrechtsbildungskonferenzen mit wis-
senschaftlicher Ausrichtung in Europa (Finn-
land, 1997), in Afrika (Senegal, 1998), in Asien
(Indien, 1999), in der Arabischen Welt (Marokko,
1999) und in Lateinamerika (Mexiko, 2001).
Der Auftrag der UN-Dekade lag aber nicht al-
lein darin, dass nur die großen zwischenstaat-
lichen und regionalen Organisationen die De-
kade umsetzten, sondern auch NGOs, Politiker,
Medienvertreter und Experten.
Wie schwer es allerdings für die Akteure war,
eine fruchtbare Kooperation zwischen staat-
lichen und nicht-staatlichen Stellen in Gang
zu bringen, zeigt der Zwischenbericht der Ver-
einten Nationen von 2000.10 Von den in der
Resolution erwähnten Akteuren waren die Re-
gierungen die wichtigsten, da sie zum einen
der UN-Resolution zur Dekade zugestimmt
hatten und zum anderen allein in der Lage wa-
ren, die notwendigen Gesetze, Richtlinien oder
Erlasse zu verabschieden, die es braucht, um
Menschenrechtsbildung flächendeckend in ei-
ner Gesellschaft zu verankern. Hinzu kommt,
dass den staatlichen Stellen das formale Bil-
dungssystem untersteht, das in der Lage ist,
alle Bevölkerungsschichten zu erreichen, so-
fern eine Schulpflicht besteht. Die NGOs hin-
gegen können nur begrenzt Menschenrechts-
bildungsprogramme durchführen und haben
zudem weitaus weniger finanzielle Ressour-
cen zur Verfügung als Regierungen und Minis-
terien. Gleichwohl übernahmen sie den Lö-
wenteil bei der Umsetzung der UN-Dekade.

UNZUREICHENDE ANSTRENGUNGEN 
AUF STAATLICHER EBENE

Von 201 weltweit angeschriebenen Regierun-
gen haben nur 35 auf die Zwischenauswertung
im Jahr 2000 geantwortet. Das sind weniger als
20 Prozent aller Staaten, die fünf Jahre zuvor
einvernehmlich der UN-Dekade zugestimmt
hatten. Das heißt im Umkehrschluss, dass die
übrigen 166 Staaten keine erkennbaren An-
strengungen unternommen hatten, Maßnah-
men zur Integration von Menschenrechtsbil-
dung im Bildungssektor vorzunehmen. Die von
dem UN-Hochkommissariat für Menschen-
rechte vorgestellte Zwischenbilanz stellte da-
her resigniert fest, dass die meisten der an 
der Umfrage teilgenommenen Staaten nur spo-
radisch Menschenrechtsbildungsprogramme
durchführen und keine Nationalen Aktions-
pläne erstellt haben. Staatliche Gelder sind
allerdings in Konferenzen und kurzzeitige Pro-
jekte geflossen, die jedoch kein Follow-up nach
sich zogen. Eine langfristige Auswirkung oder
Nachbereitung hat es in der Mehrzahl der Staa-
ten nicht gegeben. Es gab keine oder kaum Ge-
setzesinitiativen, die einen Erlass oder Richtli-
nien zur Menschenrechtsbildung nach sich
gezogen hätten. Mit einer Ausnahme konnte
keiner der befragten Staat angeben, dass Men-
schenrechtsbildung ein eigenes Unterrichts-
fach sei. Im Gegenteil: Menschenrechtsbildung,
so der Tenor, wird von der überwiegenden Zahl

der Staaten als Regierungs- und Verfassungs-
lehre oder sogar ausschließlich als Demokratie-
erziehung verstanden. 
In der Aussprache der Generalversammlung der
Vereinten Nationen am Ende der Dekade im De-
zember 2004 bestätigte sich dieses Bild.11 Hier
waren vor allem Länder wie Kuba, Saudi-Ara-
bien, Russland und China der Auffassung, dass
Menschenrechtsbildung vor allem Armutsbe-
kämpfung, Rechts- und Verfassungslehre – im
Sinne der jeweiligen amtierenden Regierung –
sei. Ebenso unterstrichen die Vertreter der eu-
ropäischen Staaten und den USA, dass Men-
schenrechtsbildung vor allem im Zusammen-
hang mit Demokratie- und Bürgerrechtslehre
zu verstehen sei. Noch einmal spiegelten sich
hier die alte Blockkonstellation zwischen Ost
und West und spezifische politisch-ideologi-
sche Prioritäten wider. Denn die ehemals oder
noch sozialistisch und autoritär geprägten
Staaten wollten die sozialen Rechte und die Ver-
fassungstreue als Kernbestandteil der Men-
schenrechtsbildung sehen. Die westlichen Re-
gierungsvertreter betonten, wie schon in den
Jahrzehnten zuvor, dass vor allem der Aufbau
von Demokratie und Zivilgesellschaft der Kern
der Menschenrechtsbildung sein müsse. Ledig-
lich die Staatenvertreterin Indiens wurde mit
der Bemerkung zitiert, dass Menschenrechts-
bildung ein lebenslanger Lernprozess sei, der
alle Menschen unabhängig von ihrem Status
befähigen sollte, ihr Leben in Sicherheit und
Würde zu verbringen.
Was in der Theorie wie auch in der Praxis der
Umsetzung der UN-Dekade fehlte, war die be-
wusste Akzentsetzung auf das eigentliche Ziel
der Menschenrechtsbildung, nämlich jeden
einzelnen Menschen zu einem Kenner und Ver-
teidiger aller Menschenrechte zu machen und
somit stabile und friedliche Gesellschaften auf-
zubauen und zu erhalten. Da die Verknüpfung
der Menschenrechte mit den tagespolitischen
Herausforderungen wie Terrorismus, Flücht-
lingsbewegungen, Armut und Krieg unklar war,
benutzte die Mehrheit der Staaten die UN-De-
kade für eigene politische Ziele. Dies geschah
zum einen aus Machtkalkül und zum anderen
aufgrund von Ignoranz und Unkenntnis dem-
gegenüber, was Menschenrechtsbildung ei-
gentlich erreichen möchte.

DAS ENGAGEMENT DER NICHT-
REGIERUNGS-ORGANISATIONEN

Es waren die NGOs, die die UN-Dekade für Men-
schenrechtsbildung zu einem doch noch ergeb-
nisreichen Abschluss brachten. Die meisten
Programme und Initiativen während der De-
kade gingen von NGOs und zivilen Akteuren
aus. Sie arbeiteten zumeist unabhängig oder
parallel zu staatlichen Stellen. In dem Zwi-
schenbericht (2000) weist das UN-Hochkom-
missariat für Menschenrechte darauf hin, dass
viele der NGOs auf dem Gebiet der Menschen-
rechtsbildung zunächst einmal unabhängig
von der UN-Dekade ihre Bildungstätigkeiten
fortgesetzt oder intensiviert hätten. Zu beto-
nen ist hierbei, dass in den Neunzigerjahre ins-
gesamt weltweit ein Anstieg an NGOs und zi-
vilgesellschaftlichen Akteuren zu verzeichnen
war. Im Rückkehrschluss konnte daher wäh-
rend der UN-Dekade festgestellt werden, dass

54

ANJA MIHR



das gestiegene Engagement der NGOs im Men-
schenrechtsbildungsbereich auch zu einer se-
lektiven Verbreitung der Menschenrechte bei-
getragen hat. Dies ist auf zwei Faktoren
zurückzuführen. Erstens auf den Anstieg von
NGOs generell und zweitens auf eine Zunahme
der finanziellen Förderung der NGOs im huma-
nitären Bereich durch internationale Organisa-
tionen oder private Stiftungen. So verwundert
die Zwischenbilanz der Vereinten Nationen
nicht, wenn darin festgestellt wird, dass das En-
gagement von NGOs in der Menschenrechtsbil-
dung gestiegen ist, diese aber vor allem auf-
grund ihres engen Mandats, eigene politische
Ziele verfolgen. Ein solches Mandat hat daher
nicht zwangsläufig die Verbreitung eines holis-
tischen Menschenrechtsbildungsansatzes zum
Inhalt. Ausschlaggebend für die Arbeit und den
Erfolg von NGOs war und ist der Auftrag, den
sie sich gegeben haben. So fällt etwa bei den
beiden großen internationalen Menschen-
rechtsorganisationen wie amnesty internatio-
nal (gegründet 1961) und Human Rights Watch
(gegründet 1977) auf, dass sie ihre breite Öf-
fentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung
über Menschenrechtsverletzungen durch Pres-
semitteilungen und Kampagnen bereits als we-
sentlichen Bestandteil der Menschenrechtsbil-
dung verstanden haben wollen. Human Rights
Watch unterstützt in diesem Zusammenhang
jährlich Filmfestivals zum Thema Menschen-
rechte und pflegt den engen Kontakt zu den
Medien. amnesty international hat sich zur
Notwendigkeit der Menschenrechtsbildung
bekannt und die UN-Dekade aktiv unterstützt.
Die Organisation ist aber während der Dekade
hauptsächlich als Expertin im Konsultations-
prozess bei den Vereinten Nationen und ande-
ren internationalen Einrichtungen aufgetreten.
Intern konnte amnesty international Mitte der
Neunzigerjahre ein eigenes Menschenrechts-
bildungs-Team im Internationalen Sekretariat
in London etablieren und im letzten Jahr der
UN-Dekade erarbeitete die Organisation eine
Menschenrechtsbildungsstrategie, die ab 2006
in Kraft treten soll. Im Jahr 2005 startet sie 
eine erste weltweite Menschenrechtsbildungs-
kampagne. Sie konzentriert sich dabei auf die 
Lobbyarbeit gegenüber Regierungen, die die 
Maßnahmen und Gesetze erlassen müssen, um
Menschenrechtsbildung als festen Bestandteil
im Bildungssektor zu integrieren.
NGOs, die sich fast ausschließlich der Aufgabe
der Menschenrechtsbildung verschrieben ha-
ben, gibt es indes wenige. Jedoch sind ihre
Möglichkeiten und ihre Legitimation in den
Jahren der UN-Dekade bemerkenswert ange-
stiegen. Aufzuführen sind hier die bereits ge-
nannte PDHRE (gegründet1988) in New York,
die Human Rights Education Associates/HREA
(gegründet 1994) in Boston und die als Quasi-
NGO auftretende Summer University of Hu-
man Rights/SUHR in Genf. Diese drei Akteure
haben während der UN-Dekade zur Verbrei-
tung derselbigen und ihrer Umsetzung maß-
geblich beigetragen. Die PDHRE initiierte welt-
weit so genannte „Menschenrechtsstädte“, in
denen alle relevanten Akteure in einer Stadt
sich einer holistischen Menschenrechtsausbil-
dung verschreiben. Die HREA agiert als Inter-
net- und Netzwerkforum zur Verbreitung von
Bildungsmaterialien, aktuellen Informationen
und Austausch und hat heute weltweit über

3.000 Mitglieder. Die SUHR agierte primär vor
Ort bei den Vereinten Nationen in Genf als
Sprachrohr und Lobbyist vieler NGOs, um das
Thema Menschenrechtsbildung immer wieder
auf die internationale Agenda zu setzen.

PARTIKULARINTERESSEN LASSEN KEINE
VERNETZUNG ENTSTEHEN

Bemerkenswert erscheint jedoch, dass es wäh-
rend der UN-Dekade nicht gelang, staatliche
und nicht-staatliche Akteure oder gar die Mas-
senmedien zu einem Bündnis für die Menschen-
rechtsbildung zu vereinen. Sowohl staatliche
Bildungseinrichtungen als auch NGOs verfolg-
ten hauptsächlich Partikularinteressen. Ge-
meinsame Aktionen, Runde Tische oder gar die
gemeinsame Erarbeitung Nationaler Aktions-
pläne, bei denen eine Zusammenarbeit zwi-
schen NGOs und staatlichen Akteuren ratsam
gewesen wäre, gab es nur in knapp zwei Dut-
zend Staaten weltweit. Zurückzuführen ist dies
vor allem auf den mangelnden politischen
Willen von Regierungen, ausreichend perso-
nelle und finanzielle Ressourcen für die Dekade
bereitzustellen. Ebenso lag es am mangelnden
politischen Willen von NGOs, von ihren Partiku-
larinteressen Abstand zu nehmen und ein ho-
listisches Menschenrechtskonzept zu vertre-
ten. Beides führte dazu, dass es letztlich keinen
gesellschaftlichen Dialog darüber gab, was un-
ter Menschenrechtsbildung zu verstehen und
wie diese umzusetzen sei. Den NGOs muss man
aber zugute halten, dass sie auf Spenden- und
Fördergelder angewiesen sind, die an be-
stimmte Aufgabenfelder gebunden sind, zum
Beispiel Anti-Rassismus-Arbeit, Anti-Folter-
Arbeit oder an den Einsatz für Frauen- und Kin-
derrechte. Insofern verhindern bereits das Man-
dat und der begrenzte Aufgabenbereich der
NGOs, sich für alle Menschenrechte in gleicher
Weise einzusetzen und diese zu fördern.
Wie wichtig die NGOs jedoch waren, um die
Dekade voranzubringen, zeigt auch das Bei-
spiel des Berichts des UN-Hochkommissariats
für Menschenrechte bei den jährlich in Genf
stattfindenden Sitzungen der UN-Menschen-
rechtskommission im Jahr 2003. Im Jahr zuvor
hatte sich eine Gruppe von über 120 NGOs, Ex-
pertinnen und Experten zusammengeschlos-
sen und Empfehlungen für eine UN-Resolu-
tion zur Menschenrechtsbildung an die UN-
Menschenrechtskommission übermittelt. Die
Forderungen sind ein Jahre später von der
Kommission aufgenommen worden.12 Darin
befürwortete sie, in Anlehnung an die NGOs-
Forderungen, mehr Kooperation zwischen
internationalen Organisationen zur Förderung
der Bildung und Bezugnahme auf die UN-De-
kade, einen Sonderberichterstatter der UN für
Menschenrechtsbildung, eine Evaluierung von
gut funktionierenden Programmen zur Men-
schenrechtsbildung und die Einrichtung eines
Menschenrechtsbildungsfonds, der für NGOs
wie Privatinitiativen zugänglich sein sollte.

DIE KONKRETE UMSETZUNG 
IN DEUTSCHLAND

Inwiefern diese Empfehlungen umgesetzt wer-
den konnten oder nicht, zeigt Deutschland. Die

Bundesregierung und die für den formalen Bil-
dungssektor zuständige Ständige Konferenz
der Kultusminister der Länder der Bundesrepu-
blik Deutschland (KMK) hatten bis 2004 keine
nennenswerten Maßnahmen unternommen.
Die KMK hatte jedoch im Jahr 2000 ihre eige-
nen Empfehlungen zur „Menschenrechtserzie-
hung“ von 1980 erneut bekräftigt. Im Übrigen
waren es die NGOs, die privaten Bildungsträger
und politischen Stiftungen, die im Bereich
Menschenrechtsbildung während der Dekade
tätig waren.13 Die deutsche UNESCO-Kom-
mission war eine der wenigen Einrichtungen,
die sich bereits Mitte der Neunzigerjahre um 
die Anerkennung und Umsetzung der UN-De-
kade in Deutschland bemühte. Sie förderte 
Studien, UNESCO-Projektschulen und initiierte
den 2001 eingerichteten UNESCO-Lehrstuhl
für Menschenrechtsbildung an der Universität
Magdeburg. Zusätzliche Ressourcen oder gar
staatliche Mittel gab es keine. Die Möglichkei-
ten der UNESCO-Kommission waren, wie die
vieler anderer NGOs, begrenzt und konzentrier-
ten sich auf das Ansprechen politischer Ent-
scheidungsträger sowie die Ausrichtung von
Konferenzen und Veröffentlichung von Publika-
tionen. Die großen politischen Stiftungen in
Deutschland, wie etwa die Friedrich-Ebert-Stif-
tung, die Konrad-Adenauer-Stiftung oder die
Heinrich-Böll-Stiftung sowie Stiftungen mit
bildungspolitischem Auftrag (z.B. Bertelsmann-
Stiftung) sind die wenigen semi-privaten Ak-
teure, die während der UN-Dekade in Deutsch-
land bei der Förderung des Menschenrechts-
bewusstseins in Erscheinung traten. Ebenso die
Bundes- und Landeszentralen für politische Bil-
dung, die vor allem durch Weiterbildungssemi-
nare und Publikationen im Bereich Demokratie-
und Toleranzerziehung tätig gewesen sind. An-
zumerken ist hierbei, dass diese Aktivitäten und
Programme ohne wesentlichen Bezug zur UN-
Dekade durchgeführt worden sind. Die Notwen-
digkeit der Schaffung von Menschenrechtsbil-
dungskonzepten wurde deshalb nicht gesehen
und schon gar nicht die einer Zusammenarbeit
mit staatlichen Stellen bei der Erarbeitung eines
Nationalen Aktionsplans oder der Forderung
nach einer Nationalen Kontaktstelle.

DAS DEUTSCHE INSTITUT FÜR
MENSCHENRECHTE

Mit der Gründung des Deutschen Instituts für
Menschenrechte im Jahr 2001, die aufgrund
eines Bundestagsbeschlusses erfolgte, wurde
indes ein Grundstein gelegt, die Menschen-
rechtsbildung in Deutschland innerhalb einer
halbstaatlichen Einrichtung zu verankern.
Zum Ende der Dekade konnte das Institut auch
erste Erfolge im Bereich Menschenrechtsbil-
dung aufzeigen. Die Schaffung eines ehren-
amtlichen Menschenrechtsbildungsnetzwerks
und das Angebot an Weiterbildungsseminaren
waren erste Ansätze. Dies soll aber nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass es sich auch bei
dieser Einrichtung im Wesentlichen um eine
Forderung von NGOs – insbesondere dem Zu-
sammenschluss von über dreißig NGOs im
„Forum Menschenrechte“ – handelte, die so-
wohl die Einrichtung des Instituts forderten
als auch die Einrichtung einer hauptamtlichen
Stelle für Menschenrechtsbildung. Auch wenn

55

Die UN-Dekade für Menschenrechtsbildung – Eine Bilanz



die Bundesregierung diese kleinen Erfolge
gerne als Erfüllung der UN-Dekade für Men-
schenrechtsbildung deklariert, so täuscht sie
doch nicht darüber hinweg, dass Deutschland
den Auftrag der Vereinten Nationen von 1994
nicht erfüllt hat. Es gab bis Ende 2004 keinen
Nationalen Aktionsplan für Menschenrechts-
bildung. Die KMK-Richtlinien von 1980 und
2000 sind in keinem Bundesland bis zum Ende
der Dekade (2004) als verpflichtende Erlasse
umgesetzt worden. Die Ausnahme ist Nord-
rhein-Westfalen, das für ein paar Jahre einen
Erlass verabschiedet hatte, diesen aber 2003
widerrufen hat. Den Löwenteil im weiteren
Sinne der Menschenrechtsbildung in Deutsch-
land haben die Bundeszentrale für politische
Bildung, die Stiftungen sowie die NGOs geleis-
tet.
Die Publikationen der NGOs werden zumeist
privat finanziert. Die Weiterbildungsseminare
sind kostenpflichtig und stehen damit auch
nicht allen Gesellschaftsschichten zur Ver-
fügung. Eine breite, alle Gesellschaftsschich-
ten erreichende Menschenrechtsbildungs-
kampagne hat nicht stattgefunden. Das Men-
schenrechtsbewusstsein in Deutschland ist
auch heute noch sehr gering, ebenso wie das
Engagement. Dieses liegt bei knapp einem
Prozent der Gesamtbevölkerung.14

Zum Ende der Dekade hat die Bundesregie-
rung in ihren Äußerungen gegenüber den Ver-
einten Nationen deutlich gemacht, dass poli-
tische Bildung und Demokratieerziehung, wie
sie in dem formalen Bildungssektor Pflicht
sind, ausreichend seien, um ein breites Men-
schenrechtsbewusstsein in der Gesellschaft zu
verankern. Dies ist auch vor dem Hintergrund
zu sehen, dass zusätzliche finanzielle Mittel
für Programme nicht zur Verfügung stehen.

DIE BILANZ DER UN-DEKADE ZUR
MENSCHENRECHTSBILDUNG

Der „Katalysator-Effekt“, den das UN-Hoch-
kommissariat dem Ausgang der UN-Dekade
zugestanden hat, ist eine optimistische Dar-
stellung. Von einer breiten Menschenrechts-
kultur ist die Welt nach wie vor weit entfernt.
Das zeigt nicht nur die Auswertung der UN-
Dekade der Vereinten Nationen. Gegenwärtige
Kriege und Krisenherde sowie globale men-
schenrechtspolitische Herausforderungen sind
ein Indiz für eine unzureichende Menschen-
rechtskultur. Auffällig ist, dass am Ende der
UN-Dekade die Mehrheit der Staatenvertreter
nach wie vor ein einseitiges Menschenrechts-
verständnis vertreten. Menschenrechtsbildung
wird in der Regel als politische Bildung oder
Demokratieerziehung verstanden oder gar zu
politischen Zwecken missbraucht.
Zwar konnte das UN-Hochkommissariat für
Menschenrechte am Ende der Dekade konsta-
tieren, die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte in über 300 Sprachen der Welt
übersetzt zu haben; eine deutlich erkennbare
Steigerung des Menschenrechtsbewusstseins
und eine Veränderung der Verhaltensweisen
ist aber (noch) nicht erkennbar. Hinzu kommt,
dass es einen internationalen Trend gibt, die
Lösung von politischen Herausforderungen,
Konflikten und auch Menschenrechtsverlet-
zungen den nicht-staatlichen Akteuren und

NGOs zu überlassen. Es findet ein „Outsour-
cing“ an NGOs statt. Das äußert sich derge-
stalt, dass NGOs nicht mehr allein als Ideenge-
ber, Lobbyisten und Watch-dogs agieren oder
willkommen sind, sondern von staatlichen
Stellen geradezu aufgefordert werden, die
Programme und Aktionen zur Verbreitung des
Menschenrechtsbewusstseins durchzuführen.
In einigen Fällen erhalten sie auch finanzielle
Unterstützung von Regierungen. Dies ist für
staatliche Stellen immer noch günstiger, als
Ministerien oder Behörden diese Programme
flächendeckend durchführen zu lassen. Von
Nachteil ist hierbei, dass die NGOs nur kurz-
fristig, zielgruppenbegrenzt und entsprechend
ihres Mandats agieren können. Das mag auch
im Interesse von Regierungen liegen. Einer Ge-
samtverantwortung, nämlich eine breite Be-
völkerungsschicht und alle Zielgruppen zu er-
reichen, werden NGOs damit keinesfalls ge-
recht.
Aus diesem Grund hat die UN-Menschen-
rechtskommission und die Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen die Forderung
nach einer zweiten UN-Dekade im Anschluss an
die erste Dekade abgelehnt. Eine weitere De-
kade hätte die „Katalysator-Funktion“ nur ver-
längert. Dies wäre zwar nicht von Nachteil ge-
wesen, hätte aber das Ziel, die Staaten dazu zu
bewegen, Nationale Aktionspläne zu verab-
schieden, ebenso wenig wie die erste UN-De-
kade erreicht. Aufgrund der zum Teil unbefrie-
digenden Ergebnisse der UN-Dekade beschloss
die UN-Generalversammlung am 10. Dezember
2004 ein Novum in der Geschichte der UN-De-
kaden. Sie verabschiedete ein „Weltprogramm
für Menschenrechtsbildung 2005-2015“, des-
sen erste Phase von 2005-2007 dem formalen
Bildungssektor gilt.15 Der Vorteil dieses Welt-
programms liegt darin, dass es sehr viel kon-
kreter ist, den Staaten Hilfestellungen bei der
Umsetzung von Aktionsplänen leisten soll und
eine feste Netzwerkstruktur von staatlichen
und nicht-staatlichen Akteuren hat. Insofern
war das Ende der UN-Dekade für Menschen-
rechtsbildung der Neuanfang für das „Welt-
programm für Menschenrechtsbildung 2005-
2015“, auf das man gespannt sein darf.
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Rechte“ bezeichnet), wie zum Beispiel Folter-
verbot, Asylrecht, Rechtssicherheit, Meinungs-
und Informationsfreiheit, und zum anderen
wirtschaftliche, kulturelle und soziale Rechte
(im Folgenden meist als „wirtschaftliche Rech-
te“ bezeichnet), wie zum Beispiel Recht auf 
Arbeit, Schutz vor Arbeitslosigkeit, Anspruch
auf ausreichende Lebenshaltung (einschließ-
lich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche
Versorgung), Recht auf Bildung. Wiederholt
wurde von den Vereinten Nationen betont, dass
die wirtschaftlichen und die bürgerlichen
Rechte die gleiche Bedeutung haben (so ge-
nannte Unteilbarkeit; z.B. Wiener Erklärung der
Weltkonferenz über Menschenrechte, 1993:
„Alle Menschenrechte sind (...) unteilbar, bedin-
gen einander und bilden einen Sinnzusammen-
hang.“). Die Menschenrechte sollen für alle
Menschen in allen Ländern gelten, unabhängig
von Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Nationa-
lität oder Ethnie (so genannte Universalität).
Mit der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte sind für die nationale und internationale
Politik wichtige Ziele formuliert worden: In der
Präambel werden die Menschenrechte als „das
von allen Völkern und Nationen zu erreichende
gemeinsame Ideal“ bezeichnet. 

DIE BILDUNGSZIELE – EINSTELLUNGEN,
WISSEN, HANDLUNGSBEREITSCHAFT

Ein fundiertes Wissen über Menschenrechte,
eine positive Einstellung zu Menschenrechten
und insbesondere Handlungsbereitschaft und
konkretes Handeln für Menschenrechte sind
bedeutsame Bildungsziele. Diese drei Ziele –
Wissen, Bewertung und Handlungsbereit-
schaft – ergänzen sich gegenseitig. Je besser
Menschen über ihre Rechte informiert sind, die
der anderen respektieren und sich aktiv enga-
gieren, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit
für ein friedliches und gewaltfreies Zusammen-
leben (UN-Generalsekretär Kofi Annan, 2000).
Zudem ist Menschenrechtsbildung selbst ein
Menschenrecht. Schon die Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte fordert (Art. 26): „Die
Ausbildung soll (...) die Stärkung der Achtung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten zum
Ziele haben.“ Entsprechend verabschiedete die
Ständige Konferenz der Kultusminister der
deutschen Länder im Jahre 1980 (und mit ähn-
lichem Wortlaut nochmals 2000) eine „Emp-
fehlung zur Förderung der Menschenrechtser-
ziehung in der Schule“, die unter anderem die
Bedeutung von Lehrplänen, Schulbüchern und
Lehrerfortbildung thematisiert. Insbesondere
die UNESCO (United Nations Educational,
Scientific und Cultural Organization/Organi-
sation der Vereinten Nationen für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur) hat in verschiedenen
Erklärungen auf die Bedeutung von Menschen-
rechtsbildung hingewiesen. Dabei wird betont,
dass Menschenrechte, Frieden und Demokratie
eng miteinander verknüpft sind und sich
gegenseitig bedingen. In der „Erklärung zur Er-

ziehung für Frieden, Menschenrechte und De-
mokratie“ wird – ausgehend von den Proble-
men Gewalt, Fremdenhass und Terrorismus so-
wie der zunehmenden Kluft zwischen reichen
und armen Ländern – im Sinne einer „Kultur des
Friedens“ eine Gegenstrategie entwickelt mit
dem zentralen Ziel, „zur Persönlichkeitsentfal-
tung von Schülern, Studenten und Erwachse-
nen beizutragen, so dass sie (...) entschlossen
sind, den Frieden, die Menschenrechte und die
Demokratie zu fördern“ (Ziffer 2.1).

DEKADE DER MENSCHENRECHTSBILDUNG
1995-2004

Die Menschenrechtsbildung erhielt einen noch
höheren politischen Stellenwert, als die Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen 1994
eine Resolution sowie einen Aktionsplan zur
„Dekade der Menschenrechtserziehung 1995-
2004“ verabschiedete (dokumentiert in Euro-
päisches Universitätszentrum für Friedensstu-
dien u.a. 1997, S. 138-141). Zentral ist die
folgende Aussage zur Relevanz der Menschen-
rechtserziehung: „ jede Frau, jeder Mann und 
jedes Kind (müssen) in Kenntnis aller ihrer Men-
schenrechte – bürgerlicher, kultureller, wirt-
schaftlicher, politischer und sozialer Art – ge-
setzt werden (...), um ihr volles menschliches
Potential entwickeln zu können.“
Nach der Hälfte der UN-Dekade zur Menschen-
rechtserziehung war das weltweite Resümee
allerdings wenig zufrieden stellend. So beklagte
UN-Generalsekretär Kofi Annan (2000) unter
anderem eine große Lücke zwischen den Ver-
sprechungen zur Menschenrechtserziehung
und der Realität und dass nur wenige Länder ef-
fektive Strategien eingesetzt hätten. Dies trifft
auch für Deutschland zu: Über die UN-Dekade
zur Menschenrechtsbildung wurde kaum infor-
miert und einzelne Aktivitäten sind kaum koor-
diniert (Lohrenscheit/Rosemann 2003).

REPRÄSENTATIVE UNTERSUCHUNGEN
FEHLTEN BISHER

Zudem sind empirische Untersuchungen zum
Stand der Menschenrechtsbildung äußerst sel-
ten und repräsentative Untersuchungen fehlen
weltweit. Im Folgenden berichten wir über die
Ergebnisse von zwei repräsentativen Studien in
Deutschland. Die erste Studie wurde im April
2002 durchgeführt (Sommer/Stellmacher/ Bräh-
ler 2003). Dabei wurden 1.001 Ostdeutsche und
1.050 Westdeutsche im Alter von 14 bis 92 Jah-
ren durch geschulte Interviewer bei sich zu
Hause befragt. Im Oktober 2003 führten wir
eine zweite Untersuchung durch, diesmal in
Kooperation mit dem Deutschen Institut für
Menschenrechte (DIMR; Stellmacher/Sommer/
Brähler, in press). Befragt wurden 1.656 West-
deutsche und 361 Ostdeutsche per Telefonin-
terview. Beide Datenerhebungen wurden durch
das Meinungsforschungsinstitut USUMA (Ber-

HINTERGRUND - VEREINTE NATIONEN
UND MENSCHENRECHTE

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
wurde am 10. Dezember 1948 von der Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen ohne
Gegenstimmen angenommen. Darin einigten
sich die damals in den Vereinten Nationen ver-
tretenen Länder auf einen umfassenden Kata-
log von unveräußerlichen Menschenrechten.
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
ist eine Erklärung und somit wenig verbindlich.
Dies änderte sich mit den Menschenrechts-
pakten von 1966 („Zwillingspakte“: „Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte“ sowie „Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte“), die inhaltlich weit gehend mit der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
übereinstimmen und inzwischen von etwa 150
Staaten ratifiziert wurden. Die Allgemeine Er-
klärung der Menschenrechte enthält 30 Artikel
mit etwa 100 einzelnen Rechten (manche Arti-
kel, z.B. Artikel 6 zur Rechtsperson, enthalten
nur ein Recht; andere, z.B. Artikel 23 zur Arbeit,
sind sehr komplex und enthalten mehrere
Rechte). Die Artikel thematisieren zum einen
bürgerliche und politische Menschenrechte (im
Folgenden meist abgekürzt als „bürgerliche
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Menschenrechte in Deutschland: Wissen,
Einstellungen und Handlungsbereitschaft
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Die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte von 1948 besteht aus 30 Artikeln,
die bürgerliche, politische, wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte the-
matisieren und deren Verwirklichung als
„gemeinsames Ideal“ bezeichnet wird.
Diese Menschenrechte sind unteilbar
und universell gültig. Die Bedeutung der
Menschenrechtsbildung wurde in vielen
nationalen und internationalen Erklä-
rungen betont, unter anderem von der
Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen zur Begründung der „Dekade der
Menschenrechtsbildung“, die von 1995–
2004 dauerte. Somit gelten das Wissen
über Menschenrechte, ihre positive Be-
wertung und die Bereitschaft, sich für sie
einzusetzen, als wichtige Bildungsziele.
In welchem Ausmaß diese Ziele erreicht
wurden, überprüften die Autoren in den
Jahren 2002 und 2003 mit zwei repräsen-
tativen Untersuchungen in Deutschland.
Die repräsentative Studie in 2003 wurde
in Kooperation mit dem Deutschen Insti-
tut für Menschenrechte (DIMR) durchge-
führt. Die Ergebnisse zeigen im Kern ein
großes Defizit in der Menschenrechtsbil-
dung in Deutschland, aber auch einige
positive Ansatzpunkte. Die Studien wei-
sen auf die Notwendigkeit der Verbes-
serung der Menschenrechtsbildung in
Deutschland hin. Red.



lin) vorgenommen. Die hauptsächlichen The-
men der beiden Untersuchungen waren:
■ das Wissen über Menschenrechte und Men-

schenrechtsdokumente;
■ die Einstellung zu Menschenrechten und
■ die Handlungsbereitschaft bezüglich Men-

schenrechten.

WESENTLICHE ERGEBNISSE (I): ZUM
WISSEN ÜBER MENSCHENRECHTE

WISSEN ÜBER
MENSCHENRECHTSDOKUMENTE

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden
zunächst gefragt, ob es ein Dokument gibt, das
die Menschenrechte weltweit für jeden Men-
schen definiert. Ergebnisse:
■ 20 %: Es gibt kein entsprechendes Doku-

ment;
■ 30 %: Weiß nicht;
■ 50 %: Es gibt ein entsprechendes Dokument.
Bei der Frage nach dem Namen eines solchen Do-
kuments geben letztlich nur 4% der Befragten
eine richtige Antwort wie „UNO-Menschen-
rechtskonvention“ bzw. „UNO-Menschenrechts-
charta“. Die „Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte“ wird so gut wie nie genannt. 

WISSEN ÜBER MENSCHENRECHTE

Die Befragten wurden gebeten, alle Menschen-
rechte zu nennen, die ihnen spontan einfallen.
Als „genannt“ zählten wir dann einen Artikel,
wenn mindestens ein zentraler Inhalt oder Be-
griff genannt wurde. Durchschnittlich werden
die Inhalte von knapp drei der 30 Artikel der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte ge-
nannt. Dies sind: 
■ 2,05 bürgerliche Menschenrechte;
■ 0,73 wirtschaftliche Menschenrechte;
■ insgesamt also 2,78 bürgerliche und wirt-

schaftliche Menschenrechte.
17 % der Befragten können kein einziges Men-
schenrecht spontan nennen. Abbildung 1 zeigt,
welche Rechte angegeben wurden, wenn die
Befragten in der Lage waren, mindestens ein
Menschenrecht spontan zu nennen. Es fällt auf,
dass kein einziges Menschenrecht von mehr als
50% der Befragten angegeben wird. Nur fünf
Menschenrechte – vier davon bürgerliche –
werden von mindestens einem Viertel der Be-
fragten genannt. Viele Artikel werden gar nicht
erwähnt.
Da die spontane Reproduktion von Wissen auf-
grund von Konzentrations- oder Motivations-
defiziten schwierig sein kann, haben wir in ei-
nem zweiten Ansatz der Wissensüberprüfung
eine Liste mit Rechten präsentiert: Die Befrag-
ten sollten angeben, ob es sich dabei um Men-
schenrechte handelt. Die Liste enthielt zehn
bürgerliche und acht wirtschaftliche Men-
schenrechte sowie zwei Rechte, die keine 
Menschenrechte sind (Distraktoren). Die Be-
fragten sollten angeben, ob das jeweilige Recht
(1) „sicher kein Menschenrecht“, (2) „eher kein
Menschenrecht“, (3) „weiß nicht“, (4) „eher ein
Menschenrecht“ oder (5) „sicher ein Menschen-
recht“ ist.
Von den 18 präsentierten Menschenrechten
wurden nur sechs Rechte von der Mehrheit 

(> 50%) der befragten Deutschen „sicher“ als
Menschenrechte identifiziert. Dies sind:
■ Recht auf Leben und Freiheit (von 79% ge-

nannt);
■ Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz (71%);
■ Recht auf Schutz vor grausamer Behand-

lung und Folter (70%);
■ Recht auf Schutz vor Diskriminierung wegen

Hautfarbe, Geschlecht oder Religion (69%);
■ Recht auf freie Meinungsäußerung (69%);
■ Recht auf Religionsfreiheit (68%) sowie
■ Recht auf Frieden (55%).
Mit Ausnahme des Rechts auf Frieden – das
bislang noch nicht den Status eines Men-
schenrechts hat, aber als Menschenrecht der
„dritten Generation“ diskutiert wird – handelt
es sich bei den sicher identifizierten Men-
schenrechten ausschließlich um bürgerliche
Menschenrechte.
Günstiger werden die Ergebnisse, wenn neben
der Antwort „sicher ein Menschenrecht“ auch
die Antwort „eher ein Menschenrecht“ als rich-
tig und somit als „Wissen“ bewertet wird: Dann
werden alle vorgegebenen bürgerlichen Rechte
von der Mehrheit der Befragten „eher“ oder „si-
cher“ als Menschenrecht identifiziert.
Bei den wirtschaftlichen Rechten zeigen sich
größere Wissensdefizite. Lediglich das „Recht
auf Nahrung, Kleidung, Wohnung und ärzt-
liche Betreuung“ wird von mehr als zwei Drit-
teln der Befragten sicher oder eher als Men-
schenrecht identifiziert. Die Mehrheit der 
Befragten (> 50%) kann die folgenden wirt-

schaftlichen Rechte nicht als Menschenrechte
identifizieren:
■ das Recht auf Schutz vor Arbeitslosigkeit;
■ das Recht auf Begrenzung der Arbeitszeit

und bezahlten Urlaub;
■ das Recht auf Bildung von Gewerkschaften

sowie
■ das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Ar-

beit.
„Schutz vor Arbeitslosigkeit“ und „Recht auf
Begrenzung der Arbeitszeit und bezahlten Ur-
laub“ werden von ca. zwei Dritteln der Befrag-
ten explizit als keine Menschenrechte bezeich-
net. Somit gibt es in diesem Bereich nicht nur
ein fehlendes Wissen; vielmehr sind die Befrag-
ten von ihrem falschen Wissen auch noch weit
gehend überzeugt.

OST-WEST-VERGLEICH

Beim Wissen über Menschenrechtsdokumente
unterscheiden sich Ost- und Westdeutsche
nicht. Beim spontanen Wissen über Menschen-
rechte nennen Ostdeutsche gegenüber West-
deutschen mehr wirtschaftliche Rechte (0,97 vs.
0,5), während Westdeutsche mehr bürgerliche
Rechte nennen (2,23 vs. 1,86). Die größten Ost-
West-Unterschiede zeigen sich beim Recht auf
Schutz vor Arbeitslosigkeit sowie beim Recht auf
gleichen Lohn für gleiche Arbeit (vgl. Abb. 2).
Auch bei der Vorgabe von Menschenrechten
identifizieren Ostdeutsche wirtschaftliche Rech-
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te eher als Menschenrechte, während es bei
bürgerlichen Rechten keinen nennenswerten
Unterschied gibt. Wesentlich ist also das grö-
ßere Wissen der Ostdeutschen über wirtschaft-
liche Menschenrechte. Grund dafür mag zum
einen die Sozialisation in einem real-sozialisti-
schen Land sein (im Ost-West-Konflikt wurde
von den sozialistischen Ländern – in Abhebung
von den westlichen Ländern – die Bedeutung
der wirtschaftlichen Rechte betont), zum ande-
ren die immer noch ungünstigeren Lebensbe-
dingungen in den neuen Ländern, zum Beispiel
höhere Arbeitslosigkeit und niedrigere Löhne.
Die Ost-West-Unterschiede dürfen aber nicht
darüber hinweg täuschen, dass auch in der 
ehemaligen DDR nur ein geringes Wissen über
wirtschaftliche Menschenrechte vorhanden ist.

FAZIT: WISSEN ÜBER MENSCHENRECHTE
UND MENSCHENRECHTSDOKUMENTE 

Die Studien zum Wissen über Menschenrechte
zeigen einen erheblichen Mangel in der Men-
schenrechtserziehung. Die Namen der zentra-
len Dokumente der Vereinten Nationen zu Men-
schenrechten, insbesondere die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte, sind weitest-
gehend unbekannt. Das spontane Wissen über
Menschenrechte ist ebenfalls sehr gering. Am
ehesten sind noch bürgerliche Rechte bekannt;
wirtschaftliche Rechte sind weit gehend unbe-
kannt. Auch wenn die Befragten anhand einer
vorgegebenen Liste von Rechten gebeten wer-
den, anzugeben, mit welcher Sicherheit es sich
bei den präsentierten Rechten um Menschen-
rechte handele, zeigt sich ein deutliches Wis-
sensdefizit. Viele Befragte haben bei etlichen
vorgegebenen Rechten die Antwort „eher ein
Menschenrecht“ angekreuzt. Dies verweist auf
eine gewisse Vermutung, aber nicht auf siche-
res Wissen. 
Als Fazit muss daher festgehalten werden: In
der deutschen Bevölkerung sind nur wenige
Menschenrechte wirklich bekannt. Zudem wird
eine „Halbierung“ der Menschenrechte deut-
lich: Wenn Menschenrechte bekannt sind, dann
sind dies in erster Linie bürgerliche Rechte.
Wirtschaftliche Rechte können kaum spontan
genannt werden und werden erheblich seltener
„sicher“ als Menschenrechte identifiziert im

Vergleich zu bürgerlichen Menschenrechten.
Hier liegt somit ein wichtiger Ansatz für die wei-
tere Menschenrechtsbildung, denn mangeln-
des Wissen über Menschenrechte ermöglicht
und erleichtert ihren politischen Missbrauch.
Verletzungen von Menschenrechten werden
von Regierungen immer wieder instrumentali-
siert, um eine bestimmte Politik durchzusetzen,
bis hin zur Rechtfertigung von Kriegen. Dies ist
nicht im Sinne der Menschenrechtsidee und ge-
lingt umso leichter, je weniger die Bevölkerung
über Menschenrechte und über Menschen-
rechtsverletzungen – auch oder gerade über die
im eigenen Land – informiert ist.

WESENTLICHE ERGEBNISSE (II): ZUR
WICHTIGKEIT VON MENSCHENRECHTEN

Die allgemeine Frage „Wie wichtig ist es ihrer
Meinung nach, dass Menschenrechte für alle
Menschen in der Welt verwirklicht werden?“
wird von der großen Mehrheit (76%) als „äu-
ßerst wichtig“ beantwortet. Dies verdeutlicht
die hohe Wertschätzung der Menschenrechts-
idee in der Bevölkerung. Das Ergebnis wird
durch die Bewertung einzelner Rechte etwas
relativiert (Abb. 3 und 4). Die meisten der vor-
gegebenen Rechte – sechs von neun bürger-
lichen und fünf von acht wirtschaftlichen –

werden zwar von der Mehrheit der Befragten (>
50%; sechs der Rechte sogar von > 70% der Be-
fragten) als „äußerst wichtig“ bewertet. Aller-
dings werden die folgenden sechs Rechte, bei
denen es sich um bedeutende bürgerliche, po-
litische, wirtschaftliche und kulturelle Rechte
handelt, nur von einer Minderheit als „äußerst
wichtig“ eingestuft: 
■ Versammlungsfreiheit; 
■ Asyl;
■ Religionsfreiheit;
■ Begrenzung der Arbeitszeit und bezahlter

Urlaub;
■ Teilnahme am kulturellen Leben; 
■ Bildung von Gewerkschaften. 

OST-WEST-VERGLEICH

Der Ost-West-Vergleich ergibt, dass Ostdeut-
sche wirtschaftliche Rechte insgesamt ein we-
nig höher einstufen als Westdeutsche (4.4 vs.
4.3 auf einer Skala von 1 = völlig unwichtig bis
5 = äußerst wichtig), das Umgekehrte gilt für
bürgerliche Rechte (4.3 vs. 4.4). 

FAZIT ZUR WICHTIGKEIT VON
MENSCHENRECHTEN

Insgesamt besteht in der Bevölkerung eine
hohe Wertschätzung der Menschenrechte und
ihrer Verwirklichung. Dennoch sind bei einigen
Rechten Defizite zu erkennen: Nicht alle vorge-
gebenen Menschenrechte werden von der
Mehrheit der Befragten als „äußerst wichtig“
eingeschätzt. Das insgesamt positive Ergebnis
bezüglich der Wichtigkeit von Menschenrech-
ten stellt eine wichtige Basis für künftige Men-
schenrechtsarbeit dar.

WESENTLICHE ERGEBNISSE (III):
HANDLUNGSBEREITSCHAFT UND
TATSÄCHLICHER EINSATZ

Wenn die Verwirklichung von Menschenrech-
ten ein wichtiges Ziel ist, dann ist – neben den
Aktivitäten von Regierungen und supranatio-
nalen Organisationen wie den Vereinten Natio-
nen – das Engagement der Bevölkerung ein
wichtiger Bestandteil der Menschenrechtsar-
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beit und der Menschenrechtserziehung. In den
beiden repräsentativen Studien wurde daher
die Einsatzbereitschaft und der tatsächlich ge-
leistete Einsatz für Menschenrechte erfragt.

A) EINSATZBEREITSCHAFT 
FÜR MENSCHENRECHTE

In einem ersten Zugang haben wir nach der
(grundsätzlichen) Bereitschaft gefragt, sich
durch (a) eine Geldspende oder durch (b) akti-
ves Engagement in einer Menschenrechtsorga-
nisation für Menschenrechte einzusetzen. Die
Antwortmöglichkeiten waren „sehr bereit“,
„eher bereit“, „eher nicht bereit“, „überhaupt
nicht bereit“. Bei beiden Formen des Engage-
ments ist über die Hälfte der Bevölkerung „eher
nicht“ oder „überhaupt nicht“ bereit, sich in die-
ser Form für Menschenrechte einzusetzen.
„Sehr bereit“ für ein Engagement äußern sich
dagegen:
■ 6% bei Geldspenden für eine Menschen-

rechtsorganisation und
■ 7% bei aktivem Engagement in einer Men-

schenrechtsorganisation.

B) TATSÄCHLICH GELEISTETER EINSATZ
FÜR MENSCHENRECHTE

Die geäußerte Einsatzbereitschaft für Men-
schenrechte muss nicht zwangsläufig bedeu-
ten, dass Personen sich auch tatsächlich ent-
sprechend verhalten. In unserer zweiten Unter-
suchung fragten wir daher nach dem konkreten
Engagement für Menschenrechte. Die Befrag-
ten sollten angeben, wie häufig sie sich in den
letzten fünf Jahren für Menschenrechte mit den
folgenden Aktivitäten eingesetzt haben:
■ Geldspende für eine Menschenrechtsorga-

nisation;
■ Protest gegen die Verletzung von Men-

schenrechten auf einer Unterschriftenliste; 
■ Teilnahme an einer Mahnwache, Demons-

tration oder Kundgebung gegen Verletzun-
gen von Menschenrechten, oder

■ aktives Engagement in einer Menschen-
rechtsorganisation.

Für die ersten drei Aktivitäten standen die Ant-
wortmöglichkeiten „häufig“, „manchmal“, „sel-

ten“ und „gar nicht“ zur Verfügung. Beim akti-
ven Engagement in einer Menschenrechtsorga-
nisation sollte mit „Ja“ oder „Nein“ geantwortet
werden. Wie bereits bei der Abfrage der Einsatz-
bereitschaft, hat die Mehrheit der Befragten
sich „gar nicht“ engagiert. Für den Menschen-
rechtseinsatz besonders relevant sind die Per-
sonen, die angeben, sich „häufig“ engagiert zu
haben. Dies sind (vgl. Abb. 5):
■ 7,7% bei Geldspende für eine Menschen-

rechtsorganisation;
■ 8,3% bei Protest gegen die Verletzung von

Menschenrechten auf einer Unterschriften-
liste;

■ 1,4% bei Teilnahme an einer Mahnwache,
Demonstration oder Kundgebung gegen
Verletzungen von Menschenrechten. Zudem
geben

■ 4,3% an, sich in einer Menschenrechtsorga-
nisation engagiert zu haben (d.h. knapp 96%
haben dies nicht getan).

Wenn die Befragten sich für Menschenrechte
einsetzten, dann also am ehesten durch Geld-
spenden oder durch Proteste mit Hilfe von
Unterschriftenlisten.
Eine genauere Analyse zeigt, dass ungefähr ein
Prozent der Bevölkerung sich in einer Men-
schenrechtsorganisation engagiert und häufig
oder manchmal öffentlich gegen Menschen-
rechtsverletzungen protestiert hat. Dieser Teil
der Bevölkerung, der klein erscheinen mag,
kann als aktiver Kern im Bereich Menschen-
rechtsarbeit verstanden werden. Wenn aber be-
dacht wird, dass ein Prozent der erwachsenen
deutschen Bevölkerung ungefähr 600.000
Menschen entspricht, dann ist dies doch eine
beträchtliche Anzahl. Wenn zudem alle Perso-
nen mitgezählt werden, die sich „häufig“ oder
„manchmal“ in der einen oder anderen Art für
Menschenrechte einsetzen, dann ergibt dies ein
recht hohes Potenzial für das Engagement für
Menschenrechte in der Bevölkerung. Zum Ver-
gleich seien einige Zahlen genannt, die wir bei
einigen wichtigen Menschenrechtsorganisa-
tionen recherchiert haben: amnesty internatio-
nal hat 50.000 Mitglieder und Sponsoren; die
Gesellschaft für bedrohte Völker hat 8.000 Mit-
glieder und 30.000 Sponsoren; pro asyl hat
12.000 Mitglieder und Terre des Hommes sowie
Terres des Femmes haben jeweils etwa 3.000
freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

C) WOVON HÄNGT DER EINSATZ 
FÜR MENSCHENRECHTE AB?

In einem letzten Schritt überprüften wir, wovon
das Engagement abhängt. Zusammengefasst
war der Einsatz für Menschenrechte höher,
wenn die Befragten
■ ein höheres Wissen über Menschenrechte

und Menschenrechtsdokumente haben;
■ die Verwirklichung von Menschenrechten

weltweit als wichtig einschätzen;
■ ein höheres formales Bildungsniveau (d.h.

Abitur) haben. 
Das Alter hatte unterschiedliche Auswirkun-
gen, die zu erwarten waren: Ältere spenden
eher Geld, Jüngere sind aktiver beim Protest
gegen Menschenrechtsverletzungen durch
Mahnwachen etc. Andere Variablen wie Ge-
schlecht, Ost-West-Zugehörigkeit, sozio-öko-
nomischer Status und Erwerbstätigkeit haben
kaum einen systematischen Einfluss auf den
Einsatz für Menschenrechte.
Diese Ergebnisse zeigen, dass die drei von uns
untersuchten Bereiche von Menschenrechten –
Wissen, Einstellungen und Handlungsbereit-
schaft – allesamt relevant sind.

FAZIT ZUM EINSATZ 
FÜR MENSCHENRECHTE

Die Ergebnisse zum Einsatz für Menschen-
rechte zeigen, dass insgesamt nur ein geringer
Prozentsatz der Bevölkerung sich regelmäßig
aktiv für die Durchsetzung von Menschenrech-
ten einsetzt. Dennoch besteht ein großes Po-
tenzial von Personen, die bereit sind, sich für
Menschenrechte einzusetzen. Dies ist ebenfalls
ein positives Signal. Es ist die Aufgabe von
staatlichen Organisationen und Nicht-Regie-
rungs-Organisationen, dieses Potenzial ent-
sprechend zu nutzen.

MENSCHENRECHTE IN DEUTSCHLAND –
EIN AUSBLICK

Mit den hier berichteten Ergebnissen aus zwei
repräsentativen Studien liegen erstmals zuver-
lässige Daten zum Stand der Menschenrechts-
bildung in Deutschland vor, an denen sich die
weitere Menschenrechtsbildung orientieren
kann. Insgesamt zeigen die hier vorgelegten Er-
gebnisse deutliche Defizite in der Menschen-
rechtsbildung der deutschen Bevölkerung, be-
sonders bezogen auf den Wissensbereich. Zu
ähnlichen Ergebnissen sind auch bereits andere
Studien gekommen. Lohrenscheit und Rose-
mann (2003) haben eine umfangreiche Analy-
se der Menschenrechtsbildung in Deutschland
durchgeführt. Befragt wurden dabei Minis-
terien, Polizeischulen, Bildungseinrichtungen 
des öffentlichen Dienstes, Lehreraus- und Leh-
rerfortbildungsinstitutionen und Nicht-Regie-
rungs-Organisationen. Lohrenscheit und Rose-
mann (2003, S. 14) kamen zu dem Ergebnis, dass
Deutschland „etwa zehn Jahre hinter den in-
ternationalen Entwicklungen zurück“ liege.
Insgesamt zeigt sich, dass der Menschen-
rechtsbildung in Deutschland ein verstärktes
Augenmerk zukommen sollte (vgl. zu Standards
und Perspektiven der Menschenrechtsbildung
in Deutschland auch Mihr/Rosemann 2004).
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Aus den hier dargestellten repräsentativen Stu-
dien können aber auch einige positive Ansätze
für die weitere Menschenrechtsbildung gezo-
gen werden. Die Wichtigkeit von Menschen-
rechten wird insgesamt hoch eingestuft und
die prinzipiell geäußerte Handlungsbereit-
schaft zeigt ein großes Potenzial, das für einen
positiven Einsatz für Menschenrechte genutzt
werden kann. Diese beiden Bereiche können als
wichtige Basis für zukünftige Menschenrechts-
erziehung herangezogen werden.
Positive Impulse in der Menschenrechtserzie-
hung werden u.a. durch das Deutsche Institut
für Menschenrechte (DIMR) gegeben. Das Deut-
sche Institut für Menschenrechte hat sich un-
ter anderem zur Aufgabe gemacht (vgl. http://
www.institut-fuer-menschenrechte.de):
■ eine nationale Koordinierungsstelle für

Menschenrechtsbildung aufzubauen;
■ Lehrprogramme und Materialien für die

Menschenrechtsarbeit in sensiblen Berei-
chen, wie zum Beispiel Polizei, Strafvollzugs-
behörden und psychiatrischen Einrichtun-
gen zu erstellen;

■ Anregungen für schulische Curricula zu er-
arbeiten;

■ an der Qualifizierung von Fachkräften der zi-
vilen Konfliktbearbeitung zu menschen-
rechtsbezogenen Sachverhalten mitzuwir-
ken, sowie

■ allgemeine menschenrechtsbezogene Ver-
anstaltungen, Seminare und Symposien zu
veranstalten.

Auch in der Forschung engagiert sich das Deut-
sche Institut für Menschenrechte. So entstand
unter anderem unsere zweite repräsentative
Studie in Kooperation mit dem Deutschen Ins-
titut für Menschenrechte. Aus einer For-
schungsperspektive heraus wäre der nächste
Schritt, verstärkte Ursachenforschung im Be-
reich der Menschenrechtsbildung durchzufüh-
ren. Warum wissen einige Menschen mehr als
andere? Wie kann ein Missbrauch von Men-
schenrechten verhindert werden? Was sind
Faktoren, die den Einsatz für Menschenrechte
fördern?
Stellmacher, Sommer und Imbeck (2003) haben
in diesem Bereich erste Ergebnisse vorgelegt.
Sie zeigen, dass eine erfolgreiche Menschen-
rechtsbildung nicht nur auf die Vermittlung des
Wissens und der Wichtigkeit bezüglich Men-
schenrechten abzielen sollte, sondern auch auf
indirekt wirkende psychologische Faktoren. Sie
können beispielsweise zeigen, dass autoritäre
Einstellungen im Sinne des Autoritarismuskon-

zeptes von Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson
und Sanford (1950) sowie von Altemeyer (1996)
sich negativ auf das Wissen und auf die Wich-
tigkeit bezüglich Menschenrechten auswirken
und dadurch indirekt auch die Einsatzbereit-
schaft zur Einhaltung von Menschenrechten
vermindern (vgl. Abbildung 6). Umgekehrt hat
eine positive Einstellung zu sozialer Gerechtig-
keit indirekte positive Einflüsse auf die Einsatz-
bereitschaft für Menschenrechte.
Ein weiterer wichtiger Fragenkomplex wäre:
Was wissen Menschen über Menschenrechts-
verletzungen (im eigenen Land und in anderen
Ländern), wie werden sie bewertet und was wird
dagegen unternommen? Internationale For-
schungen zeigen unter anderem, dass Men-
schenrechten zwar eine große Bedeutung zu-
gemessen wird, gleichzeitig aber Menschen-
rechtsverletzungen weiter toleriert werden
(vgl. Staerklée/Cléemence 2005).
Die hier skizzierten Forschungsansätze können
wichtige Impulse für die Menschenrechtsbil-
dung geben. Aus den bisherigen Befunden
sollte nach unserer Ansicht zu einer positiven
Menschenrechtsbildung inhaltlich Folgendes
gehören:
■ ein breites Wissen und eine positive Bewer-

tung bezüglich Menschenrechten zu ver-
mitteln, und Menschenrechte als wichtigen
Maßstab zur Beurteilung gesellschaftlicher
Verhältnisse zu nutzen;

■ die Einsatzbereitschaft für Menschenrechte
zu fördern, auch durch Beachtung indirekt
wirkender psychologischer Einflussfaktoren;

■ die Bereitschaft zu fördern, Verletzungen von
Menschenrechten im In- und Ausland offen
zu legen und sich diesen zu widersetzen.
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Präambel
Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und
unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Men-
schen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der
Welt bildet, 
■ da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu

Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit
mit Empörung erfüllen, und da verkündet worden ist, daß einer Welt,
in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von
Furcht und Not genießen, das höchste Streben des Menschen gilt, 

■ da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des
Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht gezwungen wird, als
letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu
greifen,

■ da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehun-
gen zwischen den Nationen zu fördern, 

■ da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben
an die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den
Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von
Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben, den so-
zialen Forschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Frei-
heit zu fördern, 

■ da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit
mit den Vereinten Nationen auf die allgemeine Achtung und Ein-
haltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken, 

■ da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von
größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist, 

verkündet die Generalversammlung diese Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu errei-
chende gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und alle Organe der
Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich
bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen
Rechten und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende natio-
nale und internationale Maßnahmen ihre allgemeine und tatsächli-
che Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung der Mitglied-
staaten selbst wie auch durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsge-
walt unterstehenden Gebiete zu gewährleisten. 

Artikel 1
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.
Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im
Geist der Brüderlichkeit begegnen. 

Artikel 2
Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und
Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe,
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung,
nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem
Stand.
Des weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der
politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder
Gebiets, dem eine Person angehört, gleichgültig ob dieses unabhän-
gig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder
sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist ist. 

Artikel 3
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. 

Artikel 4
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden;
Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen ihren Formen verboten. 

Artikel 5
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder ernie-
drigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. 

Artikel 6
Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden. 

Artikel 7
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unter-
schied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben An-
spruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen
diese Erklärung verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu einer derar-
tigen Diskriminierung. 

Artikel 8
Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zustän-
digen innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch die seine
ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenen Grund-
rechte verletzt werden. 

Artikel 9
Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des
Landes verwiesen werden. 

Artikel 10
Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei
einer gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller
Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren vor
einem unabhängigen und unparteiischen Gericht. 

Artikel 11
(1) Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat
das Recht, als unschuldig zu gelten, solange seine Schuld nicht in ei-
nem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung not-
wendigen Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist. 
(2) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt
werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder inter-
nationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso darf keine schwerere Stra-
fe als die zum Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung ange-
drohte Strafe verhängt werden. 

Artikel 12
Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie,
seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen sei-
ner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf
rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen. 

Artikel 13
(1) Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen
und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen. 
(2) Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu
verlassen und in sein Land zurückzukehren. 

Artikel 14
(1) Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu su-
chen und zu genießen. 
(2) Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle ei-
ner Strafverfolgung, die tatsächlich auf Grund von Verbrechen nicht-
politischer Art oder auf Grund von Handlungen erfolgt, die gegen die
Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen. 

Artikel 15
(1) Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. 
(2) Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen
noch das Recht versagt werden, seine Staatsanghörigkeit zu wechseln. 
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Artikel 16
(1) Heiratsfähige Frauen und Männer haben ohne Beschränkung auf
Grund der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht
zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie haben bei der Eheschlie-
ßung, während der Ehe und bei deren Auflösung gleiche Rechte. 
(2) Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseini-
gung der künftigen Ehegatten geschlossen werden. 
(3) Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und
hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat. 

Artikel 17
(1) Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit
anderen Eigentum innezuhaben. 
(2) Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden. 

Artikel 18
Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit;
dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder Überzeu-
gung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder Weltan-
schauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder
privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu
bekennen.

Artikel 19
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäuße-
rung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert
anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf
Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen
und zu verbreiten. 

Artikel 20
(1) Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und
zu Vereinigungen zusammenzuschließen. 
(2) Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören. 

Artikel 21
(1) Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angele-
genheiten seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertre-
ter mitzuwirken. 
(2) Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern
in seinem Lande. 
(3) Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öf-
fentlichen Gewalt; dieser Wille muß durch regelmäßige, unverfälschte,
allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder in ei-
nem gleichwertigen freien Wahlverfahren zum Ausdruck kommen. 

Artikel 22
Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit
und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und interna-
tionale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisa-
tion und der Mittel jedes Staates in den Genuß der wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und
die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind. 

Artikel 23
(1) Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte
und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeits-
losigkeit.
(2) Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für glei-
che Arbeit. 
(3) Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende
Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde
entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere
soziale Schutzmaßnahmen. 
(4) Jeder hat das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaf-
ten zu bilden und solchen beizutreten. 

Artikel 24 
Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf
eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen be-
zahlten Urlaub. 

Artikel 25
(1) Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und sei-
ner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nah-
rung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige sozi-
ale Leistungen gewährleistet sowie das Recht auf Sicherheit im Falle
von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter
sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unver-
schuldete Umstände. 
(2) Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und
Unterstützung. Alle Kinder, eheliche wie außereheliche, genießen den
gleichen sozialen Schutz. 

Artikel 26
(1) Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum
mindesten der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung.
Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschul-
unterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden, und der
Hochschulunterricht muß allen gleichermaßen entsprechend ihren
Fähigkeiten offenstehen. 
(2) Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Per-
sönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrech-
ten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muß zu Verständnis, Tole-
ranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen
oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Na-
tionen für die Wahrung des Friedens förderlich sein. 
(3) Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu
wählen, die ihren Kindern zuteil werden soll. 

Artikel 27
(1) Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei
teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaft-
lichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben. 
(2) Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen In-
teressen, die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur
oder Kunst erwachsen. 

Artikel 28 
Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in
der die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten voll
verwirklicht werden können. 

Artikel 29
(1) Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die
freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist. 
(2) Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den
Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz ausschließlich zu dem
Zweck vorsieht, die Anerkennung und Achtung der Rechte und Frei-
heiten anderer zu sichern und den gerechten Anforderungen der Mo-
ral, der öffentlichen Ordnung und des allgemeinen Wohles in einer de-
mokratischen Gesellschaft zu genügen. 
(3) Diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch
zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt wer-
den.

Artikel 30
Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, daß
sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht be-
gründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen,
welche die Beseitigung der in dieser Erklärung verkündeten Rechte
und Freiheiten zum Ziel hat. 

■
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MENSCHENRECHTSBILDUNG IST
UNVERZICHTBAR

Menschenrechte können nur soviel Macht
entfalten, wie diejenigen, die sie brauchen und
verteidigen, ihnen in gemeinsamen Bemü-
hungen verschaffen können. Menschenrechte
müssen aber gelernt werden. Weder reichen
natürliche Talente noch alltägliche Orientie-
rungen oder die schlichte Mediennutzung, um
sich zurechtzufinden oder seine Rechte zu be-
kommen. Ohne professionelle Bildungsmaß-
nahmen auf diesen Gebieten bleiben die Men-
schen ignorant und inkompetent und werden
in der Folge nicht selten indifferent oder into-
lerant. Menschenrechtsbildung ist für die Um-
setzung und Entwicklung der Menschenrechte
unverzichtbar!
Das Argument der Unverzichtbarkeit hat drei
Ebenen:
■ Ohne Menschenrechtsbildung kann der

Einzelne seine Rechte nicht wahrnehmen
und verteidigen.

■ Ohne Menschenrechtsbildung kann sich
keine Menschenrechtskultur in der Zivilge-
sellschaft entfalten.

■ Menschenrechtsbildung ist mittlerweile
international selbst als ein Menschenrecht
anerkannt, das es zu achten, zu schützen
und zu fördern gilt.

Menschenrechtliche Ignoranz vermag für die
Gesellschaft, für den Einzelnen wie auch für
den Staat schädlichere Folgen haben als
schlechte PISA-Werte in Deutsch und Mathe-

matik, nämlich Einbußen an Freiheit , Gleich-
berechtigung, menschlicher Sicherheit und
Lebensqualität.

EIN POSITIVER TREND

Bereits früh hatte sich die Einsicht von der Un-
verzichtbarkeit der Menschenrechtsbildung in
einem engen „Kreis der Eingeweihten“ von
UNESCO, Europarat und Nicht-Regierungs-
Organisationen (Non-Governmental-Organi-
zations/NGOs) durchgesetzt. Diese Einsicht
beginnt sich auch über diesen Kreis heraus
langsam auszuweiten. So wie der neuerliche
Bedeutungszuwachs des Themas Menschen-
rechte, so ist auch die Entwicklung der Men-
schenrechtsbildung stark mit dem Wandel von
1989 verbunden. Nach 1989 stellen die Men-
schenrechte den einzigen Orientierungsrah-
men mit universellem Geltungsanspruch jen-
seits politischer Ideologien und Religionen dar.
Auch wenn die kritischen Analysen der real
existierenden Menschenrechtsbildung mah-
nend auf Defizite hinweisen, so stellt sich doch
auch die Frage, mit welchem zeitlichen Erwar-
tungshorizont man an die Verankerung und
Umsetzung der Menschenrechtsbildung her-
angeht. Trotz der aufgewiesenen Defizite ist
doch insgesamt ein positiven Trend erkennbar.
Wenn man sich die differenzierten konzeptio-
nellen Angebote sowie die wachsenden Ver-
öffentlichungen zum Thema anschaut, wie
auch die didaktischen Materialien, die neuen
Angebote im außerschulischen Bereich, die
Aufnahme in internationale Programme, die 
Einrichtung von menschenrechtsorientierten
Master-Studiengängen, die vielfältigen Infor-
mations- und Kursangebote im Internet, dann
lässt sich trotz aller Rückstände schlussfol-
gern: Und sie bewegt sich doch!
Nach einem konzeptionellen Angebot zur
Menschenrechtsbildung im ersten Teil, möchte
ich im zweiten Teil meiner Ausführungen zei-
gen, warum die Menschenrechtsbildung ein
schwieriges Unterfangen ist, von dem keine
schnelle Ausbreitung zu erwarten ist. Neben
den bekannten bremsenden Gründen man-
gelnder Ressourcen und fehlenden politischen
Willens gibt es Gründe, die in der Entwicklung
der Menschenrechte selber liegen: sie sind
komplex, unvollendet und kontrovers. Ihre all-
tägliche Wahrnehmung ist zudem durch ver-
breitete Stereotypen belastet. Sie gelten – je
nach Kontext – als selbstverständlich, als
machtlos, als idealistisch, als verzichtbar oder
als störend kritisch. Menschenrechtsbildung
hat auch die Aufgabe, diesen Stereotypen zu
begegnen.

PROFIL DER MENSCHENRECHTSBILDUNG

Menschenrechtsbildung muss nicht mehr er-
funden werden, weltweit gibt es eine wach-
sende Anzahl von Konzeptionen und prakti-

schen Angeboten. Menschenrechtsbildung hat
auch ein je eigenes regionales oder nationales
Profil, bedingt durch die spezifischen politi-
schen und gesellschaftlichen Verhältnisse, in
denen sie praktiziert wird. Es macht einen er-
heblichen Unterschied, ob Menschenrechts-
bildung in so genannten Entwicklungsländern,
in Nach-Bürgerkriegsgesellschaften, in post-
totalitären Gesellschaften, in tief gespalte-
nen Gesellschaften, in Post-Apartheidsgesell-
schaften oder in etablierten Demokratien
durchgeführt wird.
Trotz der konzeptionellen und kontextuellen
Vielfalt hat Menschenrechtsbildung weltweit
etwas, was sie verbindet, was in Zielsetzung
und Engagement universell ist. Wenn man
versucht, Meilensteine und Hauptströme zu-
sammenzuführen, dann kann man das nach-
folgend dargestellte Profil einer ganzheit-
lichen Menschenrechtsbildung skizzieren.

Menschenrechtsverständnis

Menschenrechte sind besondere, prioritäre
Rechte, die wir als „angeboren, unveräußerlich
oder unverlierbar“ bezeichnen. Aber warum?
Die Qualifizierung der Menschenrechte als an-
geborene Rechte bedeutet, dass sie weder er-
worben, noch verdient oder verliehen werden
können, sondern dass sie eine Berechtigung
allein auf Grund des Menschseins sind. Gleich-
wohl ist die Bestimmung der Menschenrechte
als angeboren im „metaphorischen Sinne“
(Ernst Tugenhat) gemeint, um ihren besonde-
ren Rang zu unterstreichen. Einmal als ange-
boren anerkannt, können sie nicht wieder ge-
nommen oder verwirkt werden. Sie bleiben
eine Berechtigung, die an keine Leistungen,
Verdienste oder Pflichterfüllung gebunden ist.
Zwar sind mit den Rechten auch die Pflichten
verbunden, die Rechte der anderen zu achten,
aber die Nichtachtung kann nur zu unter-
schiedlichen Arten der Kritik oder Sanktion
führen, jedoch nicht zum Verlust der Men-
schenrechte. Menschen sind und bleiben Men-
schen, auch in extremen Fällen: Sie stehen
nicht irgendeiner Strategie der De-Humanisie-
rung zur Disposition.

Menschenrechtswissen

Menschenrechtsbildung muss Grundkennt-
nisse vermitteln über die Rechte, die ich und
alle anderen haben, warum sie sich entwickelt
haben und was sie für den Einzelnen wie für
die Gemeinschaft leisten. Menschenrechts-
wissen ist beschreibendes und kritisches Wis-
sen zugleich. Es fragt sowohl nach den Insti-
tutionen, Organisationen, Dokumenten und
Akteuren, als auch nach den Ursachen der Dif-
ferenz von Norm und Wirklichkeit, nach den
Ursachen von Menschenrechtsverletzungen.
Wenn man auch nicht alle Bürger zu Experten
machen kann, so müssen die Bürger doch wis-
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Die Macht der Menschenrechte und die
Schlüsselrolle der Menschenrechtsbildung
K. PETER FRITZSCHE

Nur Menschenrechte, die man kennt und
versteht, können ihre Wirkung entfalten.
Menschenrechte müssen deshalb gelernt
werden. Somit ist Menschenrechtsbil-
dung für die Umsetzung und Entwick-
lung der Menschenrechte unverzichtbar.
Auf dem Hintergrund dieser Kernthese
entfaltet K. Peter Fritzsche, Inhaber des
UNESCO-Lehrstuhls für Menschenrechts-
bildung, im ersten Teil ein konzeptio-
nelles Angebot zur Menschenrechtsbil-
dung. Euphorische Erwartungen an eine
rasche Umsetzung und vor allem schnel-
le Ausbreitung der Menschenrechtsbil-
dung werden im zweiten Teil des Beitrags
relativiert. Neben mangelnden Ressour-
cen und dem oftmals fehlenden politi-
schen Willen erklärt sich diese nüchterne
Betrachtungsweise durch Gründe, die in
der Entwicklung der Menschenrechte be-
gründet liegen: Sie sind komplex, unvoll-
endet und kontrovers. Menschenrechts-
bildung ist auch deshalb ein schwieriges
Unterfangen, weil sie verschiedensten
Stereotypen wirksam begegnen muss.
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sen, welche nationalen, regionalen oder inter-
nationalen Beschwerde- oder Klagemöglich-
keiten sie haben und an wen sie sich wenden
müssen. In aller Regel sind geeignete An-
sprechpartner zunächst wohl helfende Nicht-
Regierungs-Organisation wie amnesty inter-
national, um zu erfahren, was im Falle vermu-
teter Menschenrechtsverletzung zu tun ist.
Gerade am Beispiel der differenzierten Erwei-
terung der Menschenrechte, ihrer vielfältigen
Schutzmechanismen und den breiten Angebo-
ten von menschenrechtsorientierten NGOs
wird deutlich, dass man ohne ein Mindestmaß
an Bildung und Aufklärung Menschenrechte
weder wahrnehmen noch respektieren kann. 

Unteilbare Menschenrechte

In der Geschichte der Menschenrechte sind
fundamentale Lebensbereiche der Menschen
menschenrechtlich normiert worden. Bekannt
sind allerdings meist nur ganz grundlegende
Rechte wie das Recht auf Leben oder auf Mei-
nungsfreiheit. Nicht selten wissen die Opfer
von Menschenrechtsverletzungen gar nicht,
dass ihnen widerfahrendes Leid eine Verlet-
zung eines Menschenrechts darstellt, gegen
die sie sich effektiv und legal wehren dürfen.
Menschenrechtsbildung hat über den gesam-
ten unteilbaren Bereich der Menschenrechte
aufzuklären, der auch die wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Rechte umfasst. Weiter-
hin gilt es für diejenigen Gruppen, die interna-
tional bisher als „besonders verletzliche Grup-
pen“ anerkannt worden sind (Kinder, Frauen,
Flüchtlinge, Arbeitsmigranten), Informationen
über die verstärkten Schutzmöglichkeiten zu
liefern.

Wissen und Werte

Zur Unteilbarkeit der Menschenrechtsbildung
gehört auch der Zusammenhang von Wissen
und Werten. Menschenrechtsbildung bliebe
nämlich eindimensional, wenn sie nicht auch
über die Ideale und Werte aufklären würde, die
den Rechten zugrunde liegen. Zu den beiden
tragenden Säulen des Menschenrechtsver-
ständnisses gehört erstens die Idee, dass der
Einzelne schutzbedürftig und schutzwürdig
ist, um sein Leben selbstbestimmt gestalten zu
können. Zweitens sind Menschenrechte als
MENSCHEN-Rechte egalitär oder gar nicht.
Entweder sie gelten für alle gleich oder sie
werden Sonderrechte. Menschenrechte haben
also einen Selbstbestimmungs- und einen
Nicht-Diskriminierungskern.
Jemand, der über große Kenntnisse der Men-
schenrechte verfügt, muss noch lange nicht
bereit sein, auch die ihnen zugrunde liegenden
Werte zu teilen. Zur Unteilbarkeit der Men-
schenrechte gehört unverzichtbar hinzu, dass
es sich bei den Menschenrechten nicht nur um
„meine Rechte“ handelt, sondern immer auch
um die gleichen Menschenrechte aller ande-
ren. Menschenrechtsbildung zielt deshalb
nicht nur auf die Kenntnisse der je eigenen
Rechte, sondern immer auch auf die Anerken-
nung der Rechte der anderen! Menschen-
rechte gelten nicht exklusiv, sie gelten nicht
nur für Deutsche oder Franzosen oder welche
Gruppe auch immer. 

Rechts- und Politikbezug 

Verkürzt wäre allerdings auch eine Menschen-
rechtsbildung, die sich nur als Werteerziehung

verstünde oder die sich damit bescheidet, dass
„irgendwie“ implizit in den vielen Angeboten
der Friedenserziehung und der interkulturellen
Erziehung Menschenrechtsbildung praktiziert
wird. Für die Menschenrechtsbildung ist es
unverzichtbar, dass ein expliziter Bezug herge-
stellt wird zu den Menschenrechtsdokumen-
ten, zu den Rechten und ihrer Verankerung in
Verfassungen und völkerrechtlichen Verträgen
wie auch zu der Begründung, der Genese und
zu den Akteuren der Menschenrechtspolitik.

Menschenrechte als „way of life“

Menschenrechte stellen aber nicht nur einen
normativen Rahmen für die große Politik dar!
In einem weiter gefassten Verständnis der
Menschenrechte, das ursprünglich aus der
Menschenrechtsbewegung kommt, haben
Menschenrechte sowohl einen prägenden Ein-
fluss auf das Verhältnis des Bürgers zum Staat,
als auch auf das Leben der Bürger untereinan-
der, auf das zivilgesellschaftliche Zusammen-
leben. Den Menschenrechten als Regime ste-
hen die Menschenrechte als ein „way of life“
zur Seite:
„Information and knowledge about the holis-
tic meaning of human rights, as relevant to
peoples' daily lives, will evoke the missing dia-
logue about human rights as a way of life, and
contribute to the questions and answers that
promote social responsibility. A world where
women and men alike participate in the deci-
sion that determine their lives (...) where we
build a new political culture based on human
rights.“1

Ausgehend von diesem weiten Menschen-
rechtsverständnis nimmt Menschenrechtsbil-
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dung einen jeden und eine jede in die Pflicht,
sich so zu verhalten, dass sie die (gleichen!)
Menschenrechte aller anderen anerkennen
und respektieren. Nur wenn sich staatliche
und zivilgesellschaftliche Menschenrechts-
orientierung ergänzen und stützen, wird es zur
nachhaltigen Entwicklung einer Menschen-
rechtskultur kommen, einer Verankerung der
Menschenrechte, die mehr ist als deren Prä-
senz in Texten und Dokumenten. 

Menschenrechtsverletzungen

Da Menschenrechte der systematische Ver-
such sind, Macht durch gleiche Rechte für alle
zu begrenzen, muss immer wieder mit dem
Widerstand derer gerechnet werden, die ihre
Machtinteressen, ihre Vorrechte und/oder ver-
meintlichen Überlegenheiten bedroht sehen.
Konflikte gehören also konstitutiv zu der Ent-
wicklung der Menschenrechte dazu. Radikaler
und unversöhnlicher Widerstand erwächst aus
den Reihen von Rassismus, Nationalismus und
Rechtsextremismus, da deren Ideologien der
Ungleichheit bereits die Grundannahme der
Menschenrechte ablehnen: die gleiche Würde
und Gleichwertigkeit aller Menschen. Aber
auch die verschiedenen Varianten der Funda-
mentalismen, die Menschen in einer selbst-
verschuldeten Unmündigkeit halten wollen,
stellen radikale Widersacher dar. Schließlich
werden die Menschenrechte von all denen be-
grenzt, unterlaufen oder nachgeordnet, die in
ihnen hinderliche und lästige Bedingungen für
ihren lokalen bis globalen Wohlstandschauvi-
nismus sehen. Allerdings werden Menschen-
rechte nicht nur durch „böse Absichten“ iden-
tifizierbarer Akteure verletzt. Auch Strukturen
der Ungleichheit, der Armut und der Unwis-
senheit tragen dazu bei, dass Menschen ihre
Rechte nicht verwirklichen können.

Dreifacher Imperativ 

Menschenrechtsbildung hat eine dreifache,
handlungsorientierte Botschaft: Steh auf für
deine Rechte! Und: Diskriminiere nicht! Diese
Botschaft richtet sich zuweilen an geradezu
entgegengesetzte Adressaten: an die poten-
ziellen Opfer und an die potenziellen Verletzer.
Darüber hinaus richtet sich dieser doppelte
Imperativ jedoch an einen jeden von uns, denn
ein jeder kann sowohl Opfer als auch Verletzer
werden. Wenn wir noch die Solidarität mit den
Opfern hinzunehmen, dann formuliert die
Menschenrechtsbildung drei Imperative, für
die auch die entsprechenden Handlungskom-
petenzen entwickelt werden müssen.

■ Kenne und verteidige deine Rechte.
■ Anerkenne die gleichen Rechte der ande-

ren. Verhalte dich im Alltag selber so, dass
du die Menschenrechte der anderen aner-
kennst und nicht verletzt.

■ Verteidige nach deinen Kräften auch die
Rechte anderer und helfe nach deinen Mög-
lichkeiten Opfern von Menschenrechtsver-
letzungen.

Menschenrechte und Toleranzkompetenz

Menschenrechtsbildung zielt auch auf die Ent-
wicklung von Toleranzkompetenz. Hierbei orien-
tiert sie sich an einem weiten Toleranzbegriff, der
nichts gemein hat mit einem großzügig da-
herkommenden Gewährenlassen. Aus nachvoll-
ziehbaren Gründen trifft das Konzept einer Dul-
dungstoleranz auf wenig Aufnahmebereitschaft
in vielen Gesellschaften. Wer will schon gerne 

lediglich geduldet werden! Es geht vielmehr da-
rum, die Anerkennungsbereitschaft von glei-
chen Rechten mit der Toleranzfähigkeit von
unterschiedlichen Lebensformen zu verknüpfen.
Menschen sollen sich wechselseitig tolerieren,
gerade weil sie ein Menschenrecht auf Freiheit
und Anderssein haben. Eine Menschenrechts-
kultur wäre eine, die eine Welt der gleichen
Rechte mit einer Welt der Vielfalt verbinden
könnte. Die Toleranz der Differenz folgt aus der
Akzeptanz der Gleichberechtigung. Dies ist aber
nicht selbstverständlich und muss gelernt wer-
den. Immer dann, wenn es einem nicht gefällt,
was der andere konkret aus seinen Freiheitsrech-
ten macht und wie er sein Leben gestaltet, erfor-
dert die Anerkennung seines Rechts auf Freiheit
die Tolerierung ihrer Konsequenzen (sofern die
Freiheit nicht zur Intoleranz missbraucht wird).
Es ist die Orientierung an den Menschenrechten,
die dann auch die oft aufkommende Frage der
Grenzen der Toleranz beantworten kann. 
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Eine Menschenrechtsbildung, die sich in die-
sem Sinne um die Anerkennung gleicher
Rechte und die Tolerierung unterschiedlicher
Lebensformen bemüht, wird als Prävention
gegen Rechtsextremismus und Rassismus und
deren Ideologien der Ungleichheit wirksam
werden können. Wenn es gelingt, die Attrakti-
vität der Freiheits- und Gleichheitsidee der
Menschenrechte nachvollziehbar zu machen,
wird es möglich, eine Anfälligkeit für die Ideo-
logien der Ungleichheit und des Autorita-
rismus gar nicht erst entstehen zu lassen. 

Interkulturelle Kompetenz

Menschenrechtsbildung ist auch interkulturell
ausgerichtet: Sie befähigt und ermutigt zum
interkulturellen Dialog. Sie will gegen die An-
fälligkeit gegenüber Fundamentalismen jeder
Art vorbeugen. Ein integraler Bestandteil der
Toleranzkompetenz ist der interkulturelle Pers-
pektivenwechsel. Dieser wird jedoch nur gelin-
gen können, wenn man Klarheit über seine 
eigene Position hat und diese mit Selbstbe-
wusstsein vertreten kann. Dann aber erlaubt die
Perspektivenübernahme eine Haltung, welche
die Anfälligkeit für Vorurteile und Feindbilder
verringert. Nur von denen, die zum Wechsel der
Perspektive bereit sind, kann der viel beschwo-
rene Dialog der Kulturen geführt werden. 
Dieser Dialog ist ein Mittel, um den Menschen-
rechten in allen Kulturen zur – oft noch aus-
stehenden – Anerkennung zu verhelfen. Der
Dialog ist aber gleichzeitig auch der dauernde
Testfall, ob das überhaupt gelingen kann. Nur
im Dialog lässt sich eine universelle Anerken-
nung der Menschenrechte erreichen oder gar
nicht. Ein solcher interkultureller Dialog über
die Menschenrechte kann nur gelingen, wenn
man zum einen nicht in die Arroganzfalle ge-
rät, die blind macht für kulturelle Einwände
aus weniger individualistisch orientierten Ge-
sellschaften und zum anderen aber auch nicht
in die Selbstblockierungsfalle tappt, die darin
besteht, sich der relativistischen Argumenta-
tion zu unterwerfen, die die Menschenrechte
als westliche Indoktrination missdeutet. Das
bedeutet auch, dass Menschenrechte nicht als
eine Art Zivilreligion gepredigt werden dürfen,
sondern als eine Kultur begründet und entwi-
ckelt werden müssen.

Zivilcourage

Menschenrechte brauchen Mut, Menschen-
rechte machen Mut: Menschenrechte und
Bürgermut haben eine Menge miteinander zu
tun. Sowohl die Verteidigung der Rechte ande-
rer Personen wie die der eigenen Rechte erfor-
dern immer wieder Mut, auch einen solchen
Mut, der um das Risiko weiß, in Folge des En-
gagements Schaden an Leib und Wohlergehen
erleiden zu können. Die Menschenrechten sind
nicht vom Himmel gefallen, sondern mussten
in unterschiedlichen, durchaus revolutionären
Schritten erstritten und erkämpft werden. Zu
diesem Prozess hat von Anbeginn der Bürger-
mut derer gehört, die sich mit der Staatsmacht
angelegt haben und sich gegen Entscheidun-
gen und Strukturen aufgelehnt haben, die sie
als Unrecht empfunden haben. Immer war der

Mut gefordert, alte Regeln zu verletzen, sich
Autorität zu widersetzen, um neue Rechte zu
erstreiten. Stets galt es, Ängste und Wider-
stände zu überwinden. Auch wenn es von An-
beginn – in einem utopischen Überschuss –
hieß, dass alle Menschen die gleichen Rechte
besäßen, so wurden historisch aus diesem Be-
griff des Menschen doch viele ausgeschlossen
oder noch benachteiligt. Also bedurfte es im-
mer wieder des neuen Mutes, um als Frau,
Schwarzer oder als Angehöriger einer benach-
teiligten Minderheit für die Anerkennung der
gleichen Menschenrechte zu kämpfen.
Menschen, die um ihre Rechte wissen, können
sich leichter wehren. So sehr historisch der
Mut der Engagierten zu Menschenrechten ge-
führt hat, so sehr setzen die erreichten Men-
schenrechte Mut frei, um sie zu verteidigen.
Das Wissen um meine Rechte erleichtert mir
die Entscheidung meines Engagements. Das
Bewusstsein, das etwas verwehrt wird, wozu
man berechtigt ist, mobilisiert den Mut, sich
zu wehren. In diesem Sinne sind Menschen-
rechte Mutmacher! Erfolgsgeschichten von
mutigen Menschenrechtlern gehören sicher
zum Attraktivsten, was die Menschenrechts-
bildung bereit hält.
Die Schicksale vieler Menschenrechtsaktivis-
ten und Menschenrechtsverteidiger, die mit
ihrem Leben „bezahlt“ haben, verdeutlicht das
Risiko, das in vielen Gesellschaften immer
noch mit dem Einsatz für die Menschenrechte
verbunden ist. Gleichwohl können wir auch
diesmal wieder sagen: Menschenrechte sind
Mutmacher! Oft fällt es nämlich leichter, sich
für andere einzusetzen, wenn man um die
Rechtsverletzung weiß, die ihnen widerfährt,
wenn die mutige Handlung also mehr ist, als
Ausdruck einer reinen „Empörung des Her-
zens“. Ein aufgeklärtes Menschenrechtsbe-
wusstsein kann hier hilfreich sein.
Die Menschenrechte dienen weiterhin dazu,
dass aus dem Mut kein „Übermut“ wird. Vor al-
lem beim Engagement des zivilen Ungehor-
sams vermögen die Menschenrechte notwen-
dige Grenzen zu setzen. So, wie wir zur Be-
gründung von zivilem Ungehorsam uns am
besten an den universellen Werten orientieren,
die den Menschenrechten zugrunde liegen, so
orientieren wir uns auch an ihnen, wenn es 
um die Frage geht: Wo hat der Ungehorsam
seine Grenzen? Die liegen dort, wo er riskiert,
die Menschenrechte anderer zu verletzen. Zi-
viler Ungehorsam, der dazu führt, dass die 
Unversehrtheit von Menschen verletzt wird –
im Extremfall beim Ansägen von Gleisen –, ist
nicht mehr „zivil“, nicht mehr menschenrecht-
lich begründbar. 

Adressatengruppen

Alle Menschen haben ein Menschenrecht,
Menschenrechtsbildung zu erhalten! Nur
diese Bildung wird es ermöglichen, dass die
Menschenrechte ihre Macht entfalten und die
Bürger schützen. Neben einer Art Grundwis-
sen oder Kerncurriculum, das unverzichtbar
für die eigene Orientierung ist und im Weite-
ren auch dazu befähigt, sich weiterzubilden
und/oder nötige Expertisen bei NGOs oder
Menschenrechtsverteidigern einholen zu kön-
nen, gibt es notwendige Differenzierungen

nach dem politischen Kontext, dem Art des
Opferrisikos und dem Profil künftiger beruf-
licher Aktivitäten. Nach Artikel 24 des Aktions-
programms der 2004 zu Ende gegangenen De-
kade der Menschenrechtsbildung sollen vor
allem folgende Berufsgruppen eine spezielle
Menschenrechtsbildung erhalten (da ihr Beruf
in besonderer Weise menschenrechtsrelevan-
te Tätigkeiten beinhaltet): Polizei, Strafvoll-
zugsbedienstete, Juristen, bewaffnete Kräfte,
international tätige Beamte und Angestellte,
Entwicklungshelfer, Angehörige von Friedens-
einsätzen, Mitglieder von NGOs, Tätige im Be-
reich der Medien, Regierungsbeamte, Parla-
mentarier und Lehrer. 

Kinderrechte als Einstieg

Menschenrechtsbildung ist schulische und au-
ßerschulische Menschenrechtsbildung! Gleich-
wohl hat die Schule für die Menschenrechts-
bildung eine besondere Bedeutung, da Kinder
die ersten Träger von Menschenrechten, die 
anfälligsten Opfer von Menschenrechtsver-
letzungen und auch die ersten Adressaten der
Menschenrechtsbildung sind. Mittlerweile be-
ginnt sich sogar die Einsicht durchzusetzen,
dass es hilfreich ist, bereits im Kindergarten die
ersten Schritte einer Menschenrechtsbildung
zu gehen.
So früh wie möglich und altersgerecht sollen
Kindern die Menschenrechte nahe gebracht
werden. Was wäre geeigneter hierfür als die
Kinderrechte! Das „Übereinkommen über die
Rechte des Kindes“ (vom 20. November 1989) –
die so genannte „Kinderkonvention“ – wird zu-
nehmend zu einem Bezugspunkt und Schlüs-
seltext für die Menschenrechtsbildung. Kinder
sind die ersten Träger von Menschenrechten
und die ersten Adressaten von Menschen-
rechtsbildung. Nur wenn Kinder bereits ein Be-
wusstsein ihrer Menschenrechte entwickeln,
können sie als Erwachsene in gelingender Weise
ihre Menschenrechte wahrnehmen! Nur wenn
schon Kinder erfahren, dass ihre Freiheiten und
Rechte bei den Freiheiten und Rechten der an-
deren ihre Grenze haben, werden sie als Er-
wachsene die Menschenrechte nicht als eine
exklusive Berechtigung missverstehen. Nur
wenn Kinder schon erfahren, dass Ali und Shula
zwar anders aussehen, aber nicht weniger wert
sind als Julia und Markus, fällt es ihnen als Er-
wachsenen leichter, Anerkennung und Toleranz
zu praktizieren. Die Kinderrechte erlauben auch
eine Solidaritätsbrücke zu denjenigen Kindern
in der Welt zu bauen, deren Menschenrechte
durch Prostitution, Pornografie, Kinderhandel,
Kinderarbeit, Krieg oder Folter verletzt werden.
An den Kinderrechten lässt sich auch aufzeigen,
wie unterschiedlich und ungleich sich Kindheit
gestaltet, und dass Kinder unterschiedlich an-
fällig sind für Menschenrechtsverletzungen, je
nachdem ob sie Jungen oder Mädchen sind oder
auch je nach ihrer ethnischen, kulturellen, reli-
giösen oder sozialen Zugehörigkeit. 

Menschenrechte als Schulkultur

Darüber hinaus ist Menschenrechtsbildung,
die im schulischen Rahmen stattfindet, nicht
nur eine Querschnittsaufgabe, sondern sie ist
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vor allem eine Frage der Schulphilosophie, des
Schulklimas und der Schulkultur. Es gilt nicht
nur, über die Menschenrechte zu unterrichten,
sondern Menschenrechte auch praktisch er-
fahrbar zu machen im Lern- und Lebensraum
der Schule. Um Menschenrechte auch im
schulischen Rahmen erfahrbar machen zu
können, um Schule schon als Ort von Anerken-
nungserfahrung zu nutzen, kann Menschen-
rechtsbildung nicht allein die Aufgabe eines
oder mehrerer Schulfächer sein, sondern sie
wird zu einer Frage des Schulklimas und der
Schulkultur. „Teste das Menschenrechtsklima
deiner Schule“, lautet konsequenterweise ein
Projekt der Menschenrechtsbildung.2

So zutreffend der Hinweis auch ist, dass
Schule, Staat und Welt nach unterschiedlichen
Logiken funktionieren und man nicht eins zu
eins von der Schule auf den Staat schließen
darf, so unerlässlich erscheint der Menschen-
rechtsbildung und der durch sie fundierten
politischen Bildung, den sozialen Raum, das
Experimentierfeld und die Vorbereitungszeit,
die Schule gewährt, für eine frühes Erfah-
rungslernen von Menschenrechten zu nutzen.

MENSCHENRECHTSBILDUNG
ALS FUNDAMENT?

Die Menschenrechtsbildung befindet sich
noch in einem konzeptionellen Entwicklungs-
prozess, in dem sie auch ihr Verhältnis zu kom-
plementären und/oder konkurrierenden be-
nachbarten Bildungsansätzen bestimmt sowie
ihr Verhältnis zu den Bezugswissenschaften
und ihren Didaktiken klärt. Zur Menschen-
rechtsbildung gehört eben auch dieser refle-
xive Prozess der Standortbestimmung der
Menschenrechtsbildner selbst wie ihrer wis-
senschaftlichen und pädagogischen Partner.
Ein spannender, längst nicht abgeschlossener
Kommunikationsprozess ist seit einiger Zeit in
Bezug auf Ansätze wie Interkulturelle Erzie-
hung und Anti-Rassistische Erziehung, Globa-
les Lernen, Friedenserziehung und Citizenship
Education in Gang gekommen. Diese „Welt der
Vielfalt“ von Bildungsangeboten kann auch
zur Verunsicherung von Lehrern und Lernern
führen. Ist das alles nur alter Wein in jeweils
neuen Schläuchen? Innerhalb der Selbstver-
ständigungsprozesse beginnt eine Lesart an
Gewicht zu gewinnen, welche die Nachbaran-
sätze der Menschenrechtsbildung als Ausdif-
ferenzierungen von menschenrechtsorientier-
ten Themen versteht wie Nicht-Diskriminie-
rung, Gewaltlosigkeit, globales Bewusstsein,
Partizipation. Menschenrechte werden als eine
Art Kernbereich oder Fundament all dieser Bil-
dungsansätze gedeutet. Wenn sich dieses Ver-
ständnis durchsetzen sollte, wird es aber auch
erforderlich sein, das Eigentliche des Men-
schenrechtzugriffes zu unterstreichen. Men-
schenrechtsfundierte Ansätze sind moralisch,
politisch und rechtlich noch weiter gehend, als
Ansätze, die sich „nur“ auf Bedürfnisse und
Werte beziehen. Es geht nämlich um universa-
lisierbare und egalitäre Berechtigungen und
Verantwortlichkeiten, die als fundamental an-
erkannten Lebensbereiche besonders zu
schützen.
Es gibt auch keine einheitliche Bezugwissen-
schaft „Menschenrechtswissenschaft“, son-

dern weit gehend separate Wissenschaftsdis-
ziplinen, die sich dem Thema der Menschen-
rechte aus unterschiedlichen Perspektiven an-
nehmen bzw. die unterschiedlichen Dimensio-
nen der Menschenrechte getrennt behandeln.
Zu nennen sind die Philosophie, Rechtswis-
senschaft, Geschichtswissenschaft, Politikwis-
senschaft und Psychologie, hinzu kommt die
Erziehungswissenschaft. Menschenrechtsbil-
dung „gehört“ darum auch keinem (Schul)Fach
allein, sondern ist nur als Querschnittsaufgabe
zu bewältigen, denn sie klärt auf über morali-
sche Regeln und Begründungen, historische
Entwicklungen, über politische Konflikte, wirt-
schaftliche Interessen und über rechtliche
Verfahren im Feld der Menschenrechte. Einige
Fächer haben gleichwohl eine besondere Affi-
nität wie die politische Bildung.

MENSCHENRECHTSBILDUNG UND
POLITISCHE BILDUNG

Menschenrechtsbildung ist auch politische
Bildung im klassischen Sinn. Menschenrechte
sind ein politisches Thema und zwar im Sinne
von „großer Politik“, Makropolitik, staatlicher
und internationaler Politik. Menschenrechts-
bildung hat genuin machtpolitische und herr-
schaftskritische Fragestellungen auf der Ta-
gesordnung:
■ Die Begrenzung und Zivilisierung staat-

licher Macht im Interesse fundamentaler
Bedürfnisse des Bürgers (Abwehr staat-
licher Willkür, Demokratisierung staatlicher
Macht, soziale Verpflichtung des Staates);

■ der Kampf diskriminierter und verletzlicher
Gruppen um gleiche Rechte;

■ der Prozess internationaler Einflussnahme,
Kontrollen, Monitoring von Menschenrech-
ten;

■ die Herstellung von politischem Druck via
Öffentlichkeiten (auch dort, wo es noch
keine rechtlich ausgearbeiteten Mechanis-
men gibt), durch zwischenstaatliche Orga-
nisationen und durch NGOs;

■ diplomatische Verhandlungen im Interesse
der Menschenrechte;

■ die Kritik an ideologischen Instrumentali-
sierungen;

■ der Dialog um universelle Anerkennung; 
■ der nationale wie internationale Disput um

neue Rechte, der Entwicklungsprozess von
Rechten.

Innerhalb der Debatte um die Menschenrechte
finden wir allerdings eine parallele Ausein-
andersetzung zu der Debatte um Demokratie
als Herrschafts- und Lebensform. Menschen-
rechte benötigen zu ihrer Verwirklichung so-
wohl institutionalisierte Schutzmechanismen
wie eine sie begleitende Menschenrechtskul-
tur. Menschenrechtsbildung hat sich einer-
seits als Institutionenkunde zu verstehen, an-
dererseits zielt sie auf eine menschenrechtlich
orientierte Zivilgesellschaft.

MENSCHENRECHTE LERNEN UND
DEMOKRATIE LERNEN

Es ist sicher zutreffend, dass sich Menschen-
rechte und Demokratie thematisch teilweise
überschneiden und Demokratie lernen auch

Menschenrechte lernen einschließt. Demokra-
tie ist ja letztlich eine Manifestation politi-
scher Menschenrechte oder eine Institutiona-
lisierung partizipatorischer Rechte. Zudem ist
die Demokratie diejenige Herrschaftsform, in
der sich die Menschenrechte am ehesten ver-
wirklichen lassen. Aber die Menschenrechte
beanspruchen auch dort Geltung, wo Demo-
kratie noch nicht, nicht mehr oder überhaupt
nicht existiert. Einige Beispiele: 
■ Kinderrechte markieren einen Geltungsbe-

reich der Menschenrechte, ohne dass die
Familie, die Schule oder auch die Wirt-
schaft, in der sie eingefordert werden, de-
mokratisiert sein müssen.

■ Menschenrechte gelten auch für Ausländer,
die nicht über demokratische Bürgerrechte
verfügen. Der Begriff der Menschenrechte
greift prinzipiell weiter als der der Bürger-
rechte.

■ Das Menschenrecht, nicht gefoltert zu 
werden, gilt unabhängig von der Staats-
form.

■ Die Umsetzung von Menschenrechten wie
das auf Nahrung oder auf Bildung können
nicht auf die Verwirklichung demokrati-
scher Verhältnisse warten, so sehr diese
förderlich für die Umsetzung sein werden.

■ Die Beachtung der Menschenrechte durch
Wirtschaftsunternehmen (die oft mehr
Macht als Staaten haben), steht ganz oben
auf der Agenda der internationalen Men-
schenrechtsdebatten, ohne dass zu erwar-
ten ist, dass solche Unternehmen demokra-
tisiert werden können.

■ Die völkerrechtliche Selbstbindung der
Staaten an die UN-Menschenrechtskon-
ventionen ist an keine Regierungsform die-
ser Staaten gebunden.

■ Und schließlich: Auch dort, wo eine funk-
tionierende Demokratie besteht, setzen die
Menschenrechte der demokratischen Mehr-
heit Grenzen für einen humanen Kern, der
nicht zu ihrer Disposition steht.
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DIE SCHWIERIGEN MENSCHENRECHTE
UND IHR EINFLUSS AUF DIE
MENSCHENRECHTSBILDUNG

Die real existierende Menschenrechtsbildung
ist von der Umsetzung ihrer programmatischen
Zielsetzungen noch weit entfernt. Gründe hier-
für liegen auch in der Logik und Entwicklung der
Menschenrechte selbst wie in ihrer alltäglichen
und stereotypen Wahrnehmung durch die 
Bürger. Menschenrechte sind komplex, unvoll-
endet und umstritten. Im Alltagsbewusstsein 
gelten sie zudem oft als selbstverständlich,
machtlos oder aber als störende Unruhestifter.
Beides schafft besondere Herausforderung für
die Menschenrechtsbildung.

Komplexe Menschenrechte

Die Menschenrechte sind selbst ein schwieri-
ges, hoch ausdifferenziertes Thema, das an alle
Menschenrechtsbildner hohe Ansprüche stellt.
Nehmen wir nur einige markante Beispiele:
■ Menschenrechte haben unterschiedliche Gel-

tungsbereiche: Sie existieren als philosophi-
sche Ideale, als moralische Normen, als politi-
sche Forderungen und als juridische Normen.

■ Es gibt unterschiedliche Generationen von
Menschenrechten, die auch unterschiedlich
gut geschützt sind.

■ Es gibt unterschiedliche Schutzsysteme mit
unterschiedlich weit entwickelten Schutz-
formen und teilweise sich überschneiden-
den Kompetenzen.

Die didaktischen Entscheidungen, was wer und
wie lernen soll, ist eine schwieriges Unterfangen.
Zunehmend erleichtern die zur Verfügung ste-
henden Materialien aber diese Entscheidungen.
Eine unverzichtbare Ressource für die Men-
schenrechtsbildung ist auch das Internet gewor-
den, und der freie Zugang wie die Möglichkeit,
die nötigen Kompetenzen zu erlernen, gehören
heute selbst schon zum Recht auf Bildung dazu.

Das Internet bietet Informationen über alle Men-
schenrechtsdokumente und Schutzmechanis-
men, über Verletzungen der Menschenrechte
und über Reaktionen und Initiativen der NGOs,
Zugang zu und Verteilung / Versendung von Kur-
sen / Materialien zur Menschenrechtsbildung. Da-
rüber hinaus ermöglicht es Kommunikation und
Dialoge zwischen den unterschiedlichsten Ak-
teuren und Betroffenen der Menschenrechtspo-
litik und der Menschenrechtsbildung.

Unvollendete Menschenrechte

Die Entwicklung der Menschenrechte ist ein noch
längst nicht abgeschlossener Prozess. Einerseits
bedeutet dies, dass immer noch neue Lebens-
bereiche als so fundamental wichtig anerkannt
werden, dass sie menschenrechtlich normiert
und geschützt werden können. Andererseits be-
deutet dies aber auch, dass viele Menschen-
rechte noch gar keine einklagbaren Rechte dar-
stellen, sondern erst im Stadium eines Ideals oder
einer politischen Forderung existieren. Wenn
hier der kontextbezogene und historisch aufge-
klärte Blick fehlt, kann das bei Lernern leicht zu
Enttäuschungen führen und zur Skepsis gegen-
über der Wirksamkeit der Menschenrechte.

Kontroverse Menschenrechte

Eine besondere Herausforderung für die Men-
schenrechtsbildung liegt darin, dass Men-
schenrechte im seltenen Fall eindeutig und
unstrittig interpretierbar sind, sondern dass es
vielfältige Streitpunkte und Konfliktfelder gibt.
Kontroversen gibt beispielsweise über
■ das Menschenrecht auf Asyl;
■ die Begründbarkeit kollektiver Rechte;
■ die Umsetzbarkeit des Menschenrechts auf

Entwicklung;
■ die Interpretation konfligierender Rechte

wie im Kopftuchstreit;

■ das Verhältnis von politischen und von
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechten;

■ die Einschränkung von Menschenrechten
in Notsituationen und Nicht-Einschränk-
barkeit von so genannten notstandsfesten
Menschenrechten;

■ die Legitimierbarkeit von militärischen In-
terventionen zum Schutz von Menschen-
rechten.

Menschenrechtsbildner können nicht die Prob-
leme und Kontroversen lösen, die die Menschen-
rechtspolitik aufwirft. Sie können nur kontrovers
darstellen, was kontrovers ist.

Selbstverständliche und unmerkliche
Menschenrechte

Die Lerner dort abzuholen, wo sie sind, bedeutet
oft Unterschiedliches – je nach der Art und
Weise, in der die Einzelnen in ihren Rechten be-
schnitten sind und dies als Problem wahrneh-
men. In Gesellschaften, in denen zumindest die
Bürgerrechte vergleichsweise gut geschützt
sind, herrscht oftmals eine Art „Rechtssaturiert-
heit“ vor. Die Sensibilität und Aufmerksamkeit
für das Thema Menschenrechte ist dann sehr
begrenzt, sie richten sich vorrangig auf schwere
Menschenrechtsverletzungen in anderen Län-
dern. Vor allem die Menschenrechte, die man
nicht mehr hat, gelangen als verletzte Rechte 
zu Bewusstsein. Im Zustand relativer Sicherheit
gelten sie jedoch als selbstverständlich und un-
merklich. Lehrerinnen und Lehrer können dann
nicht darauf rechnen, dass Menschenrechte als
ein drängendes Thema wahrgenommen wer-
den. Immer gilt es herauszuarbeiten: Was be-
deuten Menschenrechte konkret für das eigene
Leben und was passiert, wenn sie fehlen? In ra-
dikaler Weise vermag Menschenrechtsbildung
an den Beispielen deutscher Diktaturen darüber
aufzuklären, warum wir Menschenrechte brau-
chen und was passieren kann, wenn staatliche
Macht entgrenzt wird und zivilgesellschaftliche
Gegenmacht fehlt. 

Lästige Menschenrechte?

So leicht es zuweilen ist, Menschen zu motivie-
ren, sich für ihre „eigenen“ Menschenrechte ein-
zusetzen, so schwierig gestaltet es sich zumeist,
wenn es um die Anerkennung der gleichen Men-
schenrechte bei den anderen geht. Dort, wo die
Botschaft lautet: Nimm dir deine Rechte, findet
man leicht Gehör. Dort, wo die Botschaft heißt:
Achte die gleichen Rechte der anderen, wird 
dies nicht selten als lästige Beschränkung und
moralische Zumutung empfunden. Menschen-
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rechtsbildung leistet beides: Aufklärung über
Berechtigungen, aber auch über Begrenzungen
und Verpflichtungen! Die Anerkennung gleicher
Würde und Rechte kann man sicherlich nicht mit
moralischen Appellen an die „Gutmenschen“ er-
reichen, sondern es bedarf frühzeitig einer be-
sonderen Lernkultur, um die Bereitschaft zu
stärken, gleiche Rechte und gleiche Würde zu
akzeptieren: Empowerment heißt ein „magic
word“ in der internationalen Diskussion. Es geht
um das Starkmachen von Menschen als Grund-
lage für ihre Offenheit und Toleranz. Vor allem
diejenigen, die selber Anerkennung erfahren
haben, sind fähig, andere als gleichberechtigt
anzuerkennen und ihr Anderssein zu tolerieren. 

Machtlose Menschenrechte?

Die Menschenrechtsbildung muss sich weiter-
hin auch mit einem allgemeinen Ohnmachts-
verdacht auseinandersetzen. Wie kann der gan-
ze Menschenrechtsschutz etwas taugen, wenn
er die vielen zu beklagenden Menschenrechts-
verletzungen nicht verhindern kann?! Diese oft
lähmende Ohnmachtsvermutung wird aller-
dings nicht nur durch die schockierenden Aus-
maße der Menschenrechtsverletzungen ausge-
löst, sondern sie wird auch durch unangemes-
sene Erwartungen verursacht. Stattdessen ist es
angeraten, die Perspektive einmal zu verändern.
Was wäre denn ohne den bisherigen Menschen-
rechtsschutz?! Wie viel Willkür wurde verhin-
dert, welche Diskriminierungen gemindert und
welche Lebensqualität ermöglicht! Aus dieser
Sicht kommt in den Blick, was schon erreicht
wurde und nicht nur, was noch aussteht. Men-
schenrechtsbildung muss die Erfolgsgeschich-
te und die „Macht der Menschenrechte“ vermit-
teln! Mit der Entwicklung der Menschenrechte
haben es die Menschen – in einem langen und
konfliktreichen Zivilisationsprozess – gelernt,
sich zu schützen: zunächst vor der Willkür des
Staates, aber zunehmend auch vor Diskriminie-
rung und Repression anderer Bürger. Am Bei-
spiel der einmal überschwänglich „friedliche
Revolution“ genanten Bürgerproteste von 1989
lässt sich zudem zeigen, was zivilgesellschaft-
liche Gegenmacht unter günstigen Rahmen-
bedingungen erreichen kann. Menschenrechte
haben die Welt verändert und können es auch
weiterhin tun.

Blauäugige Menschenrechtler?

Stereotype Vorhaltungen, dass Menschen-
rechtsbildung auf einer blauäugigen „Gutmen-
schenperspektive“ beruhe, hört man immer
wieder. Das Gegenteil ist der Fall. Menschen-
rechte sind kein Thema für „Gutmenschen“. Die
Menschenrechtsbildung rechnet auch mit dem
Schlimmsten. Menschenrechte sind notwendig
und haben sich entwickelt, weil Menschen an-
dere Menschen immer wieder und systema-
tisch entwürdigen, entrechten, entmenschen,
beschädigen. Menschenrechte sind eine aufge-
klärte Reaktion auf die Schattenseiten unseres
Menschseins und seiner gewalttätigen gesell-
schaftlichen Erscheinungsformen. Menschen-
rechte sind Schutzinstrumente, die Räume der
Selbstbestimmung und der Nicht-Diskriminie-
rung ermöglichen sollen. Deshalb ist es für die

Menschenrechtsbildung auch so wichtig, nicht
nur über die Ideale und den Werthintergrund
der Menschenrechtsentwicklung zu berichten,
sondern über die real existierenden nationalen
wie internationalen Schutzmechanismen, die
die Menschenrechtsverletzungen zwar nicht
überwinden, aber begrenzen können. Men-
schenrechte sind ein Dauerprojekt der Zivilisie-
rung gesellschaftlicher und politischer Verhält-
nisse. Die Decke der Zivilisation bleibt aber dünn
und brüchig und historische Rückfälle hinter
das Niveau erreichten Menschenrechtsschut-
zes sind immer möglich, wie uns die Zeit nach
dem 11. September 2001 nachdrücklich de-
monstriert. Auch diese Anfälligkeit und Brü-
chigkeit ist Thema der Menschenrechtsbildung.

Bedrohte Menschenrechte

Schlagartig haben der Terroranschläge des 11.
September und die Reaktionen auf sie unterstri-
chen, wie gering das Reservoir an nachhaltiger
Toleranz und belastbarem Menschenrechtsbe-
wusstsein war. Menschenrechte wurden nicht
nur durch die Terroristen verletzt, sondern auch
durch den Kampf gegen den Terrorismus. Gene-
rell entstand ein Klima, in dem viele Politiker im
Einvernehmen mit der Mehrheit der Gesellschaft
Menschenrechte für teilweise verzichtbar, sus-
pendierbar oder einschränkbar halten, sofern 
die Einschränkungen in Zeiten der Unsicherheit
wieder mehr Sicherheit zu versprechen schei-
nen. Im Schatten terroristischer Bedrohung be-
steht die Gefahr, dass der Staat überreagiert und
sich dem anheim gibt, was Wilhelm Heitmeyer
die „autoritäre Versuchung liberaler Republiken“
nennt und dass die Bürger bereit sind, Freiheits-
rechte für Sicherheitsversprechen aufzugeben.
Menschenrechtsbildung nach dem 11. Septem-
ber ist stärker gefordert denn je zuvor. Auf der
Wissensebene gilt es sowohl darüber aufzuklä-
ren, welche Grund- und Menschenrechte durch
die unterschiedlichen Sicherheitspolitiken tan-
giert und beschnitten werden, als auch die Ana-
lyse voranzutreiben, was denn die Ursachen des
Terrorismus sind, und wie allein durch die Ach-
tung der Menschenrechte „menschliche Sicher-
heit“ ermöglicht wird. Auf der Werteebene gilt
es immer wieder zu verdeutlichen und zu be-
gründen, warum die Würde des Menschen als
unteilbar und unverlierbar angesehen wird und

dass dies eben im Extremfall (oder Notstands-
fall) auch für vermutete wie überführte Terroris-
ten gilt, d.h. dass auch sie das Menschenrecht
haben und behalten, nicht gefoltert zu werden. 

VISION DER VERÄNDERUNG

Einigen sind die Menschenrechte aber auch ein
Dorn im Auge, da sie als Störenfriede und Un-
ruhestifter angesehen werden. Dies ist nicht
ganz falsch, aber welche Schlussfolgerung ist
daraus zu ziehen? Die Menschenrechte sind
eine Rebellion gegen leidvolle Erfahrungen, die
als Unrecht gedeutet werden. Menschenrechte
sind Instrumente der theoretischen wie der
praktischen Kritik. Menschenrechtsbildung ist
deshalb eine Art Schule des kritischen Denkens
und des auf Veränderung zielenden Handelns.
Der Begriff der Menschenrechte erfasst einer-
seits die schon real existierenden und anderer-
seits die noch zu realisierenden Menschen-
rechte. Und dort, wo sich eine Kluft zwischen
beiden Dimensionen auftut, entzündet sich die
Kritik. Dem Begriff der Menschenrechte eigen
ist eine Kritik an all den Verhältnissen, in denen
Menschenrechte verletzt, verweigert oder ver-
schwiegen werden. Menschenrechtsbildung
klärt auf über solche Verhältnisse. Sie infor-
miert über Missstände und vermittelt – orien-
tiert an den Ergebnissen der Bezugswissen-
schaften – Einsichten in deren vielfältige Ur-
sachen. Menschenrechtsbildung will verändern
(in unterschiedlichen Gesellschaften natürlich
unterschiedlich tief greifend und weit rei-
chend): Orientiert an der Idee gleicher Men-
schenwürde und im Vertrauen auf ihre gemein-
samen Kräfte als Bürger und Bürgerinnen
werden sich die Menschen wehren gegen Dis-
kriminierung, Widerstand leisten gegen Tyran-
nis und sich einsetzen für die Ziele der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte. Artikel
28 dieser Erklärung lautet „Jedermann hat das
Recht auf eine soziale und internationale Ord-
nung, in der die in dieser Erklärung ausgespro-
chenen Rechte und Freiheiten voll verwirklicht
werden können.“ Dort, wo sich die Menschen
eine andere Ordnung als die bestehende gar
nicht mehr vorstellen können, gilt es zu zeigen,
inwieweit die Menschenrechte ein Mehr an
Freiheit, Gleichberechtigung, menschlicher Si-
cherheit und Lebensqualität ermöglichen.
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bindenden Charakter, ist aber gleichwohl als
wichtiges Dokument einzustufen. Es enthält
viele Empfehlungen an die Regierungen und
andere Akteure der internationalen Gemein-
schaft, die die Verbesserung der Menschen-
rechtssituation zum Ziel haben. Die Empfeh-
lung an die Staaten, einen Nationalen Ak-
tionsplan für Menschenrechte zu erarbeiten,
basierte auf der Überlegung, dass die men-
schenrechtliche Ausgangssituation in jedem
Land unterschiedlich ist und jedes Land daher
am besten selbst Strategien zur Förderung der
Menschenrechte entwickeln sollte.
Zehn Jahre nach Wien hat der Deutsche
Bundestag die Bundesregierung mit Beschluss
vom 13. März 2003 aufgefordert, dieser Emp-
fehlung nachzukommen, indem sie in ihren
nächsten Menschenrechtsbericht einen knapp
gefassten Nationalen Aktionsplan in Form ei-
nes eigenständigen Kapitels integriert, in dem
wichtige Problemfelder und Zielvorgaben so-
wie Strategien zu deren Verwirklichung aufge-
listet werden.2 Der nächste (7.) Menschen-
rechtsbericht der Bundesregierung soll in der
ersten Jahreshälfte 2005 erscheinen. Er wird
auch, wie gefordert, einen Nationalen Ak-
tionsplan enthalten, der sich gegenwärtig in
der Fertigstellung befindet. 

eine Bestandsaufnahme der Menschenrechts-
situation erfolgen. Für Bereiche, die dabei als
defizitär identifiziert werden, sollen Ziele for-
muliert und konkrete Maßnahmen bestimmt
werden, die zur Erreichung dieser Ziele inner-
halb eines bestimmten Zeitrahmens durchge-
führt werden sollen. Ein solches Ziel könnte
etwa wie im schwedischen Aktionsplan für
Menschenrechte von 2002 lauten: „Das Wis-
sen über Menschenrechte soll verbessert wer-
den. Dabei ist die Verbreitung der Kenntnisse
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte besonders wichtig.“ Eine konkrete Maß-
nahme zur Realisierung dieses Anliegens
könnte etwa darin bestehen, die Menschen-
rechtsausbildung bei der Polizei und innerhalb
der Streitkräfte zu verbessern. Idealerweise
benennt der Plan auch die Organe, die für die
Umsetzung der Maßnahmen verantwortlich
sind, um spätere Kompetenzstreitigkeiten von
vornherein zu vermeiden. Überträgt man oben
genanntes Beispiel auf Deutschland, so müss-
te bei der Festlegung der zuständigen Stelle
bzw. Stellen berücksichtigt werden, dass der
Bund nur Regelungen für Bereiche treffen
darf, die nicht in die ausschließliche Gesetzge-
bungskompetenz der Länder fallen. Insofern
dürfte der Bund die Ausbildung innerhalb der
Bundeswehr selbst reformieren. Zuständige
Stelle hierfür wird das Bundesministerium der
Verteidigung sein. Da das Polizeiwesen aus-
schließlich Ländersache ist, wird das zustän-
dige Bundesministerium des Innern die beab-
sichtigten Schritte nicht selbst vornehmen,
sondern lediglich Vorschläge – etwa im Rah-
men der Innenministerkonferenz – unterbrei-
ten können. 
An diesem Beispiel wird bereits deutlich, dass es
sich bei dem Vorhaben eines Nationalen Ak-
tionsplans für Menschenrechte um ein größe-
res Projekt handelt, das nicht von einem Res-
sort allein bewerkstelligt werden kann, sondern
der Mitverantwortung vieler Akteure bedarf.
Grundvoraussetzung für das Gelingen des Vor-
habens ist daher ein hierauf gerichteter politi-
scher Wille, der die Unterstützung von aller-
höchster Regierungsebene einschließen sollte.
Ferner sollte sich die Regierung bewusst sein,
dass ein Nationaler Aktionsplan für Menschen-
rechte einer breiten gesellschaftlichen Beteili-
gung und Zustimmung bedarf. Es ist daher
wichtig, dass von der Umsetzung betroffene
Gruppen (Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissen-
schaft, Gewerkschaften etc.) bei der Entwick-
lung des Plans miteinbezogen werden. Ein kon-
sultativer, nicht-konfrontativer Charakter in
den Beratungen trägt zur Akzeptanz und
schließlich zum Erfolg des Plans bei. 

EINZELSCHRITTE DER IMPLEMENTATION

Das UN-Hochkommissariat für Menschen-
rechte hat zur Unterstützung der Staaten ein
Handbuch (nachfolgend als „UN-Handbuch“
bezeichnet) mit umfassenden Empfehlungen

DIE IDEE NATIONALER AKTIONSPLÄNE

Die Idee des Nationalen Aktionsplans für Men-
schenrechte ist auf der Wiener Weltmen-
schenrechtskonferenz der Vereinten Nationen
von 1993 entstanden. Diese Konferenz ist als
einer der Meilensteine in der Geschichte der
internationalen Menschenrechtspolitik anzu-
sehen. Immerhin haben die Vereinten Natio-
nen seit der Verabschiedung der Allgemeinen
Erklärung der Menschrechte im Jahr 1948 nur
zweimal zu universalen Menschenrechtskon-
ferenzen eingeladen, 1968 in Teheran und
1993 in Wien. 
An der Wiener Konferenz nahmen 171 Staaten
teil. Die Konferenz befasste sich mit einer gro-
ßen Bandbreite von Menschenrechtsthemen.
Dabei wurden auch Mittel und Wege erörtert,
wie bestehende Hindernisse bei der Förderung
und dem Schutz der Menschenrechte über-
wunden werden können. Das Abschlussdoku-
ment der Konferenz, die so genannte „Wiener
Erklärung und Aktionsprogramm“1, hat keinen
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Ein Nationaler Aktionsplan für Menschenrechte
für Deutschland
FRAUKE WEBER

Auf der Wiener Weltmenschenrechts-
konferenz der Vereinten Nationen von
1993 wurde den teilnehmenden Staaten
empfohlen, Nationale Aktionspläne für
Menschenrechte aufzustellen. Zehn Jah-
re danach hat der Deutsche Bundes-
tag die Bundesregierung aufgefordert,
dieser Empfehlung nachzukommen. Der
nächste Menschenrechtsbericht der Bun-
desregierung soll einen knapp gefas-
sten Nationalen Aktionsplan in Form ei-
nes eigenständigen Kapitels enthal-
ten, in dem wichtige Problemfelder und
Zielvorgaben sowie Strategien zu de-
ren Verwirklichung aufgelistet werden.
Frauke Weber erörtert in ihrem Beitrag
zunächst das Instrument der Nationalen
Aktionspläne und die Einzelschritte der
Implementation. Bereits gemachte Er-
fahrungen mit verschiedenen Aktions-
plänen in Deutschland und die Bewer-
tung internationaler Erfahrungen in
Norwegen und Schweden zeigen, dass
Nationale Aktionspläne für Menschen-
rechte ein lohnenswertes Unterfangen
sind. Der Entwurf des Nationalen Ak-
tionsplans der Bundesregierung lag der
Autorin bei Redaktionsschluss noch
nicht vor. Gleichwohl zeigten erste Fach-
gespräche, an denen die Autorin teil-
nahm, dass die Bundesregierung ledig-
lich einen abgespeckten Aktionsplan 
für Menschenrechte vorlegen wird. Es
bleibt abzuwarten, ob dieser Plan den
Anforderungen der Wiener Weltmen-
schenrechtskonferenz gerecht und die
für seinen Erfolg notwendige Zustim-
mung erfahren wird. Red.

Empfehlung der Weltmenschen-
rechtskonferenz von 1993:

Den Staaten wird empfohlen, einen Natio-
nalen Aktionsplan aufzustellen, in dem
Schritte zur Verbesserung des Schutzes und
der Förderung der Menschenrechte festge-
legt werden.

�

Auftrag des Bundestags an die
Bundesregierung von 2003:

Die Bundesregierung soll in den nächsten
(7.) Menschenrechtsbericht einen knapp ge-
fassten Aktionsplan in Form eines eigen-
ständigen Kapitels integrieren, in dem wich-
tige Problemfelder und Zielvorgaben sowie
Strategien zu deren Verwirklichung aufge-
listet werden.

�

Voraussichtlicher Erscheinungs-
termin des Nationalen Aktionsplans:

1. Jahreshälfte 2005

WAS IST EIN NATIONALER AKTIONSPLAN
FÜR MENSCHENRECHTE?

Das Hauptziel eines Nationalen Aktionsplans
für Menschenrechte ist die Verbesserung der
Menschenrechtssituation in einem bestimm-
ten Land. Der Nationale Aktionsplan erreicht
dies, indem er die Förderung der Menschen-
rechte zum Gegenstand eines zukunftsorien-
tierten politischen Programms macht. Nach
der Idee von Wien soll auf nationaler Ebene



zur Realisierung des Vorhabens eines Natio-
nalen Aktionsplans für Menschenrechte her-
ausgegeben.3 Darin wird betont, dass auf die
beiden dargestellten Phasen der Vorbereitung
und Planerarbeitung die weiteren Phasen der
Umsetzung, des Monitorings und der Evalu-
ierung folgen sollten. Dass eine Umsetzung
der im Plan verabschiedeten Maßnahmen zu
erfolgen hat, ist selbstverständlich. Das UN-
Handbuch weist aber zu Recht darauf hin,
dass aufgrund der unterschiedlichen Zustän-
digkeiten bei der Umsetzung eine Stelle ein-
gerichtet werden sollte, die für die Koordinie-
rung in der Umsetzungsphase verantwortlich
ist. Ferner sollte die Umsetzung des Nationa-
len Aktionsplans für Menschenrechte durch
ein Monitoring, d.h. eine ständige Überwa-
chung der effektiven Umsetzung des Plans,
begleitet werden. Sinnvoll ist ferner das Vor-
legen von Zwischenberichten über den Stand
der Umsetzung, sofern dem Plan ein mehr-
jähriger Zeitrahmen zugrunde liegt. Schließ-
lich empfiehlt das UN-Hochkommissariat für
Menschenrechte nach Ablauf der Umset-
zungsfristen eine Gesamtüberprüfung und 
-bewertung der erzielten Ergebnisse und die
Formulierung eines Abschlussberichts. Im
Rahmen der Evaluierung sollte auch der Ent-
schluss gefasst werden, ob beabsichtigt ist,
einen Folgeplan zu weiteren Schwerpunkt-
themen zu entwickeln.
Die Idee eines Nationalen Aktionsplans be-
steht folglich vor allem darin, bestimmte Men-
schenrechtsziele zu definieren, die durch kon-
krete Maßnahmen realisiert werden sollen. Für
den Erfolg des Aktionsplans ist dabei entschei-
dend, dass er eine breite politische und gesell-
schaftliche Zustimmung erfährt.

ERFAHRUNGEN IN DEUTSCHLAND

Die Idee eines Nationalen Aktionsplans zu
menschenrechtlichen Themen ist in Deutsch-
land nicht neu, stellt aber einen noch jungen
Weg in der Regierungspolitik dar. Es bestehen
unter anderem Erfahrungen mit folgenden
Menschenrechtsplänen:
■ Aktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt

gegen Frauen (1999);

■ Aktionsprogramm 2015 – Armutsbekämp-
fung: eine globale Aufgabe (2001);

■ Aktionsplan zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Aus-
beutung (2003);

■ Entwicklungspolitischer Aktionsplan für
Menschenrechte (2004–2007);

■ Aktionsplan für ein kindergerechtes Deutsch-
land (2005–2010);

■ Aktionsplans gegen Rassismus (gegenwär-
tig in der Fertigstellung).

Teilweise beruhen diese Pläne auf Verpflich-
tungen, die die Bundesregierung auf interna-
tionalen Menschenrechtskonferenzen einge-
gangen ist. Nationale Aktionspläne werden in
jüngerer Zeit gerne in Abschlussdokumenten
von internationalen Konferenzen empfohlen.
Nur beispielhaft seien hier erwähnt die Welt-
konferenz gegen Rassismus von Durban/Süd-
afrika (2001)4 sowie der Weltkindergipfel von
New York (2002)5. Auf beiden Konferenzen hat
sich die Bundesregierung zur Entwicklung ei-
nes Aktionsplans verpflichtet. Der Aktionsplan
gegen Rassismus befindet sich gegenwärtig in
der Fertigstellung. Der Nationale Aktionsplan
für ein kindergerechtes Deutschland wurde im
Februar 2005 im Kabinett verabschiedet und
der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Gegensatz zu
dem von der Weltmenschenrechtskonferenz
von Wien geforderten Nationalen Aktionsplan
für Menschenrechte, handelt es sich dabei um
Pläne, die sich auf ein Schwerpunktthema be-
schränken. Sie werden als sektorale Aktions-
pläne bezeichnet.
Die deutschen Menschenrechtspläne stellen
erste positive Ansätze dar. Hinsichtlich des Er-
arbeitungsprozesses ist der Aktionsplan für
ein kindergerechtes Deutschland besonders
hervorzuheben. Die Bundesregierung hat den
Plan in enger Kooperation von Politik und Zi-
vilgesellschaft entwickelt, um eine breite ge-
sellschaftliche Zustimmung zu erlangen. Be-
teiligt waren Vertreterinnen und Vertreter von
Bund, Ländern, Kommunen, von nichtstaat-
lichen Organisationen, aus der Wissenschaft
sowie Mitglieder der Kinderkommission des
Deutschen Bundestags. Eine Koordinierungs-
gruppe steuerte den Erstellungsprozess. Kin-
der und Jugendliche brachten ihre in eigenen

Kinderkonferenzen entwickelten Vorstellun-
gen ein.
Der Umsetzungs- und Monitoringprozess ist
beim Aktionsprogramm 2015 – das wegen des
ehrgeizigen Ziels, zur weltweiten Halbierung
extremer Armut beizutragen, einen Zeitrahmen
bis zum Jahr 2015 vorsieht – besonders trans-
parent gestaltet. 
Die Bundesregierung hat zu diesem Zweck un-
ter www.aktionsprogramm2015.de eine eigene
Webseite zu dem Aktionsprogramm eingerich-
tet. Dort können unter anderem der Text des Ak-
tionsprogramms in fünf verschiedenen Spra-
chen sowie die Zwischenberichte über den
Stand der Umsetzung des Aktionsprogramms
2015 abgerufen werden. Im Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung wurde zur Koordinierung des Um-
setzungsprozesses ein Arbeitsstab „Aktions-
programm Armutsbekämpfung“ gegründet.
Ferner wurde das Dialogforum 2015 eingerich-
tet, dem Persönlichkeiten aus den Bereichen Po-
litik, Wirtschaft/Gewerkschaften, Kommunen/
Länder, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Kirchen
und Medien angehören und welches den Um-
setzungsprozess aktiv begleiten soll.
Aufgrund der föderalen Struktur in Deutsch-
land hat es sich ferner als sinnvoll erwiesen, so
genannte Bund-Länder-Arbeitsgruppen zu
gründen, sofern die Zuständigkeiten bei der
Verwirklichung von gesetzten Zielen nicht al-
lein beim Bund liegen. So wurde etwa zur Be-
gleitung der Umsetzung des Aktionsplans zur
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen eine
Bund-Länder-Arbeitsgruppe gegen häusliche
Gewalt gegründet. In diesem Gremium sind die
zuständigen Bundes- und Landesministerien,
aber auch nicht-staatliche Organisationen, wie
Beratungsstellen und Frauenhäuser, vertreten.
Ferner haben einige Bundesländer als Folge des
Aktionsplans bereits eigene Landesaktions-
pläne beschlossen, um Verantwortung bei der
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen auch
auf Landesebene zu übernehmen. 

INTERNATIONALE ERFAHRUNGEN:
NORWEGEN UND SCHWEDEN

International sind der Aufforderung der Welt-
menschenrechtskonferenz, einen Nationalen
Aktionsplan für Menschenrechte zu erstellen,
bislang 17 Staaten6 nachgekommen, darunter
als einzige Industrieländer Australien (1993),
Norwegen (1999) und Schweden (2002). Die
Pläne weisen zum Teil ganz erhebliche Unter-
schiede in der Art und Weise der Erstellung
auf, vor allem was die Einbeziehung der Zi-
vilgesellschaft anbelangt. Auch in Umfang
und Inhalt variieren sie teilweise sehr stark.
Die Regierungen wollen mit den Plänen ein
Zeichen in ihrer Menschenrechtspolitik set-
zen. Alle Pläne sollen der Bestandsaufnahme
der Menschenrechtssituation im eigenen Land
dienen und Schritte für deren Verbesserung
festlegen.
Exemplarisch seien hier die Erfahrungen mit
den beiden europäischen Aktionsplänen von
Norwegen und Schweden dargestellt. Die Plä-
ne wurden jeweils von der Regierung erarbei-
tet, wobei großer Wert auf die Einbeziehung
der gesamten Gesellschaft gelegt wurde. Nach
der Intention beider Aktionspläne soll sich die
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Ziel Maßnahme Umsetzungsorgan Frist

1. Das Wissen über 1. Verbesserung der 1. Bundesministerium des 5 Jahre
Menschenrechte soll Menschenrechtsausbildung Innern in Zusammenarbeit 
verbessert werden. bei der Polizei mit den Ländern
Dabei ist die Verbreitung 
der Kenntnisse über 2. Verbesserung der 2. Bundesministerium 
wirtschaftliche, soziale Menschenrechtsausbildung der Verteidigung
und kulturelle Rechte innerhalb der Streitkräfte
besonders wichtig.

3. Unterstützung bei der 3. Bundesministerium 
Erarbeitung von schulischen für Bildung und Forschung
Curricula zur Menschen- in Zusammenarbeit mit den 
rechtsbildung Ländern

4. (…)

2. (…)

3. (…)

ABB.: AKTIONSPLAN IN TABELLENFORM



Verpflichtung zur Förderung der Menschen-
rechte klar in der Regierungspolitik widerspie-
geln und definiert werden, inwieweit die Be-
hörden zu einem bestmöglichen Menschen-
rechtsschutz heute und in Zukunft beitragen
können. Der schwedische Aktionsplan verfolgt
darüber hinaus das Ziel, ein besseres Bewusst-
sein für die Menschenrechtsarbeit zu schaffen
und die Koordinierung von Menschenrechts-
arbeit zu verbessern.
Bei der Wahl der Schwerpunktthemen sehen die
Pläne Norwegens und Schwedens eine unter-
schiedliche Fokussierung vor. Der norwegische
Plan befasst sich umfassend mit der gesamten
Bandbreite der Menschenrechtsthemen. Dabei
widmet sich der Plan etwa jeweils zu gleichen
Teilen der nationalen und der internationalen
Menschenrechtspolitik. Der schwedische Plan
bezieht sich fast ausschließlich auf nationale
Menschenrechtsfragen, wobei er sich auf be-
stimmte Schwerpunktthemen konzentriert. Ein
besonders herausgehobenes Thema im schwe-
dischen Plan ist die Menschenrechtsbildung.
Als Zeitrahmen sieht der norwegische Plan fünf
Jahre, der schwedische Plan drei Jahre vor.
Beide Pläne formulieren konkrete Maßnahmen
und setzen, wo dies sinnvoll ist, für die Umset-
zung der Maßnahmen Fristen. Auch die für die

Umsetzung zuständigen Organe werden in bei-
den Plänen benannt. 
Für den Umsetzungsprozess des norwegi-
schen Aktionsplans hat die Regierung in jedem
Ministerium einen Menschenrechtsbeauftrag-
ten ernannt. Diese sind Mitglieder der neu ge-
gründeten interministeriellen Arbeitsgruppe,
die vom Außenministerium geleitet wird. Die
Arbeitsgruppe überwacht systematisch die
Umsetzung der im Aktionsplan vorgesehenen
Maßnahmen. Jedes Ministerium berichtet der
Arbeitsgruppe über die Fortschritte, die bei 
der Umsetzung der in den jeweiligen Verant-
wortungsbereich fallenden Maßnahmen er-
reicht wurden. Die Ministerin für internatio-
nale Entwicklung ist für die Koordinierung 
dieser Arbeit verantwortlich. Die norwegische
Regierung hat sich ferner verpflichtet, eine
Evaluierung des Plans in ihrem „Jahresbericht
über Norwegens Bemühungen zur Förde-
rung der Menschenrechte“ vorzunehmen und
Informationen über etwaige Follow-Ups 
auf speziellen Webseiten zur Verfügung zu
stellen. In Schweden ist der Monitoring- und
Evaluierungsprozess ähnlich organisiert: Das
Monitoring erfolgt durch eine interministe-
rielle Arbeitsgruppe, die ihr Sekretariat beim
Justizministerium hat. Diese wird nach Ablauf

des für die Umsetzung des Plans vorge-
sehenen Zeitrahmens überprüfen, ob die Maß-
nahmen tatsächlich realisiert worden sind.
Probleme, die bei der Umsetzung des Plans
auftreten, werden in der interministeriellen
Arbeitsgruppe diskutiert und an die verant-
wortliche Ministerin bzw. den verantwort-
lichen Minister berichtet. 

BEWERTUNG DER BISHERIGEN
ERFAHRUNGEN

Die Erfahrungen mit sektoralen Aktionspro-
grammen in Deutschland und den Plänen von
Norwegen und Schweden zeigen, dass der mit
einem Aktionsplan verbundene arbeitsinten-
sive und zeitaufwändige Prozess lohnenswert
ist und dass ein Nationaler Aktionsplan für
Menschenrechte einen großen Mehrwert dar-
stellt. Die Vorzüge eines Aktionsplans können
wie folgt skizziert werden:
■ Ein Aktionsplan dokumentiert politischen

Willen. Menschenrechtliche Themen wer-
den an herausragender Stelle in der Regie-
rungspolitik verankert. 

■ Die umfassende Bestandsaufnahme und
Analyse der Menschenrechtssituation, die
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aus verschiedenen Blickwinkeln (Regie-
rung, NGOs, Wissenschaft, Wirtschaft etc.)
erfolgt, wird von den Beteiligten als sehr
wertvoll empfunden.

■ Ein Aktionsplan fördert die Bemühungen
um Kohärenz in der Politik, schafft Allian-
zen und bündelt gesellschaftliche Kräfte.

■ Ein Aktionsplan bietet eine strukturierte
Herangehensweise. Vor allem ein die Um-
setzung begleitendes Monitoring sowie die
Evaluierung der erzielten Ergebnisse er-
möglicht es den an der Erstellung des Ak-
tionsplans Beteiligten sowie allen anderen
Interessierten, in Zeiten angespannter
Haushaltslagen die Relation zwischen ein-
gesetzten Ressourcen und Erfolgen zu op-
timieren und ihre Arbeit auf diese Weise zu
rechtfertigen.

■ Darüber hinaus stellt ein Aktionsplan ein
öffentliches Dokument mit hohem Bil-
dungswert dar, der den allgemeinen Diskurs
über menschenrechtliche Themen fördert,
zur Bewusstseinsschärfung beiträgt und
der Zivilgesellschaft als Messinstrument für
die Beurteilung von Menschenrechtspolitik
dient.

Auch und insbesondere in Abgrenzung zu an-
deren Menschenrechtsmechanismen, zu denen
sich Deutschland auf nationaler und interna-
tionaler Ebene verpflichtet hat, stellt ein Natio-
naler Aktionsplan eine sinnvolle Ergänzung dar.
Auf nationaler Ebene ist als weiterer Mecha-
nismus vor allem der Menschenrechtsbericht
der Bundesregierung hervorzuheben. Sein
Zweck besteht darin, über einen bestimmten
Berichtszeitraum (ca. zwei bis drei Jahre) Re-
chenschaft über die Menschenrechtspolitik der
Bundesregierung in den Auswärtigen Bezie-
hungen und in anderen Politikbereichen
gegenüber dem Parlament abzulegen. Auf
internationaler Ebene hat sich Deutschland
durch die Ratifizierung von Menschenrechts-
übereinkommen im Rahmen der Vereinten Na-
tionen und des Europarats diversen weiteren
Menschenrechtsschutzinstrumenten unter-
worfen. Unter anderem hat sich Deutschland
dazu verpflichtet, in so genannten Staatenbe-
richten über die Verwirklichung der in den Men-
schenrechtsübereinkommen verankerten
Rechte Rechenschaft an internationale Aus-
schüsse zu legen. Im Unterschied zum Nationa-
len Aktionsplan sind diese Mechanismen als
reine Überprüfungsinstrumente einzustufen,
die sich mit der Menschenrechtssituation in der
Vergangenheit und in der Gegenwart befassen.
Der Nationale Aktionsplan zeichnet sich aber
vor allem durch seine Zukunftsorientiertheit
aus; er will einen defizitären Ist-Zustand durch
konkrete Maßnahmen abstellen und somit ak-
tiv eine Veränderung herbeiführen. 
Die Analyse der bisherigen Erfahrungen lässt
daher den Schluss zu, dass sich das aufwän-
dige Verfahren eines Nationalen Aktionsplans
lohnt, weil auf diese Weise gewünschte Verän-
derungen in der Menschenrechtsarbeit be-
wirkt werden können.

UMSETZUNG DES
BUNDESTAGSBESCHLUSSES

Die Bundesregierung hat den Auftrag des Bun-
destages vom 13. März 2003, in den nächsten

Menschenrechtsbericht einen knapp gefas-
sten Aktionsplan in Form eines eigenständi-
gen Kapitels zu integrieren, angenommen. Die
Veröffentlichung des Menschenrechtsberichts
mit dem Aktionsplan ist für die erste Jahres-
hälfte 2005 angekündigt.
Zur Vorbereitung des Aktionsplans hat das mit
der Redaktion des Menschenrechtsberichts
betraute Auswärtige Amt das Deutsche Insti-
tut für Menschenrechte gebeten, eine Studie
über die Erfahrungen mit bereits bestehen-
den Menschenrechtsplänen zu erarbeiten, die
im September 2003 vorgelegt wurde.7 Parallel
hierzu wurden Gespräche zwischen dem Aus-
wärtigen Amt und dem Deutschen Institut für
Menschenrechte zu konzeptionellen Fragen
geführt. Im November 2003 fand auf Initiative
des Deutschen Instituts für Menschenrechte
ein Fachgespräch zur Einführung in die The-
matik (capacity-building) statt. Der bewusst
eher kleine Teilnehmerkreis repräsentierte die
Bereiche Ministerien, Fraktionen, fachlich aus-
gewiesene nichtstaatliche Organisationen so-
wie angewandte Wissenschaft. Bei der im
Rahmen dieser Veranstaltung geführten Dis-
kussion herrschte in Bezug auf den Bundes-
tagsbeschluss Konsens, dass dieser nicht auf
einen umfassenden Aktionsplan ausgerichtet
sei. Die Platzierung in einem Kapitel des Men-
schenrechtsberichts spreche dafür, dass eine
Konzentration auf Schwerpunktthemen ge-
wollt sei. 
Die weiteren Schritte der Erarbeitung des Ak-
tionsplans – die Auswahl der Schwerpunkt-
themen und die Formulierung von Zielen und
Maßnahmen – erfolgten innerhalb der Res-
sorts. Der Prozess wurde für die interessierte
Öffentlichkeit nicht transparent gestaltet. Eine
Beteiligung der Zivilgesellschaft bei der Plan-
erstellung fand nicht statt. Der Plan wird sich
mit knapp 20 Themenfeldern befassen, wobei
der überwiegende Schwerpunkt des Plans im
Bereich der Außenpolitik angesiedelt sein
wird. Der Horizont der Planziele beträgt zwi-
schen zwei und vier Jahre. Ein Entwurf des

Plans lag der Autorin bei Redaktionsschluss
noch nicht vor.
Es ist bedauerlich, dass die Chance der partizi-
pativen Erarbeitung nicht genutzt wurde. Es
kann aber momentan noch nicht beurteilt
werden, ob und inwieweit nicht wenigstens
Vorstellungen von Expertinnen und Experten
der Zivilgesellschaft und Wissenschaft, die
außerhalb des Kontextes eines Aktionsplans
geäußert wurden, bei der Formulierung des
Plans Berücksichtigung gefunden haben. 
Nun bleibt abzuwarten, ob der im Vergleich zur
Idee der Wiener Weltmenschenrechtskonfe-
renz abgespeckte Aktionsplan für Menschen-
rechte den Erwartungen in punkto Zukunfts-
orientiertheit und Formulierung von konkre-
ten neuen Zielen und Maßnahmen, an denen
sich die Regierung zu messen lassen haben
wird, gerecht wird und ob der reine Regie-
rungsplan auch ohne die Einbeziehung der Zi-
vilgesellschaft die für seinen Erfolg notwen-
dige Zustimmung erfahren wird. 

ANMERKUNGEN
1 Dok. Nr. A/CONF. 157/23, 12.07.1993; auf deutsch ab-
gedruckt in: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Na-
tionen (Hrsg.): Gleiche Menschenrechte für alle (DGVN-
Texte 43) Bonn 1994.
2 Bundestagsdrucksache 15/397.
3 Office of the UN High Commissioner on Human Rights:
Handbook on National Human Rights Plans of Action.
Genf, 29.08.2002; im Internet abrufbar unter: http://
www.unhchr.ch/pdf/nhrap.pdef 
4 Erklärung und Aktionsprogramm, 08.09.2001, Rnr. 66,
99ff., 167; im Internet auf deutsch abrufbar unter: http://
www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf 
5 Abschlussdokument „Eine kindergerechte Welt“, Dok.
Nr. A/S-27/19/Rev. 1, 10.05.2002, Rnr. 59ff; im Internet
auf deutsch abrufbar unter: http://www.un.org/Depts/
german/gv-sondert/gv27/as2719rev1.pdf 
6 Australien (1993), Malawi (1995), Lettland (1995),
Philippinen (1996), Brasilien (1997), Ecuador (1998),
Indonesien (1998), Mexiko (1998), Südafrika (1998), Ve-
nezuela (1999), Bolivien (1999), Norwegen (1999), De-
mokratische Republik Kongo (2000), Schweden (2002),
Litauen (2002), Mongolei (2003) und Moldawien (2004).
7 Frauke Weber (Deutsches Institut für Menschen-
rechte): Ein Nationaler Aktionsplan für Menschenrechte
für Deutschland? Berlin 2003.
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tativ für die politische Bildung in Deutschland.
Wenn man bedenkt, dass dieses Drittel von der
jeweiligen Struktur her sehr unterschiedlich
aussieht, diese Tatsache aber bei der Auswertung
fast ganz außer Acht gelassen wurde, dann müs-
sen die Ergebnisse sehr zweifelhaft ausfallen.
Nach dem Bericht verfügt „ein Fünftel der be-
fragten Einrichtungen über gar kein fest ange-
stelltes pädagogisches Personal, weitere knapp
40% der Einrichtungen beschäftigen zwischen
0,5 bis zwei MitarbeiterInnen“ (Seite 25f. des in
Berlin vorgestellten Berichts). Nur bei 6,6% der
Einrichtungen arbeiten mehr als zehn fest ange-
stellte pädagogisch ausgebildete Personen. Die
Summe aller Aktivitäten zur politischen Bildung
bei den Einrichtungen, die mehr als zehn Päda-
goginnen und Pädagogen beschäftigen, liegt so
hoch, dass diese Daten bei der Auswertung hät-
ten gesondert dargestellt werden müssen.
Und hier liegt der Hase im Pfeffer. Weil keine Ge-
wichtung und keine Differenzierung vorgenom-
men wurden, kann das Ergebnis nicht stimmen.
Wenn zum Beispiel neun „Mini-Einrichtungen“,
über deren Existenz ich ja glücklich bin, angeben,
dass sie keine Veranstaltungen zur Medienpäda-
gogik anbieten, und die zehnte als Großeinrich-
tung mit ca. 1.000 Veranstaltungen pro Jahr 50%
ihrer Aktivitäten im Medienbereich durchführt,
dann werden nach der Logik des Berichts nur 
5% Angebote im medienpädagogischen Bereich
durchgeführt – ein statistischer Schnitt, der als
inhaltliche Aussage völlig wertlos ist.
Darum ist es m.E. kaum verzeihlich, dass keine
Gewichtung vorgenommen wurde. Um zu
handfesten Aussagen zu kommen, hätte man
dringend die absoluten Zahlen der Veranstal-
tungen und Projekte miteinander in Beziehung
setzen und die erheblichen quantitativen Unter-
schiede auf die Waagschale legen müssen. Wenn
es sich dabei auch um ein diffiziles Unterfangen
handelt, ist es für die Auswertung unerlässlich.
Ein Ausweg wäre zum Beispiel, von vornherein
Einrichtungen nach ihrer Größe und Wirkungs-
breite gesondert zu erfassen, auszuwerten und
auch in unterschiedlicher Weise darzustellen.
So aber sind alle Tabellen und die zahllosen
Schaubilder der Studie auf ihre Aussagekraft
hin zu befragen.
Dieser Mangel des Berichts ist auch nicht zu be-
heben durch Gruppendiskussionen und Inter-
views mit Expertinnen und Experten, so wün-
schenswert solche qualitativen Erhebungen
sind. Gegenüber den Grunddaten erhalten sie
meiner Meinung nach durch die häufigen Zi-
tate sogar ein zu starkes Gewicht. Nach wel-
chen Kategorien die Gespräche ausgewertet
wurden, wird nicht deutlich genug.
Methodisch fragwürdig ist auch die Teilneh-
merbefragung bei der „Attac-Sommerakade-
mie“. Wenn man bedenkt, dass es sich um eine
einzige Veranstaltung (vom 30.7.-5.8.2004 in
Dresden) handelt, dann darf man schon stau-
nen, welche gewagten Schlüsse aus diesem Pro-
jekt gezogen wurden und welche Rolle Attac bei
der Gewichtung des gesamten Berichts erhält.

Die politische Bildung wird 
zu einem Brei
Dem Forschungsteam war schon bewusst, dass
es sich auf Glatteis begeben würde bei dem Ver-
such, die gesamte politische Bildung in
Deutschland zu erfassen. Umso eher hätte man
erwarten dürfen, dass alle Anstrengungen
unternommen werden, die politische Bildung
wenigstens in ihren wichtigsten Unterschei-
dungsprofilen zu erfassen und darzustellen.
Nur am Anfang des Berichts werden schüch-
terne Versuche in dieser Richtung gemacht. Da-
nach gehen die erhobenen Daten in einem Brei
unter. Meiner Meinung nach hätte der Bericht
eine Chance geboten, die Strukturen politischer
Bildung in Deutschland herauszuarbeiten und
Stärken und Schwächen darzulegen.
Wir haben die reiche Landschaft vieler freier
Träger, die in sich schon sehr differenziert ist
und zum Teil weltanschaulich deutlich unter-
scheidbare Profile hat. Diese Trägergruppen 
haben Möglichkeiten und Schwierigkeiten, die
sich zum Beispiel von der politischen Bildung
im öffentlichen Auftrag erheblich unterschei-
den. Darüber würde man aus dem Bericht gern
etwas erfahren.
Eine klar unterscheidbare Gruppe unter den
Trägern politischer Bildung in Deutschland sind
die Stiftungen der Parteien mit ihren Akade-
mien und Bildungswerken. Möchte man über
deren Arbeit etwas erfahren, dann wird man
den Bericht vergeblich befragen.
Will man aber die Vorzüge und Probleme der
Strukturen politischer Bildung in Deutschland
erfassen, dann kann man diese Hauptdifferen-
zierungen nicht einfach übergehen und den
„Einheitsbrei“ politischer Bildung dann den
Neuen Sozialen Bewegungen entgegensetzen.
Auch der Bereich der politischen Bildung im öf-
fentlichen Auftrag wird nicht besonders ge-
wichtet und dargestellt. Dabei ist gerade dieser
Sektor eine deutsche Spezialität, die man eben-
falls mit ihren Vorzügen und Mängeln überprü-
fen sollte, bevor man sie mit allen anderen Be-
reichen politischer Bildung zusammenrührt. Ich
kann nicht begreifen, weshalb die Bundeszent-
rale für politische Bildung, die bedeutendste
Einrichtung politischer Bildung in Deutschland,
so gut wie gar nicht im Bericht vorkommt. Auf
die große Zahl und Streubreite der Publikatio-
nen zur politischen Bildung, die von der Bundes-
zentrale und etlichen Landeszentralen heraus-
gegeben werden und für die politische Bildung
in Deutschland eine enorme Bedeutung haben,
geht der Bericht überhaupt nicht ein.
Werden alle Bereiche vorschnell vermischt,
dann muss man sich nicht wundern, dass auch
die politisch Verantwortlichen nicht differen-
zieren und wie in Hannover die Landeszentrale
auch mit der Begründung schließen, es gebe ja
noch genügend andere Träger politischer Bil-
dung im Land.
Was das Wesen politischer Bildung im öffent-
lichen Auftrag ausmacht, ist die Verpflichtung,
Politik und Gesellschaft vom Kern des Grundge-

Der Glaube an das Messbare …
Es wäre ja zu schön, einen Bericht in Händen zu
haben, der die Situation der politischen Bildung
in Deutschland überzeugend und aktuell dar-
stellt! Bei dem riesigen Unterfangen war die
Hoffnung auf einen solchen Bericht kaum be-
gründet. Was wir jetzt vom Institut für Sozial-
pädagogik, Sozialarbeit und Wohlfahrtswis-
senschaften der TU Dresden in Händen haben,
ist zwar lesenswert und vermittelt manche An-
näherungen und Tendenzen, die in Fachkreisen
kritisch diskutiert werden sollten. Aber damit
kann nicht der Anspruch verbunden werden,
jetzt wisse man über den aktuellen Stand der
politischen Bildung in Deutschland Bescheid.
Der Anspruch des Auftraggebers – des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung – war
aber die „Erarbeitung einer Studie, die Auf-
schluss über die empirische Wirklichkeit der po-
litischen Bildungsarbeit gibt. (...) In der Erfassung
und Auswertung sollen Institutionen, Themen-
und Förderbereiche o.ä. ohne Einschränkungen
berücksichtigt werden.“ Dieser Auftrag war ein
schwerer Rucksack, der vom kleinen Team der TU
Dresden kaum geschultert werden konnte. Aus
diesem Grund hätte der Bericht zurückhalten-
der ausfallen müssen. Die Latte war von Anfang
an so hoch gelegt, dass man sie nicht überque-
ren konnte.

Zum methodischen Vorgehen
Die Validität des Berichts steht und fällt mit 
den Methoden, die man bei diesem Projekt 
anwendet. Und hier melde ich erhebliche Zwei-
fel an. Bei der Präsentation des Berichts am 29.
und 30. November 2004 in Berlin wies der Lei-
ter der Projektgruppe, Prof. Dr. Lothar Böhnisch,
wiederholt darauf hin, dass der Bericht auf ei-
ner „soliden Grundgesamtheit“ beruhe. Genau
das muss in Zweifel gezogen werden. Nun ist es
wirklich schwer, diese Grundgesamtheit zu er-
fassen. Der Fragebogen, der auch schon ein Rie-
senproblem darstellt, wurde an 1.060 Einrich-
tungen in Deutschland verschickt. Diese Zahl
steht auf keinem sicheren Grund, eine Tatsache,
die den Autorinnen und Autoren der Studie im
Kern bewusst ist. So sagte mir zum Beispiel der
Leiter einer bedeutenden Akademie für politi-
sche Bildung in Deutschland, dass sein Haus
nicht in die Erhebung einbezogen gewesen sei.
Geht man aber dennoch von der Zahl 1.060 
aus, dann fällt auf, dass die Rücklaufquote der
Fragebögen lediglich 33% betragen hat. Von 
etlichen Einrichtungen weiß ich, dass sie nach
gründlicher Überlegung keinen ausgefüllten
Fragebogen nach Dresden geschickt haben. Die
Fragen schienen ihnen für den eigenen Bereich
nicht passend und nicht differenziert genug. In
manchen Fällen hatten sie die geforderten Da-
ten nicht präzise genug zur Hand und wollten
nicht grob über den Daumen peilen, was ganz
bestimmt in dem einen oder andern Fall Abhilfe
geschafft haben dürfte.
Die 349 Einrichtungen, die den Fragebogen aus-
gefüllt haben, sind schon kaum mehr repräsen-
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setzes her darzustellen, zu analysieren und zur
Diskussion zu stellen. Und dafür gelten die Beu-
telsbacher Prinzipien (die ja spannungsgela-
dene und kontroverse politische Bildung er-
möglichen), die für weltanschaulich gebundene
Träger natürlich eine geringere Bindungskraft
haben.
Auch die vielen Volkshochschulen haben eine
Verwandtschaft zum Bereich der politischen
Bildung im öffentlichen Auftrag und verdien-
ten ebenfalls eine gesonderte Darstellung. Den
unverwechselbaren Profilen der verschiedenen
Trägerbereiche, die nicht austauschbar sind,
wird der Bericht nicht gerecht.
Es ist eine Grundfrage einer solchen Evaluation,
wer die Sisyphusarbeit leisten soll und kann.
Zweifellos gibt es Berührungspunkte zwischen
politischer Bildung und Sozialpädagogik, aber
die Wissenschaftsbereiche sind auseinander zu
halten und haben ihre eigenen Strukturen, die im
Bericht aber immer wieder ineinander fließen.
Deshalb kann es nicht verwundern, wenn die
didaktische Diskussion der Fachdisziplin Poli-
tische Bildung nicht angemessen dargestellt
wird. Bei aller „Entgrenzungs-Problematik“ ist
es im Kern nicht umstritten, dass politische Bil-
dung mit den Kategorien des Politischen zu ar-
beiten hat, die im Lauf der letzten Jahrzehnte in
der Didaktik politischer Bildung immer wieder
in den Mittelpunkt gestellt und diskutiert wur-
den. Schon der frühe Hermann Giesecke hat
darauf hingewiesen, dass bestimmte Katego-
rien für politisches Lernen unverzichtbar sind.
Dazu gehören unter anderen Konflikt, Konkret-
heit, Macht, Recht, Interesse, Solidarität, Ideo-
logie und Geschichtlichkeit.
Die politische Bildung tut gut daran, sich nicht
von diesem Kern zu verabschieden. Dann wird
auch sofort klar, dass reines „Aktionslernen“
nicht mit politischer Bildung gleichgesetzt
werden kann. Sich an politischen Aktionen zu
beteiligen, kann ein Ausdruck politischer Bil-
dung sein, diese Beteiligung kann aber politi-
sche Bildung nicht ersetzen. Diese Problematik
wurde schon vor langer Zeit und immer wieder
in der Didaktik politischer Bildung behandelt
und war in gewisser Weise schon „zu den Akten
gelegt“. Darum verwundert es, dass „Aktionsler-
nen“ fast als neue (!) Heilslehre angeboten wird.

Ist die politische Bildung verstaubt?
Hier ist nicht der Raum, auf viele andere Frage-
stellungen des Berichts einzugehen. Nur kurz
soll noch auf einige Punkte hingewiesen werden,
die mir besonders problematisch erscheinen.
■ So wird unter anderem ausgeführt, dass „der

Weg (politischer Bildung) durchweg zwi-
schen traditioneller Institutionenkunde und
lebensweltlichem Eventmanagement ge-
sucht“ werde (S.41).
Ich möchte gern mit genauer Anschrift die
Institution in Deutschland genannt bekom-
men, die heute noch „traditionelle Institu-
tionenkunde“ betreibt. Wenn das einige
Leute bei der Befragung behauptet haben,
dann sollen sie das bitte exakt belegen. Sonst
sind solche Hinweise wertlos und gefährlich
zugleich, weil sie der politischen Bildung
ganz zu Unrecht einen verstaubten Anstrich
geben. Und dann wird diese antiquierte
Form politischer Bildung per Zitat noch be-
sonders den Zentralen für politische Bildung
in die Schuhe geschoben (S.56/57), selbst

wenn diese Feststellung dann an anderer
Stelle wieder etwas relativiert wird (S.58).

■ Auch an anderer Stelle, zum Beispiel bei den
Themenfeldern, suggeriert der Bericht, die
politische Bildung sei in weiten Bereichen
von vorgestern und nicht am Puls der Zeit.
Man wird bei Befragungen immer den einen
oder andern finden, der so etwas behauptet.
Die Wirklichkeit wird damit nicht erfasst. Im-
mer wieder erlebe ich nicht nur bei den Lan-
deszentralen und der Bundeszentrale, son-
dern auch bei Volkshochschulen und vielen
freien Trägern, wie sie aufgeweckt und putz-
munter ihre Angebote nach dem ausrichten,
was unsere Zeit erfordert und was die Bür-
gerinnen und Bürger brauchen und nachfra-
gen. Darum ist es auch regelrecht falsch,
wenn der Bericht von „rückläufiger Nach-
frage“ spricht (S.92). Wenn es bei manchen
Trägern rückläufige Nachfrage gibt, dann
hat das fast ausschließlich damit zu tun, dass
die Rahmenbedingungen erheblich schwie-
riger geworden sind.

■ Politische Bildung kann sich aus verständ-
lichen Gründen weit weniger auf dem Markt
halten als andere Fächer im Bildungskanon.
Der Beleg lässt sich erbringen, dass ein Mehr
an Personal und Geld ein entsprechendes
Mehr an Angeboten politischer Bildung, das
auch nachgefragt wird und dringend gebo-
ten ist, bringt. Dann darf der Bericht aber
diese Realität auch nicht verbiegen und so
tun, als würde eine zurückgehende Nach-
frage damit zusammenhängen, dass die po-
litische Bildung mit antiquierten Methoden
und Inhalten arbeiten würde (S.270).

Darum ist dem Bericht auch voll in folgendem
Punkt zuzustimmen: „Der Staat muss den Wert
der Politischen Bildung für die Demokratie und
die Vermittlung gesellschaftspolitischer Kom-
petenzen erkennen und sie dementsprechend
würdigen und fördern“ (S.205). Die Demokratie
braucht die politische Bildung, gerade weil ein
großer Glaubwürdigkeits- und Vertrauensver-
lust eingetreten ist. Dieses riesige Problem kann
durch Maßnahmen politischer Bildung wenigs-
tens teilweise aufgefangen werden Das gelingt
jedoch nur, wenn die Institutionen und Träger

politischer Bildung selbst als glaubwürdig gel-
ten. Hier widerspreche ich dem Bericht aus-
drücklich, wenn er unterstellt, dass auch die po-
litische Bildung vom Glaubwürdigkeitsverlust
„maßgeblich betroffen“ sei (S.267). Tag für Tag
erlebe ich ein riesiges Vertrauen, das der politi-
schen Bildung entgegengebracht wird.

Beutelsbacher Konsens ist eine Hilfe
Immer wieder stelle ich fest, dass der wichtige
Beutelsbacher Konsens nicht korrekt darge-
stellt oder missverstanden wird. Sein Anspruch
bezieht sich ausschließlich auf die politische
Bildung im öffentlichen Auftrag, also auch
ganz wesentlich auf die politische Bildung in
den Schulen. Hier hat er auch, soweit ich sehe,
unbestrittene Gültigkeit, ist längst zum Export-
schlager geworden und für die politische Bil-
dung etlicher Länder in aller Welt eine wichtige
Orientierung.
Für weltanschaulich gebundene Träger kann
der Beutelsbacher Konsens keine absolute Ver-
bindlichkeit beanspruchen. In diesem Feld kann
er lediglich wichtige Orientierung geben, weil
Bildungsprozesse nur möglich sind, wenn die
Lehrenden und die Lernenden nicht in ein en-
ges Korsett beim Lernprozess gesteckt werden.
Deshalb ist es nicht gut, wenn der Bericht un-
taugliche alte Bilder wie „Konsensmaschine“
(S.63) neu aufleben lässt. Übrigens fällt auf,
dass der Beutelsbacher Konsens in anderem Zu-
sammenhang wieder als bedeutsam dargestellt
wird (S.138). Nicht nur hier fragt man nach der
inneren Konsistenz des Berichts.

Der Bericht gibt wichtige Anregungen
Es bringt den Leserinnen und Lesern mehr, die
kritischen Punkte des Berichts in den Mittel-
punkt zu stellen. Natürlich enthält er auch eine
Reihe von Anregungen, die nützlich sind und
breit diskutiert werden sollten.
■ Dazu gehören zum Beispiel die Hinweise auf

die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit für
die politische Bildung, Sie stellt ihr Licht oft
unter den Scheffel und braucht sich so über
den relativ geringen öffentlichen Stellen-
wert nicht zu wundern. 

■ Von Interesse sind auch die Thesen zum le-
benslangen Lernen, bei dem die politische
Bildung eine große Rolle spielen sollte. Auch
die geforderten Konzepte zur Senioren-Ar-
beit sollten ernst genommen werden.

■ Im Bericht wird auch deutlich, wie wichtig
politische Bildung für eine lebendige Zivilge-
sellschaft sein kann.

■ Ausdrücklich begrüße ich schließlich die
Auffassung des Autorenteams zur Frage der
Messbarkeit des Erfolgs politischer Bildung,
weil ich wie Klaus Ahlheim dem „naiven
Glauben an die Macht des Messbaren“ nicht
anhänge. Gerade in unseren Tagen ist der
Glaube an das Messbare riesengroß und
stellt damit alles, was werthaltig, aber nicht
messbar ist, in den Schatten: Das ist eine Ge-
fahr, die von der Bildungspolitik noch viel zu
wenig gesehen wird.

Insgesamt habe ich die Befürchtung, dass der
Bericht die politische Bildung vielleicht ohne
Absicht eher an den Pranger stellt. Und das ist
nicht gerechtfertigt und wird den vielfältigen
engagierten Bemühungen bei den meisten Trä-
gereinrichtungen nicht gerecht. Die politische
Bildung ist besser als ihr Ruf!
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Bedeutung der politischen Bildung für ein
demokratisches Gemeinwesen weiß.



tet und bieten sowohl für Lehrende und Ler-
nende fundierte Materialien. Diese für die po-
litische Bildung relevanten Inhalte werden auf
dem Portal beschrieben und in übersichtlicher
Form bereitgestellt.

Was bietet …

… der Webkatalog?
Im Webkatalog werden wichtige Adressen und
Angebote im Web in den Bereichen Politik und
Bildung erfasst, beschrieben und nach Themen
sortiert zur Verfügung gestellt. Der Webkata-
log umfasst derzeit über 2000 Datensätze vom
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V.
über das Deutsche Institut für Entwicklungs-
politik bis hin zu Zeitgeschichte-online.

… der Bereich Download?
Wer insbesondere auf der Suche nach reinen
Online-Texten ist, wird im Downloadbereich
fündig. Sortiert nach Themen werden hier
sämtliche derzeit online zur Verfügung ste-
henden Publikationen der Zentralen für politi-
sche Bildung verzeichnet. Die Texte stehen im
html- und/oder pdf-Format zur Verfügung. So
finden sich etwa zum Thema EU-Erweiterung
derzeit ca. 30 Onlinetexte oder ca. 20 Beiträge
zum Themenbereich Zuwanderung/Migration.

… der Bereich Linktipps?
In diesem Bereich werden zu jeweils aktuellen
Themen eine Auswahl an Linktipps zusammen-
gestellt. Monatlich kommen zwei bis drei ak-

tuelle Themen hinzu bzw. werden überarbeitet
und auf den neusten Stand gebracht. Häufig
werden Konflikte in Krisenregionen themati-
siert oder aktuell anstehende Wahlen.

… der Bereich Projekte?
Interessante, nachahmungswürdige Projekte
werden in diesem Bereich vorgestellt. Der
Schwerpunkt soll dabei auf Onlineprojekten lie-
gen, wobei auch Projekte und Wettbewerbe in
klassischem Sinne Berücksichtigung finden. So
wird beispielsweise auf aktuelle E-Learning-
Kurse und neue Lernplattformen hingewiesen
sowie auf Online-Quizspiele und Online-Spiele.

… der Bereich Veranstaltungen?
Wichtige Termine im Umfeld von Politik und Bil-
dung werden in diesem Bereich angekündigt. In
der Regel handelt es sich um größere Veranstal-
tungen und Aktionen mit bundesweiter Rele-
vanz und Teilnahmemöglichkeit (Kongresse,
Tagungen etc.). Des Weiteren besteht die Mög-
lichkeit, direkt auf den bundesweiten Veran-
staltungskalender der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung zuzugreifen sowie auf die Ver-
anstaltungsübersichten der Landeszentralen.

… der Newsletter?
Wer laufend über die neuen Webangebote der
Zentralen für politische Bildung informiert wer-
den möchte, kann den monatlich erscheinenden
Newsletter abonnieren. Der Newsletter infor-
miert über Neuigkeiten auf dem gemeinsamen
Portal und bietet aktuelle Linktipps und Hinweise.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft
Politische Bildung Online
Die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Politi-
sche Bildung Online wurde am 1. Januar 2000
ins Leben gerufen, um ein gemeinsames Inter-
netportal der politischen Bildung unter der
Webadresse politische-bildung.de aufzubau-
en. Der Bundesarbeitsgemeinschaft gehören
die Bundeszentrale für politische Bildung so-
wie die Landeszentralen für politische Bildung
der jeweiligen Bundesländer an. Die Landes-
zentrale für politische Bildung Baden-Würt-
temberg wurde von der Bundesarbeitsgemein-
schaft beauftragt, dieses Portal zu entwickeln
und zu betreuen.

Was bietet das Portal?
Das gemeinsame Portal soll die Internetange-
bote der politische Bildung in Deutschland un-
ter einer gemeinsamen Webadresse einem
breiten Publikum zugänglich machen. Wobei
in erster Linie die Angebote der Zentralen für
politische Bildung erfasst werden und in zwei-
ter Linie die Angebote anderer Anbieter in den
Bereichen Politik und Bildung.

Was zeichnet die Angebote aus?
Die Angebote der Zentralen für politische Bil-
dung zeichnen sich gemäß ihrem Auftrag ins-
besondere durch Überparteilichkeit und Mei-
nungsvielfalt aus. Dazu gehört, dass Themen,
die in Politik, Wissenschaft oder Gesellschaft
kontrovers sind, auch kontrovers dargestellt
werden. Die Beiträge sind didaktisch aufberei-
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Wer betreibt das Portal ?
Der Bundesarbeitsgemeinschaft
(BAG) Politische Bildung Online
gehören die Bundeszentrale für politische
Bildung sowie die Landeszentralen
für politische Bildung der jeweiligen
Bundesländer an.

Im Download-Bereich …
werden sämtliche derzeit online zur
Verfügung stehende Publikationen
der Zentralen für politische Bildung
verzeichnet.

Im Webkatalog …
sind derzeit über 2000 wichtige
Adressen und Angebote im Web im
Bereich Politik und Bildung erfasst,
beschrieben und nach Themen sortiert
zugänglich.

Im Bereich Link-Tipps …
werden zu jeweils aktuellen Themen
eine Auswahl an Link-Tipps zusammen-
gestellt. Monatlich kommen 2–3 Themen
hinzu bzw. werden überarbeitet und
aktualisiert.

Was möchte das Portal ?
Das gemeinsame Internet-Portal
möchte die Internet-Angebote aller
Zentralen für politische Bildung unter
der gemeinsamen Web-Adresse
www.politische-bildung.de
zugänglich machen.

Das Informations-Portal zur politischen Bildung
Ein Angebot der Zentralen für politische Bildung

Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Politische Bildung Online
c/o Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg,
Stafflenbergstr. 38, 70184 Stuttgart
info@politische-bildung.de                  www.politische-bildung.de



Wegweiser zu den Menschenrechten

K. PETER FRITZSCHE

Menschenrechte. Eine Einführung 
mit Dokumenten.

Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn u.a. 2004
422 Seiten, 15,90 Euro

K. Peter Fritzsche, Politikwissenschaftler und In-
haber des UNESCO-Lehrstuhls für Menschen-
rechtsbildung an der Otto-von-Guericke-Uni-
versität Magdeburg, hat unlängst ein Einfüh-
rungs- und Studienbuch, einen – um es gleich
vorweg zu sagen – außergewöhnlich fundierten
„Wegweiser“ zu den Menschenrechten vorge-
legt. Das Buch wird vom Autor bescheiden als
„Einführungsbuch“ bezeichnet, das Grund-
kenntnisse, Orientierungs- und Handlungswis-
sen vermitteln will, weil Menschen ein „gerüt-
telt Maß an Wissen und Verständnis“ (S. 11)
brauchen, um zu begreifen, was Menschen-
rechte für jeden Einzelnen und seine Mitmen-
schen bedeuten. Im Mittelpunkt des Buches ste-
hen die Normen, Institutionen, Instrumente und
Akteure des Menschenrechtsschutzes, die „ei-
nen enormen zivilisatorischen Fortschritt dar-
stellen, ohne den die Welt erheblich brutaler, un-
freier und ungleicher wäre“ (a.a.O.). 
Das Buch ist in sechs Teile gegliedert, die alle-
samt systematisch aufgebaut und „didaktisch“
durchdacht sind. Im ersten Teil („Begriffe – Er-
klärungen – Entwicklungen“) geht es um einen
systematischen und zugleich um einen histori-
schen Zugang, der ein Grundverständnis über
Menschenrechte und die Menschenrechtsidee
vermittelt. Bereits dieser Teil des Buches be-
sticht durch eine klare und übersichtliche Dar-
stellung, die mit aussagekräftigen Bildquellen,
graphisch vom Fließtext abgehobenen Tabellen
und Abbildungen arbeitet und somit zentrale
Sachverhalte und Aussagen visualisiert. Der
zweite Teil („Vom nationalen zum internationa-
len Menschenrechtsschutz“) gibt einen umfas-
senden Überblick über Instrumente, Institutio-
nen und Mechanismen, die nach 1945 auf
nationaler, supranationaler und internationa-
ler Ebene entwickelt wurden. Der dritte Teil skiz-
ziert unter der Überschrift „Unteilbare, um-
strittene und unvollendete Menschenrechte“
Aspekte von solchen Menschenrechten (wirt-
schaftliche, soziale, kulturelle Rechte; das
Recht auf Entwicklung sowie das Recht, nicht
diskriminiert zu werden), die im Mittelpunkt
vieler Kontroversen des internationalen Men-
schenrechtsdiskurses standen und immer noch
stehen. Dieser Teil ist gerade deshalb so wich-
tig, weil nach wie vor zu konstatieren ist, dass
die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte – im Gegensatz zu den bürgerlichen und
politischen Rechten – weniger stark im öffent-
lichen Bewusstsein verankert sind. 
Menschenrechte von besonders verletzlichen
Gruppen werden im vierten Teil des Buches er-
örtert. Es handelt sich hierbei um Gruppen
(Frauen, Kinder, Flüchtlinge und Asylsuchende,
Arbeitsmigranten und Minderheiten), denen
bisher immer noch Gleichberechtigung vorent-
halten wird und die als potenzielle Opfergrup-
pen außergewöhnlich gefährdet sind, d.h. einen
besonderen und weitergehenden Schutz benö-
tigen. Der fünfte Teil stellt staatliche und nicht-
staatliche Akteure und Adressaten der Men-

schenrechtspolitik dar. In durchaus kritischer
Absicht stellt K. Peter Fritzsche in diesem Kapi-
tel die Frage, ob der Nationalstaat überhaupt
noch der adäquate und ausschließliche Adres-
sat der Menschenrechte sein kann. Stellt sich
doch angesichts der Globalisierung die Frage, ob
Wirtschaftsunternehmen – die als Global Play-
ers agieren und sich der staatlichen Kontrolle zu
entziehen wissen – nicht auch Adressaten der
Menschenrechte sein müssten (S. 142ff.). K. Pe-
ter Fritzsche bezieht nicht nur in dieser Frage
eine eindeutige Position. Die aktuellen Diskurse
zur Menschenrechtspolitik, die sich nach dem
11. September 2001 entwickelten, werden sehr
wohl thematisiert. Angesichts der Bedrohung
durch die entgrenzte terroristische Gewalt
„wächst die Bereitschaft, die moralischen und
rechtlichen Grenzen der Repression zu ver-
schieben“ (S. 175). Deshalb das deutliche Plä-
doyer, bei der Bekämpfung des internationalen
Terrorismus und der Herstellung von Sicherheit
Menschenrechtsnormen strikt einzuhalten.
Im sechsten und letzten Teil schließlich wird
Menschenrechtsbildung als ein unverzichtbares
Element der Menschenrechtsentwicklung the-
matisiert (vgl. auch den Beitrag von K. Peter
Fritzsche in diesem Heft). Die Kernthese ist, dass
Menschenrechte nur dann ihre Wirkung entfal-
ten können, wenn man sie kennt und auch ver-
steht. Menschenrechte müssen daher gelernt
werden. Vor dem Hintergrund dieser These ent-
faltet der Autor ein konzeptionelles Angebot zur
Menschenrechtsbildung. Das Wissen über Men-
schenrechte, ihre positive Bewertung und die
Bereitschaft, sich für sie einzusetzen, sind uner-
lässliche Bildungsziele. K. Peter Fritzsche fasst
dies in drei Imperativen zusammen: „1. Kenne
und verteidige deine Rechte. 2. Anerkenne die
Recht der anderen. Verhalte dich im Alltag sel-
ber so, dass du die Menschenrechte der anderen
anerkennst und nicht verletzt. 3. Verteidige nach
deinen Kräften auch die Rechte anderer und
helfe nach deinen Möglichkeiten Opfern von
Menschenrechtsverletzungen.“ (S. 169). Gerade
dieser Teil verdeutlicht, dass die Menschen-
rechtsidee und die Verwirklichung bzw. Durch-
setzung der Menschenrechte ein immer noch
unvollendetes Projekt (S. 39ff.) darstellen. 
Ein umfangreicher Dokumententeil (S. 183-
421) schließt sich an die oben skizzierten
Hauptkapitel an. Der umfangreiche Anhang ist
eine vorzügliche Quellensammlung. Interes-
sierten Leserinnen und Lesern werden zentrale
Dokumente, historische Quellen – gleichsam
die „Meilensteine“ (z.B. Virginia Bill of Rights;
Französische Erklärung der Menschen- und
Bürgerrechte; Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte vom 10.12.1948 usw.) der Ent-
wicklung der Menschenrechte –, internationale
Übereinkommen, wichtige Fakultativproto-
kolle, Europäische Konventionen und Erklärun-
gen an die Hand gegeben. 
Zwei weitere „Serviceleistungen“ zeichnen das
Buch aus. Im Anschluss an jedes Kapitel werden
durchgängig Literaturtipps angeboten, die eine
Vertiefung der jeweils erörterten Aspekte er-
möglichen. Lobenswert ist der Umstand, dass
die weiterführenden Literaturangaben über-
schaubar gehalten sind und nur die wichtigsten
(und zudem aktuellen) Literaturstellen benen-
nen. Das Buch enthält des Weiteren eine Fülle
von relevanten und kommentierten Internet-
adressen (S. 176ff.). Thematisch interessante

Links werden als Fußnoten angeboten, die dazu
anregen sollen, das Internet als Informations-
quelle über die Menschenrechte zu nutzen. Das
Internet ist inzwischen eine der wichtigsten
Ressourcen der Menschenrechtsarbeit gewor-
den, bietet es doch die Chance grenzüber-
schreitender Kommunikation, die Zensurmaß-
nahmen und autoritäre Regulierungsversuche
umgehen kann und inzwischen für die Informa-
tions- und Mobilisierungsarbeit von Men-
schenrechtsorganisationen unerlässlich ist.
Die fundierte Einführung und Hinführung zum
Thema „Menschenrechte“ bietet Material für die
Arbeit in Universitätsseminaren und Kursen der
Sekundarstufe II. Gleichzeitig ist das Buch ein
Leitfaden und eine gelungene Handreichung für
all diejenigen, die sich mit Normen, Akteuren
und Adressaten der Menschenrechtspolitik be-
schäftigen. Mithin ein Buch, dass in keiner Bi-
bliothek fehlen sollte und dem viele Leserinnen
und Leser zu wünschen sind.

Siegfried Frech

Jahrbuch Menschenrechte

DEUTSCHES INSTITUT FÜR MENSCHENRECHTE 
U. A. (HRSG.)

Menschenrechte 2004.

Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main
369 Seiten, 12,00 Euro

Seit 1998 erscheint im Suhrkamp Verlag das
„Jahrbuch Menschenrechte“. Die Herausgeber
verfolgen das Ziel, mit diesen Jahrbüchern ei-
nen Beitrag zur politischen Diskussion um den
Begriff der Menschenrechte und die Verwirk-
lichung bzw. Durchsetzung der Menschen-
rechtsidee zu leisten. Jeder Band berichtet an-
hand eines besonderen Schwerpunktthemas
über den Stand der Menschenrechtsidee in aus-
gewählten Ländern bzw. Regionen. Die Men-
schenrechtspolitik einzelner Regierungen und
überstaatlicher Zusammenschlüsse wird ana-
lysiert und die Wirkungsweise von Menschen-
rechtsinstitutionen und Nichtregierungsorga-
nisationen (NGOs) untersucht. Jedes Jahrbuch
enthält einen Serviceteil, der über den Ratifi-
zierungsstand wichtiger internationaler Men-
schenrechtsübereinkommen informiert. Ferner
sind in diesem Serviceteil wichtige Dokumente
und Chroniken abgedruckt, die dem interessier-
ten Publikum sonst nur schwer zugänglich sind.
„Menschenrechte 2004“, erschienen im Novem-
ber 2003, ist die sechste Ausgabe des Jahrbuchs.
Themenschwerpunkt des Jahrbuches ist die Re-
alisierung der Menschenrechte in Europa im
Vorfeld der Osterweiterung der Europäischen
Union (EU). Namhafte Autorinnen und Autoren
analysieren die durch den Beitrittsprozess aus-
gelösten Herausforderungen für den Schutz der
Menschenrechte sowohl in den alten Mitglieds-
staaten als auch in den Beitrittsländern. Der EU-
Konvent zur Erarbeitung einer europäischen
Verfassung ist ein weiteres Thema. Die bereits im
Jahrbuch 2003 begonnene Untersuchung der
Vereinbarkeit von Strategien zur Bekämpfung
des internationalen Terrorismus mit der univer-
sellen Gültigkeit der Menschenrechte wird fort-
geführt. Hierbei stehen völkerrechtliche und po-
litische Analysen der neuen amerikanischen
Sicherheitsdoktrin und der Irakkrieg im Mittel-
punkt der Beiträge. Beiträge zum Internationa-
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len Strafgerichtshof und zur Menschenrechts-
lage in Deutschland und Österreich sind weitere
Gegenstände der Berichte. 
Das Kapitel „Human Rights Lecture“ enthält ei-
nen Beitrag von Wolfgang S. Heinz, der über die
Menschenrechte in den Verträgen der EG/EU in-
formiert. Weitere Gegenstände seiner Darstel-
lung sind die Europäischen Gerichtshöfe, die
Innen- und Rechtspolitik der EU und ihrer Mit-
glieder sowie das Verfahren zur Überprüfung
der Einhaltung der Beitrittskriterien durch die
Kandidaten. Kritisch merkt der Autor an, dass
das Instrumentarium zur Beobachtung und
Sanktionierung von Menschenrechtsverstößen
durch die Mitgliedsländer derzeit noch nicht
hinreichend ausgereift sei.
Der erste Beitrag zum Themenschwerpunkt
„Osterweiterung der EU“ kommt zu dem Ergeb-
nis, dass die menschenrechtlichen Standards,
die den Beitrittskandidaten durch die Kopenha-
gener Kriterien abverlangt werden, mitunter
höher seien als die von den Mitgliedern erreich-
ten Standards. Der Beitrag von Monika Lerch
beschäftigt sich mit dem Europäischen Kon-
vent und den Konsequenzen der EU-Verfassung
für die europäische Menschenrechtspolitik. Der
Beitrag von Walter Kemp hat den Minderhei-
tenschutz in der erweiterten EU zum Thema.
Kemp stellt fest, dass Fragen nationaler Min-
derheiten wieder auf der Agenda Westeuropas
auftauchten, da sowohl das „alte Europa“ sich
um einen vernünftigen Umgang mit den aus
Migranten bestehenden „neuen Minderheiten“
bemühe als auch die Beitrittskandidaten noch
ungelöste Probleme mit Minderheiten in die
Union einbrächten. Kemp erklärt sowohl einer
Vielfalt ohne Integration als auch einer forcier-
ten Assimilation wegen der damit verbundenen
Gefahren eine Absage. Sein Lösungsansatz zielt
auf eine Integration der Vielfalt mit dem Ziel
größtmöglicher Freiheit und der Garantie glei-
cher Rechte und gleicher Würde. Ein weiterer
Beitrag enthält eine Zusammenfassung der
Stellungnahme von amnesty international zu
den Auswirkungen der europäischen Richtli-
nienentwürfe in den Bereichen der Asyl- und
Einwanderungspolitik auf das deutsche Aus-
länder- und Asylrecht.
Das folgende Kapitel ist der Bedeutung und der
Wahrung der Menschenrechte im Kampf gegen
den internationalen Terrorismus gewidmet.
Drei Beiträge enthalten eine kritische Ausei-
nandersetzung mit der Rolle der USA. William
Schulz stellt einen Zusammenhang zwischen
den Ereignissen des 11. September 2001 und
dem vorherigen Vorgehen der USA in Afghanis-
tan und im Irak her. Der Verfasser mahnt, die
Vereinigten Staaten könnten durch einen kon-
sistenteren Einsatz für die Menschenrechte den
Terrorismus wirksamer bekämpfen als durch
das kritisierte Vorgehen, das neben anderen Ge-
fahren dazu angetan sei, eine neue Generation
von Terroristen hervorzubringen. Christian To-
muschat und Werner Ruf kritisieren in ihren
Beiträgen übereinstimmend den Unilatera-
lismus der USA und prangern Präventivkriege
als Verstöße gegen geltendes Völkerrecht an.
Das Kapitel wird abgeschlossen mit der Dar-
stellung von Anna Würth zu den Menschen-
rechtsdialogen der EU mit islamisch geprägten
Ländern nach dem 11. September, wobei der
Schwerpunkt auf den Menschenrechtsdialo-
gen mit dem Iran liegt. Die Verfasserin regt die

Erarbeitung eines durchsetzbaren Forderungs-
kataloges an und ruft dazu auf, wirtschaftliche
Vereinbarungen mit konkreten menschenrecht-
lichen Forderungen zu verknüpfen.
Das Kapitel Regionen und Länder befasst sich
mit der Lage der Menschenrechte in Afghanis-
tan, Kolumbien, Ruanda und im Irak. Ruth Jütt-
ner kommt aufgrund einer Analyse der derzeiti-
gen Verhältnisse im Irak zu dem Ergebnis, dass
nationale Gerichte auf absehbare Zeit nicht in
der Lage sein werden, die ehemalige Staats-
führung in fairen und unabhängigen Verfahren
zur Verantwortung zu ziehen. Jedoch sei an-
gesichts der schweren Menschenrechtsverlet-
zungen eine zügige Ahndung der Täter und 
Verantwortlichen geboten, um dem Klima der
Straffreiheit und möglichen Vergeltungsaktio-
nen entgegenzuwirken und den Opfern und ih-
ren Angehörigen Gerechtigkeit widerfahren zu
lassen. Als Alternativen diskutiert sie die Ein-
richtung eines internationalen Ad-hoc-Tribu-
nals durch den UN-Sicherheitsrat oder eines ge-
mischten Tribunals, das sich aus internationalen
und irakischen Juristen zusammensetzt. Rainer
Huhle konstatiert, dass das Ausmaß von Men-
schenrechtsverletzungen in Kolumbien unter
dem Regime Uribes entgegen der mit seinem
Amtsantritt verbundenen Hoffnungen weiter
angestiegen ist. Um der ihnen zukommenden
Rolle in der Schlichtung des Konfliktes zwischen
paramilitärischen Gruppen, Guerillas, Drogen-
händlern, aber auch staatlichen Sicherheitsor-
ganen gerecht werden zu können, fordert der
Verfasser die europäischen Regierungen auf, die
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ursa-
chen diese Konfliktes zu erforschen. Gerd Han-
kel informiert über die Gacaca-Justiz in Ruanda,
ein an vorkoloniale Traditionen anknüpfendes
Verfahren, das zur Ahndung des Genozids der
Hutus an den Tutsis eingerichtet wurde.
Der ersten Beitrag des Kapitels „Internationale
Menschenrechtsarbeit“ berichtet über die 59.
Sitzung der Menschenrechtskommission der
Vereinten Nationen. Martin Botta und Christian
Heinzel stellen neben einer Verschärfung des
Nord-Süd-Konflikts eine deutliche Zunahme
von Partikularinteressen von Staaten und Staa-
tengruppen, insbesondere eine vermehrte Ten-
denz zur Instrumentalisierung der Menschen-
rechtskommission für politische Zwecke fest.
Nils Geißler berichtet über die internationale
Strafjustiz. Den internationalen Tribunalen zum
ehemaligen Jugoslawien und zu Ruanda be-
scheinigt er eine respektable Leistung. Der
künftige konkrete Arbeitserfolg des Internatio-
nalen Strafgerichtshofes werde indes davon
abhängen, ob die Staaten entsprechend dem
Statut von Rom auch tatsächlich entschlossen
seien, der Straflosigkeit der Täter ein Ende zu
setzen. Nach Auffassung des Verfassers ist da-
von auszugehen, dass auch internationalisier-
ten – also national und international gemisch-
ten – Gerichten in Zukunft eine bedeutende
Rolle bei der Aufarbeitung schwerer Men-
schenrechtsverletzungen zukommen wird. Ot-
to Böhm geht der Frage nach, ob die Obstruk-
tionen der USA zur Demontage des Internatio-
nalen Gerichtshofes führen können oder wer-
den. Er spitzt dies auf die Frage zu, wie die Span-
nungen zwischen der Weltgemeinschaftsidee
und dem hegemonialen Anspruch der USA zu-
gunsten derjenigen Ideen aufgelöst werden
könnten, die dem Internationalen Gerichtshof

zugrunde liegen. Mit einer verwandten Thema-
tik befasst sich der Folgebeitrag von amnesty
international, der die Resolution 1422 des Si-
cherheitsrates zum Gegenstand hat. Diese, auf
massiven Druck der USA verabschiedete Reso-
lution hindert den Internationalen Gerichtshof
an der Rechtsprechung über das an UN-Missio-
nen beteiligte Personal, falls es aus Staaten
stammt, die das Römische Statut des Interna-
tionalen Strafgerichtshofs nicht ratifiziert ha-
ben. Der Beitrag geht der Frage des Interesses
der USA an dieser Resolution nach und nimmt
– gestützt auf Rechtsgutachten bekannter Völ-
kerrechtler – zu ihrer Vereinbarkeit mit dem Rö-
mischen Statut und der EU-Charta sowie ihrer
Verbindlichkeit für die Mitgliedsstaaten und
den Internationalen Strafgerichtshof Stellung.
Frauke Weber und Wolfgang S. Heinz berichten
über die Entwicklung des Schutzes der Men-
schenrechte innerhalb der seit der Wiener Men-
schenrechtskonferenz im Jahre 1993 vergan-
genen Dekade. Rudolf Binding untersucht die
Auswirkungen des Kampfes gegen den interna-
tionalen Terrorismus auf die Situation der Men-
schenrechte. Er fordert, dass der Kampf gegen
den Terrorismus weder zu einer Einschränkung
von Grund- und Freiheitsrechten führen, noch
als Vorwand für die Unterdrückung innenpoli-
tischer Gegner und militärische Interventionen
dienen dürfe. Er äußert seine tiefe Sorge darü-
ber, dass einige Staaten – im Widerspruch zu
völkerrechtlichen Konventionen – Folter mit
der Begründung rechtfertigten, durch so er-
langte Informationen könnten neue Terroran-
schläge verhindert werden. 
Das letzte Kapitel des Jahrbuchs beschäftigt
sich mit den Menschenrechten in Deutschland
und Österreich. Burkhard Hirsch rechnet kri-
tisch mit den Auswirkungen des als Folge des
11. September unter Innenminister Otto Schily
erarbeiten Sicherheitspakets auf das deutsche
Ausländerrecht ab. Im Hinblick auf vergleich-
bare Verschärfungen in anderen westlichen
Staaten kommt er zu dem Fazit, die westliche
Welt zeige, wie gering ihr Vertrauen in die Kraft
einer freien und weltoffenen Gesellschaft ge-
worden sei. Michael Maier-Borst setzt sich mit
der Verletzung des Folterverbotes durch Poli-
zeibeamte auseinander. Ausgangspunkt seiner
Darstellung ist der Fall des Frankfurter Polizei-
vizepräsidenten Daschner, der dem Mörder des
Millionärssohnes Jacob von Metzler Folter an-
gedroht hatte, um zur Rettung des Kindes des-
sen Versteck zu erfahren. An diesem Fall hatte
sich eine kontroverse öffentliche Debatte da-
rüber entzündet, ob die Androhung bzw. An-
wendung von Folter durch Polizeibeamte unter
bestimmten Voraussetzungen als nicht rechts-
widrig beurteilt werden könnte. Unter Dar-
legung der einschlägigen rechtlichen Rege-
lungen erteilt der Verfasser einer derartigen
Rechtsansicht eine entschiedene Absage. Fol-
ter sei unter jeglichem rechtlichen Gesichts-
punkt als zu verfolgende Straftat anzusehen,
während die Motive des Täters allenfalls im
Rahmen der Strafzumessung Berücksichtigung
finden könnten. Aus der Kontroverse um diesen
Fall zieht der Verfasser den Schluss, dass die
Überzeugungskraft menschenrechtlicher Ar-
gumente gegen die Folter offenbar derzeit an-
gesichts der Bedrohung durch schwere Krimi-
nalität und auch durch Terrorismus sinke. Der
Beitrag von Sylke Voß-Kyeck enthält einen de-
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taillierten und kritischen Kommentar zum 6.
Bericht der Bundesregierung über ihre Men-
schenrechtspolitik in den Auswärtigen Bezie-
hungen und anderen Politikbereichen.
Das Jahrbuch gewährleistet nicht nur eine inter-
essante und aktuelle Lektüre zu brisanten The-
men, sondern informiert über nicht oder wenig
bekannte Zusammenhänge und Hintergründe.
Darüber hinaus bietet es einen reichhaltigen
Fundus an Argumenten zu kontrovers diskutier-
ten Fragen und Problemen. Aufgrund der Dar-
stellung von beteiligten Institutionen und den,
der Debatte zugrunde liegenden nationalen und
supranationalen Gesetze sowie internationalen
Abkommen fordert die Lektüre dem mit der The-
matik nicht vertrauten Leser allerdings eine
nicht unerhebliche Bereitschaft auf, sich mit
streckenweise sperrigen Texten auseinander zu
setzen. Es stellt sich die Frage, ob nicht mitun-
ter durch eine weniger ausführliche Darstellung
der Rechtsquellen eine flüssigere Lektüre ohne
Beeinträchtigung des Verständnisses hätte er-
reicht werden können. Kritisch ist anzumerken,
dass einige Beiträge in einem für das Verständ-
nis nicht erforderlichen und die Lektüre er-
schwerenden Maße auf lange, zudem in eng-
lischer Sprache abgefasste Zitate aus einzelnen
Übereinkommen zurückgreifen.

Dorothee Kallenberg

Wegmarken südwestdeutscher 
Geschichte

HANS-GEORG WEHLING/
ROSEMARIE WEHLING (HRSG.)

Wegmarken südwestdeutscher Geschichte. 

W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2004 
336 Seiten, ca. 220 Abbildungen, 39,80 Euro

Im Jahr 2002 ist Hans-Georg Wehling mit dem
offiziellen Jubiläumsband zum 50-jährigen Be-
stehen des Landes Baden-Württemberg („Ba-
den-Württemberg. Vielfalt und Stärke der Re-

gionen“) ein publikumswirksamer Coup gelun-
gen – es ist eines der meistverkauften landes-
kundlichen Bücher überhaupt. Jetzt legt Weh-
ling, einer der besten Kenner des deutschen 
Südwestens und Pionier der politischen Kultur-
forschung, zusammen mit seiner Frau Rosema-
rie ein neues Buch vor, das schon durch sein Auf-
machung Lust auf mehr macht, ja, zum Lesen,
Schmökern und Durchblättern geradezu zwingt.
Das prachtvoll und höchst informativ bebil-
derte Buch denkt von den Städten des Landes
her und ist doch weit mehr als eine Sammlung
von Stadtgeschichten. Die dreißig (!) porträtier-
ten Orte sind Identitätsstifter mit Ausstrah-
lungskraft weit über ihre Stadtgrenzen hinaus
und in ihre jeweilige Region hinein. Und mehr
noch: Der Konzeption des Buches liegt ein Ver-
ständnis von Landeskunde zugrunde, wie es at-
traktiver nicht sein könnte. Hier geht es nicht
um eine detailversessene Archivierung lokalge-
schichtlicher Daten und Fakten, sondern um
das historische Substrat, das Geschichte leben-
dig und greifbar werden lässt. Im Hintergrund
wird dabei immer die Frage mitgedacht, was der
Leser zu Beginn des 21. Jahrhunderts aus der
Geschichte wissen sollte, um seine Gegenwart
besser verstehen und einordnen zu können. Die
dargestellten Orte sind insofern „Wegmarken“
der südwestdeutschen Geschichte, weil sich am
Beispiel eines jeden einzelnen Ortes epochale
Ereignisse, historische Entwicklungen und ge-
sellschaftliche Grundzüge des deutschen Süd-
westens erhellen lassen.
Hans-Georg und Rosemarie Wehling haben in
dem Buch ausgewiesene Kenner der jeweiligen
Städte und ihrer Regionen vereinigt, die zudem
meist noch durch persönliche Bezüge oder in-
tensive Forschungen mit ihrem Thema verbun-
den sind. Alfred Behr, der langjährige Korres-
pondent der FAZ in Baden-Württemberg, stellt
anhand der Städte Mannheim und Stuttgart
das Thema Industrialisierung dar, das Hans-Ge-
org Wehling selbst um das Beispiel Singen am
Hochrhein erweitert und damit die dezentrale

Industriestruktur des Südwestens belegt. Rose-
marie Wehling erhellt in profunden und infor-
mativen Aufsätzen Renaissance, Reformation
und Romantik in Heidelberg sowie den würt-
tembergischen Pietismus mit seinem Zentrum
Korntal. Wer darüber hinaus ihren Beitrag zu
Baden-Baden liest, wird mit mehr historischem
Verständnis Wasser und Glücksspiel in der Kur-
stadt genießen. Karlsruhe wird von Manfred
Koch als Residenzstadt und Stadt des Rechts
gewürdigt, Pforzheim als Goldstadt von Hans-
Peter Becht. Angelika Hauser-Hauswirth betont
mir ihrem Aufsatz die Bedeutung Offenburgs in
der Revolution von 1848/49, während Michael
Erbe mit Kehl die „Brücke nach Frankreich“
schlägt.
Die Liste der lesenswerten Beiträge wäre beden-
kenlos bis zur Komplettierung des Inhaltsver-
zeichnisses fortzuführen: die Historiker Wolf-
gang Hug, Thomas Schnabel, Hans Eugen Spe-
cker und Gerhard Taddey behandeln die Städte
Freiburg, Heilbronn, Ulm und Schwäbisch Hall,
Wilfried Setzler thematisiert Tübingen und Karl
Moersch beschreibt Ludwigsburg. Und doch ist
das Bemerkenswerte an dem Buch, dass nicht
nur die großen städtischen Zentren, sondern
analog zur historisch gewachsenen dezentralen
Struktur des Landes auch die kleineren „Weg-
marken“, die am Rande des Weges zur Besichti-
gung einladen, gewürdigt werden: genannt
seien Rust als Symbol der modernen Freizeitge-
staltung, Königsbronn als Heimatstadt des Hit-
ler-Attentäters Georg Elser, Hechingen als „Preu-
ßen in Baden-Württemberg“, Villingen-Schwen-
ningen als „Baden-Württemberg-Stadt“ (Hans-
Georg Wehling), Weinsberg als die Stadt des
Dichters Kerner (Hermann Bausinger), Biberach
als lebendiges Beispiel für eine konfessionelle
(Paritäts-)struktur einer Stadt (Maria E. Grün-
dig) oder Waldburg, an dessen Beispiel Andreas
Dornheim das spannungsreiche Verhältnis zwi-
schen Adel und Bauern im Land bearbeitet.
Die imaginäre „Wegmarkenkarte“ – auf dem
Einband des Buches ist sie skizziert – zieht sich
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Integration und ein erfolgreicher inter-
kultureller Dialog setzen die Auseinan-
dersetzung mit dem Islam voraus, die
Neugier auf das Leben und die gelebte
kulturelle Vielfalt.

Im Mittelpunkt des Projekts steht eine
Ausstellung, die vom 22. Mai bis
9. Juli 2005 im Badischen Landes-
museum in Karlsruhe zu sehen sein wird.
Weitere Stationen sind Lörrach, Mann-
heim, Ulm und der Stuttgarter Raum.

Die Ausstellung informiert über die
Lebenssituation von Muslimen, über
den (Arbeits-)alltag, über Religion und
über muslimische Kultur, über Politik
und islamischen Fundamentalismus, über
Familie, Gesellschaft und das Leben
junger Muslime. (Besonders geeignet
für Schulklassen.)

Ein Projekt der Landeszentrale
für politische Bildung (Außenstelle
Stuttgart), gefördert von der Landes-
stiftung Baden-Württemberg.

Weitere Informationen:
www.mehr-als-nur-gaeste.de

Türen öffnen
Vor rund 50 Jahren kamen die ersten
Gastarbeiter nach Baden-Württemberg.
Die „Gäste“ von damals sind nun in
der dritten und vierten Generation zum
festen Bestandteil unserer Gesellschaft
geworden. Viele von ihnen leben als
Muslime hier.

Geringe Kenntnisse über die Kultur
des jeweils „Anderen“ erschweren
allerdings häufig unser Zusammenleben.

wie eine Wanderroute durch alle Regionen Ba-
den-Württembergs. Insofern ist der Band nicht
nur informationsgesättigte Fundgrube und
farbenfroher Bildband, sondern auch anregen-
der Reiseführer in die Geschichte des Landes.
Besichtigungstipps für jede Stadt und ihre Um-
gebung unterstreichen nicht zuletzt auch diese
Zielrichtung des Buches. Reinhold Weber

Baden-Württemberg als 
Einwanderungsland

KARL-HEINZ MEIER-BRAUN/
REINHOLD WEBER (HRSG.)

Kulturelle Vielfalt. Baden-Württemberg
als Einwanderungsland. 

Schriften zur politischen Landeskunde 
Baden-Württembergs, Bd. 32.
Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2005, 
316 Seiten.

Seit fast dreißig Jahren ist die Landeszentrale
für politische Bildung Herausgeber der „Schrif-
ten zur politischen Landeskunde Baden-Würt-
tembergs“. Pünktlich zum Inkrafttreten des Zu-
wanderungsgesetzes am 1. Januar 2005 und in-
mitten einer kontrovers geführten Debatte über
Zuwanderung und Integration ist nun der 32.
Band der Schriftenreihe erschienen. Die Reihe
der Autoren reicht von namhaften Migrations-
experten wie beispielsweise Karl-Heinz Meier-
Braun, Özkan Ergen oder Dieter Oberndörfer
über den Innenminister des Landes, Heribert
Rech, bis hin zum preisgekrönten spanisch-
deutschen Lyriker José F.A. Oliver und zum
Olympiasieger Dieter Baumann. 
Sie bieten in dem 316 Seiten starken Buch mig-
rationspolitische Positionen und Analysen mit
besonderem Augenmerk auf den deutschen
Südwesten, ohne dabei den bundespolitischen
Rahmen außer Acht zu lassen. Dieses Buch ist
die erste wissenschaftliche Veröffentlichung zu

diesem Thema auf dem deutschen Buchmarkt.
Die Landeszentrale für politische Bildung kann
stolz sein auf das Buch: Es ist eine Punktlan-
dung zum Inkrafttreten des als historisch zu
wertenden Zuwanderungsgesetzes und zum
fünfzigsten Jahrestag des ersten Anwerbeab-
kommens zwischen Deutschland und Italien.
Baden-Württemberg, das ja traditionell und
mit derzeit rund 12,5 Prozent ausländischer Be-
völkerung den höchsten Anteil von Menschen
mit Migrationshintergund unter den deut-
schen Flächenländern hat, ist damit das erste
deutsche Land, das eine derartige Zusammen-
schau von fünfzig Jahren Zuwanderung vor-
weisen kann. Bei der kontrovers und bisweilen
auch emotional geführten Debatte um Zuwan-
derung und Integration soll es zu einer Ver-
sachlichung der Diskussion beitragen, so die
beiden Herausgeber Karl-Heinz Meier-Braun
und Reinhold Weber in der Einleitung zum
Band.
Darüber hinaus ist das Buch bemerkenswert,
weil es den Herausgebern nicht nur gelungen
ist, ausgewiesene Experten zum Thema zu ge-
winnen, sondern weil ein großer Teil der Auto-
rinnen und Autoren selbst einen Migrations-
hintergrund hat – alles andere als eine
Selbstverständlichkeit bei einem Buch zu die-
sem Thema. So haben beispielsweise zwei tür-
kischstämmige Deutsche, der Journalist Utku
Pazarkaya und der Heidelberger Erziehungs-
wissenschaftler Özkan Ergen, die Beiträge über
Muslime in Baden-Württemberg und über zu-
wanderungsbedingte Mehrsprachigkeit in
Deutschland geschrieben. Einen Aufsatz über
die Aussiedler im Land hat die als Deutsche in
Kasachstan geborene Wissenschaftlerin Irene
Tröster verfasst.
Beim Blättern im Buch sticht zunächst die über-
sichtliche Struktur ins Auge: Es ist in drei Teile
gegliedert. Der erste Teil spannt einen allge-
meinen und übergreifenden Bogen zu migra-
tions- und integrationspolitischen Themen in

Vergangenheit und Gegenwart. Im zweiten Teil
des Buches setzen sich die Autoren mit einzel-
nen Aspekten der Migrations- und Integra-
tionspolitik auseinander. Außerdem werden
unterschiedliche Gruppen von Migrantinnen
und Migranten behandelt. Im dritten Teil des
Bandes wendet sich der Blick in die Zukunft. Da-
bei werden Daten und Fakten zu Zuwanderun-
gen nach Baden-Württemberg ebenso präsen-
tiert wie die demografischen Perspektiven des
Landes unter migrationspolitischem Aspekt.
Gefragt wird hierbei nach der Bedeutung der
Zuwanderung für die Zukunft des Landes unter
demografischen Gesichtspunkten.
Der letzte Aufsatz des Buches ist außerge-
wöhnlich und unerwartet. In einem Sachbuch
überrascht der lyrische Beitrag des Spanien-
deutschen José F.A. Oliver. Mit seiner essayisti-
schen Geschichte versucht der im badischen
Hausach aufgewachsene Oliver das Thema In-
tegration ein Stück weit lebendig zu machen –
gerade im Kontext der wissenschaftlichen Bei-
träge im Buch. Außerdem möchte er die Ge-
fühle, die Sorgen und die Ängste der Migranten
vor dem Fremden darstellen – Worte die un-
ter die Haut gehen. Sehr eindrücklich schildert
er poetisch-literarisch seine Erfahrungen und
seine Zerrissenheit, mit der er als Spaniendeut-
scher zu kämpfen hatte oder hat. Deshalb darf
ein Beitrag wie der von José F.A. Oliver nicht feh-
len. Für ihn persönlich hat das Buch eine beson-
dere Bedeutung. Er ist froh, dass es publiziert
wurde. Für ihn ist es eine Bestandsaufnahme,
die über die normalen Statistiken hinausgeht
und wirklich das zum Ausdruck bringt, was Ba-
den-Württemberg schon seit fünfzig Jahren ist
– nämlich auch ein Einwanderungsland.
Das Buch ist gegen 5.- EUR zzgl. Versandkosten
bei der Landeszentrale für politische Bildung
Baden-Württemberg schriftlich zu bestellen per
Fax (0711/164099-77), per E-Mail (marketing@
lpb.bwl.de) oder im Webshop unter www.lpb-
bw.de/Shop. Annette Fischer


